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1. Einleitung und Rahmenbedingungen 

1.1. Vorwort zur Beschlussfassung 

Mit dem Beschluss § 7285 hat die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung am 4.3.2021 dem Nah-

verkehrsplan (NVP) 2025+ mit Prüf- und Umsetzungsaufträgen in Kraft gesetzt. Diese sind, sofern 

fachlich sinnvoll, in diese Fassung eingearbeitet worden (u.a. Änderung im Straßenbahnnetz). Dies 

gilt gleichermaßen für inzwischen bekannte planerische Änderungen und redaktionelle Korrekturen. 

1.2. Funktion und Methodik des Nahverkehrsplans 

Mit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Jahr 1996 wurde die Ver-

antwortung für den ÖPNV neu geordnet und der NVP als verpflichtend zu erstellender Rahmenplan 

für die Entwicklung des ÖPNV geschaffen. 

1997 hat die Stadt Frankfurt als Aufgabenträgerin des lokalen ÖPNV erstmals einen NVP beschlossen, 

der 2005/06 fortgeschrieben wurde. Die damals identifizierten Mängel im lokalen ÖPNV sind inzwi-

schen ς bis auf eine Ausnahme ς beseitigt. Zudem haben sich seit 2006 die Rahmenbedingungen des 

ÖPNV ς sowohl in Frankfurt als auch generell ς in vielerlei Hinsicht verändert: 

ω Stadt-, Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung sind dynamisch vorangeschritten; vor allem der 

Zuzug neuer Bevölkerung bildet eine große Herausforderung für die kommenden Jahre. Der 

Frankfurter ÖPNV hat für die weitere Entwicklung und das zukünftige Wachstum der Stadt eine 

αǘǊŀƎŜƴŘŜά wƻƭƭŜΦ .ǳǎǎŜ ǳƴŘ .ŀƘƴŜƴ ōƛƭŘŜƴ Řŀǎ wǸŎƪƎǊŀǘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǎǘŀŘǘ- und umweltverträgliche 

Gestaltung der Mobilität. 

ω Die ÖPNV-Anbindung des Flughafens ist neu zu gestalten. 

ω Restriktionen der öffentlichen Haushalte stellen steigende Anforderungen an die Wirtschaftlich-

keit des ÖPNV. 

ω Die gesetzlichen Grundlagen des ÖPNV auf Landes- und Bundesebene wurden novelliert und 

erfordern insbesondere eine intensive Befassung mit dem Thema Barrierefreiheit. 

ω Themen wie Klimaschutz, ÖPNV-Beschleunigung und Betriebsabwicklung oder Marke-

ting/Fahrgastinformation und Qualitätsmanagement haben inzwischen an Bedeutung gewonnen. 

All diese Aspekte sind im NVP 2005/06 nicht oder nur in Ansätzen behandelt. 

Neben der Erfüllung der formalen gesetzlichen Anforderung, einen hinreichend aktuellen Nahver-

kehrsplan vorzuhalten, kommen dem NVP vor allem folgende Funktionen zu: 

¶ Grundlage für die Ausschreibung, Vergabe und Genehmigung von ÖPNV-Leistungen: 

Der NVP ist eine Basis und Beurteilungsreferenz bei den gesetzlich vorgegebenen Verfahren 

zur Vergabe und Genehmigung von ÖPNV-Leistungen. Insbesondere im Falle von eigenwirt-

schaftlichen Konzessionsanträgen wird u.a. der NVP als Beurteilungsmaßstab herangezogen. 
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¶ Priorisierungsinstrument zum Erreichen der Barrierefreiheit: 

Der Nahverkehrsplan muss die Abfolge der Umsetzung festlegen und die Abweichungen be-

gründet darstellen. 

¶ Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln: 

Die Fördergeber in Land und Bund legen bei der Beurteilung von Förderanträgen grundsätz-

lich den aktuellen NVP zugrunde1. 

¶ Dokumentation der angestrebten Weiterentwicklung des ÖPNV nach außen: 

Der NVP ist Informationsquelle der Öffentlichkeit zur Weiterentwicklung des Frankfurter 

ÖPNV.  

¶ Handlungshilfe nach innen: 

Bei traffiQ, der VGF, in der Stadtverwaltung und bei weiteren Einrichtungen sind viele Akteu-

re tagtäglich direkt oder indirekt mit Fragen zum ÖPNV befasst. Für sie bildet der NVP eine 

verlässliche Handlungshilfe. 

¶ Der NVP als Teil des strategischen Masterplans Mobilität und Verkehrsinfrastruktur: 

Die verantwortlichen Stellen innerhalb der Stadt Frankfurt am Main arbeiten kontinuierlich 

an der langfristigen Weiterentwicklung der Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in Frankfurt. 

Der NVP stellt einen Teil der Gesamtstrategie dar. 

Diesem NVP ist ein Anlagenband mit Kartenteil beigefügt, in dem zusätzliche Informationen, detail-

lierte Standards und grafische Darstellungen enthalten sind. Er ist inhaltlich genauso gegliedert wie 

dieser Hauptteil, was eine einfache Handhabung des Anlagenbands ermöglicht. Zu beachten ist da-

bei, dass es nicht zu jedem Kapitel Anlagen gibt. Es finden sich Standards für den ÖPNV sowohl im 

Bericht als auch im Anlagenband, weshalb als Verzeichnis zum Bericht eine Übersicht mit den wich-

tigsten Standards zu finden ist. 

1.3. Inhalte des Nahverkehrsplans 

Das System ÖPNV weist eine Vielzahl einzelner Elemente und Merkmale auf, die erst im abgestimm-

ten Zusammenspiel ein attraktives, wirtschaftliches und umweltfreundliches öffentliches Verkehrs-

angebot ergeben. Im vorliegenden NVP wird auf all diese Elemente und Merkmale eingegangen und 

es wird beschrieben, wie der ÖPNV in Frankfurt am Main künftig gestaltet werden soll. 

Auch wenn im NVP zum Teil detaillierte Standards enthalten sind, wie beispielsweise bei der Barrie-

refreiheit, ist der NVP trotzdem immer nur als Rahmenplan zu verstehen. Das bedeutet, dass von 

dem im NVP festgelegten Standards auch abgewichen werden kann. Letztendlich stehen alle Anfor-

derungen und die daraus resultierenden Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt und werden 

                                                           
1  bŀŎƘ Ϡ о ŘŜǎ DŜƳŜƛƴŘŜǾŜǊƪŜƘǊǎŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊŜǎ ƛǎǘ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ±ƻǊƘŀōŜƴǎΣ Řŀǎǎ Ŝǎ αƛƴ 

einem Nahverkehrsplan oder ŜƛƴŜƳ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎ ƎƭŜƛŎƘǿŜǊǘƛƎŜƴ tƭŀƴ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƛǎǘάΦ 9ƛƴŜƴ ǎƻƭŎƘŜƴ ƎƭŜƛŎƘǿŜǊǘƛπ

gen Plan stellt der Gesamtverkehrsplan der Stadt Frankfurt am Main dar, der die strategische Entwicklung des Gesamt-

verkehrs in der Stadt aufzeigt. Derzeit steht die Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans ς Teil Schiene 2030 an. 
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daher u.a. über die jährlichen Fahrplanvorlagen jeweils noch gesondert der Stadtverordnetenver-

sammlung zum Beschluss vorgelegt. 

Das Hessische ÖPNV-Gesetz macht Vorgaben, was in einem NVP (mindestens) enthalten sein soll 

(vergl. Hess. ÖPNVG §14 Abs. 4). Im Anlagenband ist dargestellt, an welcher Stelle sich die Inhalte, 

wie sie im Gesetz gefordert sind, im vorliegenden NVP wiederfinden. 

1.4. Gesetzliche Vorgaben 

Aus dem HessÖPNVG ergibt sich, dass die lokalen Nahverkehrspläne durch den lokalen Aufgabenträ-

ger aufzustellen und zu beschließen sind. 

Aus dem PBefG ergibt sich die Funktion des NVP als Handlungsinstrument, mit dem der Aufgabenträ-

ƎŜǊ ŘƛŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎōŜŘƛŜƴǳƴƎ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΣ ǎƻŘŀǎǎ ŘƛŜǎŜǊ ŀƭǎ αwŀƘƳŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 

ŘŜǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ tŜǊǎƻƴŜƴƴŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎά ǿƛǊƪǘΦ 

Beim vorliegenden NVP für Frankfurt am Main wurden die im Folgenden genannten wesentlichen 

Aspekte, die sich im Rahmen der Novellierung des PBefG aus dem Jahr 2013 ergeben haben, berück-

sichtigt: 

¶ Die Zweiteilung von Eigen- und Gemeinwirtschaftlichkeit wird beibehalten. 

¶ Zukünftig gelten engere Grenzen für den Vorrang von eigenwirtschaftlichen Verkehrsleistun-

gen. 

¶ Direktvergaben nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden zugelassen. 

¶ Wesentliche qualitative und quantitative Vorgaben für das ÖPNV-Angebot müssen künftig 

ǾƻƳ !ǳŦƎŀōŜƴǘǊŅƎŜǊ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ α±ƻǊŀōōŜƪŀƴƴǘƳŀŎƘǳƴƎϦ ōŜǎǘƛƳƳǘ ǿŜǊŘŜƴΤ ŘƛŜǎŜ Ƴǳǎǎ ǎƛŎƘ 

am NVP orientieren. 

¶ Die Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit bis 2022 wird berücksichtigt. 

Verfahrensvorschriften 

PBefG und HessÖPNVG stellen bezüglich der Aufstellung eines NVP Anforderungen insbesondere an 

das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren. So sollen die Verkehrsunternehmen an der Planerstellung 

mitwirken; Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, benachbarte Aufgabenträger, das Land 

Hessen, betroffene Gebietskörperschaften, Straßenbaulastträger, Planungsbehörden, Gewerbeauf-

sicht, IHK, Fachgewerkschaften sowie Fachverbände sind anzuhören. 

Inhaltliche Vorgaben 

Das PBefG beschränkt sich bezüglich der inhaltlichen Vorgaben darauf, dass der NVP die vorhande-

nen Verkehrsstrukturen beachten muss und die Belange Mobilitätseingeschränkter mit dem Ziel 

möglichst weitreichender Barrierefreiheit zu berücksichtigen hat. 
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Das HessÖPNVG fordert die Beachtung der Ziele der Raumordnung sowie die Berücksichtigung der 

Grundsätze der Raumordnung: 

¶ Gewährleistung der Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angebot einer Grundversorgung 

für alle Bevölkerungsgruppen 

¶ Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein integriertes 

Verkehrssystem 

¶ Verbesserung der Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf umweltverträglichere 

Verkehrsträger 

Ferner formuliert das HessÖPNVG u.a. folgende Ziele und Anforderungen an den ÖPNV: 

¶ Stärkung des ÖPNV als Teil eines Gesamtverkehrssystems zur Befriedigung der Mobilitäts-

nachfrage / ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge 

¶ leistungsfähige und effiziente Gestaltung des ÖPNV / Beachtung der Grundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit 

¶ regelmäßige Bedienung, möglichst kurze Reisezeiten, Anschluss- und Übergangssicherheit, 

Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit und aktuelle Fahrgastinformationen, ein leicht zugängli-

ches und transparentes Fahrpreis- und Fahrscheinverkaufssystem sowie ausreichende Kapa-

zitäten als wichtigste Leistungsmerkmale des ÖPNV 

¶ Verknüpfung der verschiedenen Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs unterei-

nander und mit den Angeboten anderer Verkehrssysteme 

1.5. Relevante Rahmenpläne und verkehrliche Planungen 

Nahverkehrsplan der Stadt Frankfurt am Main (2005/06) 

Der vorliegende Nahverkehrsplan tritt an Stelle des vorigen, der 2005/06 beschlossen wurde. Die in 

dieser 1. Fortschreibung des NVP beschlossenen Maßnahmen wurden in den letzten Jahren bis auf 

eine Ausnahme umgesetzt. Hierzu gehören eine geänderte Führung der Buslinie 36 im Westend, die 

Verlängerung der Buslinie 45 über den Großen Hasenpfad, die Verlängerung der Buslinie 52 zur Jä-

gerallee und die Verlängerung der Buslinie 64 zum Hauptbahnhof. Zur Erschließung des Ostteils von 

Eschersheim, von Zeilsheim-Taunusblick und von Sachsenhausen Süd wurden die Quartier-Buslinien 

69, 57 und 48 eingeführt. Weitere umgesetzte Maßnahmen sind Taktverdichtungen auf den Linien 

32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 51, 57, 58, 59, 60 und 66. Zur Kostenreduzierung wurden wie im NVP 

vorgesehen die Buslinien 40 und 6ф ŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘΦ CŜǊƴŜǊ ǿǳǊŘŜ ŀƭǎ ƭŜǘȊǘŜ aŀǖƴŀƘƳŜ ŀǳǎ ŘŜƳ αŀƭǘŜƴά 

b±t ŘƛŜ α±ŜǊǎŎƘǿŜƴƪǳƴƎ ŘŜǎ [ƛƴƛŜƴǿŜƎŜǎ ŘŜǊ .ǳǎƭƛƴƛŜ нф ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ǎǸŘǿŜǎǘƭƛŎƘŜƴ wƛŜŘōŜǊƎǎά 

auf Grund der fortschreitenden Bebauung im Dezember 2015 umgesetzt. 
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5ŀ Řŀǎ bŜǳōŀǳƎŜōƛŜǘ α.ƻƴŀƳŜǎ hǎǘά ōƛǎƘŜǊ ƴƛŎƘǘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ƛǎǘΣ ǿǳǊŘŜƴ ŘŜǊ ƛƳ b±t ŜƴǘƘŀƭǘŜƴŘŜ .ŀǳ 

der neuen U-Bahn-{ǘŀǘƛƻƴ α.ƻƴŀƳŜǎ hǎǘά2 (Linie U2) sowie die Verschwenkung des Linienweges der 

Linie 28 noch nicht umgesetzt. Die Station wird bei entsprechender Entwicklung des Baugebietes 

eingerichtet. 

Gesamtverkehrsplan der Stadt Frankfurt am Main (2005) 

Grundlage der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt am Main ist bis zur weiteren Fort-

schreibung der 2005 verabschiedete Gesamtverkehrsplan (GVP). Als Hauptaufgabe wird darin die 

α{ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘ ŦǸǊ ŘƛŜ ƛƴ CǊŀƴƪŦǳǊǘ ŀƳ aŀƛƴ ǿƻƘƴŜƴŘŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴǇŜƴπ

ŘŜƭƴŘŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ƘƛŜǊ ŀƴǎŅǎǎƛƎŜƴ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴά ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘΦ 

Neben einer Reihe eher allgemeiner Zielsetzungen nennt der GVP insbesondere das konkrete Hand-

lungsziel, die Anteile des ÖPNV zu erhöhen, und zwar: 

¶ im Stadt-Umland-Verkehr, bei dem weder das Fahrrad noch Fußwege eine wesentliche Rolle 

ǎǇƛŜƭŜƴΣ Ǿƻƴ му҈ ŀǳŦ җ нр҈ ǳƴŘ 

¶ im Binnenverkehr, wo der ÖPNV bereits einen relativ hohen Wert aufweist, der nur noch mit 

ƎǊƻǖŜƴ !ƴǎǘǊŜƴƎǳƴƎŜƴ ƎŜǎǘŜƛƎŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ Ǿƻƴ ну҈ ŀǳŦ җ ол҈Φ 

Der GVP sieht eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung des Fußgängerverkehrs, des Radver-

kehrs und des regionalen und lokalen ÖPNV vor, sowie einige Maßnahmen zur notwendigen Ergän-

zung des Straßennetzes. Der GVP enthält beispielsweise folgende ÖPNV-Netzmaßnahmen im Schie-

nenverkehr: 

¶ Realisierung der Regionaltangente West (RTW) mit den Linien Bad Homburg bzw. Frankfurt 

Nordwestzentrum ς Höchst ς Flughafen ς Neu-Isenburg Zentrum bzw. Dreieich-Buchschlag 

¶ Anbindung des Terminals 3 am Flughafen Frankfurt an das S-Bahn- und Regionalverkehrsnetz 

¶ Verlegung der Trasse der S-Bahnlinien S8/S9 in das Baugebiet Gateway Gardens einschließ-

lich der Anlage eines neuen Haltepunktes zur leistungsfähigen Erschließung 

¶ Verlängerung der U2 bis Bad Homburg Bf 

¶ Verlängerung der U4 bis Seckbach-Atzelberg 

¶ Verlängerung der U5 bis Frankfurter Berg 

¶ Verlängerung der U5 durch das Europaviertel 

¶ Verlängerung der Straßenbahn in Höchst bis Höchst Bf 

¶ Lückenschluss der Straßenbahn zwischen Konstablerwache und dem Lokalbahnhof über die 

Alte Brücke 

¶ Bau einer Ringstraßenbahn. 

                                                           
2  Arbeitstitel 



Einleitung und Rahmenbedingungen 

 

 

Bürokooperation plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung ς Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
ς Ingenieurbüro Helmert  
  13 

 

 

Der GVP soll ab dem Jahr 2020 fortgeschrieben werden. 

Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP 2011) 

Der Regionalplan Südhessen 2010 / Regionaler Flächennutzungsplan für das Gebiet des Ballungs-

raums Frankfurt/Rhein setzen verbindlich den Rahmen der räumlichen Entwicklung in der gesamten 

Region3. Maßgebende Grundzüge der Planung aus Sicht des ÖPNV sind der Ausbau des öffentlichen 

Verkehrsnetzes und die Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Nahverkehrsachsen. 

Regionaler Nahverkehrsplan des RMV (2013) 

Der Regionale Nahverkehrsplan (RNVP) des RMV wurde im November 2013 in den zuständigen Gre-

mien des RMV beschlossen. Im RNVP findet sich aufgrund der zentralen Funktion des Netzknotens 

Frankfurt eine Vielzahl von Maßnahmen mit Bezug zum Stadtgebiet. Genannt seien nachfolgend 

exemplarisch Maßnahmen mit besonderer Relevanz für Frankfurt: 

¶ Bau der nordmainischen S-Bahn, Ausbau der S-Bahn-Strecke Frankfurt ς Bad Vilbel ς Fried-

berg und im Zusammenhang damit geänderte Linienführung bei den Linien S3/S4, S5 und S6 

für verbesserte Anschlüsse und Optimierung der Kapazitäten 

¶ Optimierung der Betriebsabwicklung im S-Bahn-Netz vor allem durch Verbesserungen in den 

Knoten und an der Leit- und Sicherungstechnik 

¶ Bau der Regionaltangente West 

¶ Bau von S-Bahn-Stationen in Gateway Gardens und am neuen Terminal 3 des Flughafens 

Frankfurt 

¶ Verlegung des S-Bahn-Haltepunkts Frankfurt-Nied um 400 m nach Südosten 

¶ Verdichtung von Regionalbahn-Angeboten u. a. zwischen Kelkheim und Frankfurt-Höchst so-

wie von Marburg, Rodgau, Dreieich und Darmstadt nach Frankfurt Hbf 

¶ Ausbau des bestehenden Regionalexpress-Liniensystems zu einem schnellen Express-

Angebot ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ ƘŜǎǎƛǎŎƘŜƴ hōŜǊȊŜƴǘǊŜƴ όαIŜǎǎŜƴ-9ȄǇǊŜǎǎάύΤ Ǿƻƴ ŘŜƴ ŀŎƘǘ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 

Linien führen sieben nach Frankfurt am Main. 

Weitere Maßnahmen und Handlungsansätze betreffen u. a. die Modernisierung von Stationen, die 

Herstellung der Barrierefreiheit, den Ausbau von Park+Ride und Bike+Ride in einem regionalen Kon-

ǘŜȄǘΣ ŘŜƴ !ǳŦōŀǳ ŜƛƴŜǊ ǾŜǊōǳƴŘǿŜƛǘŜƴ α5ŀǘŜƴŘǊŜƘǎŎƘŜƛōŜάΣ ŘƛŜ ŘȅƴŀƳƛǎŎƘŜ CŀƘǊƎŀǎǘƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŘƛŜ 

Weiterentwicklung von Qualitätsmesssystemen, die Tarifstrukturreform, die Einführung des Elektro-

nischen Fahrgeldmanagements sowie die Kundeninformation und -kommunikation. 

                                                           
3  Die nächste Fortschreibung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans hat begonnen und wird in 

den nächsten Jahren abgeschlossen. 
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Parallel zum NVP wurde der RNVP fortgeschrieben und liegt im Entwurf vor. Ein entsprechender Aus-

tausch z.B. zu den Busprodukten erfolgte im Gegenstromprinzip. Im RNVP-Entwurf 2020 ς 2030 sind 

folgende weitere für Frankfurt relevante Maßnahmen enthalten: 

¶ Rücknahme der Linie S9 zwischen Wiesbaden und Rüsselsheim 

¶ Verlängerung der Linie S5 bis Usingen 

¶ Haltepunkte Gallus /  Mainzer Landstraße und Nied Ost 

¶ Taktverdichtung der Linie RB 12 Kelkheim ς Frankfurt-Höchst 

¶ Einführung weiterer Expressbuslinien. 

Lokale Nahverkehrspläne 

Frankfurt am Main grenzt an insgesamt sieben Gebietskörperschaften, die selbst auch Aufgabenträ-

ger für den lokalen ÖPNV sind (Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis, Stadt Offenbach am Main, Kreis 

Offenbach, Landkreis Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis und Hochtaunuskreis). In den Nahverkehrsplä-

nen dieser Aufgabenträger werden Aussagen getroffen bzw. Maßnahmen definiert auch für Linien, 

die das Frankfurter Stadtgebiet berühren. Bei der Fortschreibung dieser Nahverkehrspläne wird die 

Stadt Frankfurt genau eingebunden, wie die o.g. Gebietskörperschaften bei der Erarbeitung des vor-

liegenden NVP beteiligt wurden. 

Weitere Rahmenplanungen 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2011 werden die einzelnen Versorgungszentren im Frankfur-

ter Stadtgebiet aufgeführt, räumlich abgegrenzt und in insgesamt sechs Kategorien unterteilt. Aufge-

führt sind 64 Zentren plus 2 Entwicklungsflächen. 

Das Wohnbauland-Entwicklungsprogramm (WEP) 2015 enthält 50 Wohnungsbaugebiete, die bis zum 

Jahr 2025 entwickelt werden sollen sowie die jeweils dort mögliche Anzahl von Wohnungen. 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030+ (iSTEK) wurde 2019 beschlossen und ent-

hält die Leitvorstellungen der räumlichen Stadtentwicklung für die nächsten 10-15 Jahre. Es hat da-

mit einen längeren Planungshorizont, was Synergien auch mit weitergehenden Entwicklungsvorstel-

lungen ermöglicht. Darüber hinaus enthält das iSTEK nicht nur Aussagen zur Wohnbauflächenent-

wicklung, sondern auch zu weiteren Themen wie z.B. gewerblichen Flächenpotenzialen. 

1.6. Raumstruktur und Nachfragepotenziale 

Von zentraler Bedeutung für den ÖPNV und seine Weiterentwicklung sind die verkehrserzeugenden 

Strukturen und deren zu erwartende Entwicklung (Frankfurt als wachsende Stadt). Dazu gehören die 

Bevölkerungsstrukturen sowie Art und Verteilung von verkehrserzeugenden Einrichtungen wie Ar-

beitsplätze, Einkaufsgelegenheiten und Bildungseinrichtungen. In den nachfolgenden Abschnitten 
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werden die wichtigsten raumstrukturellen Rahmenbedingungen und Verkehrsnachfragepotenziale 

sowie deren absehbare Entwicklung beschrieben.  

Der Nahverkehrsplan ist im Entwurf vor der Corona-Krise entstanden. Es wird davon ausgegangen, 

dass die in diesem NVP getroffenen Annahmen zur Entwicklung der Strukturdaten und der Verkehrs-

entwicklung dennoch eintreten werden, wenn auch ggf. verzögert. 

1.6.1. Raumstruktur und Verkehrsnetz 

Die Stadt Frankfurt am Main ist mit inzwischen über 750.000 Einwohnern fünftgrößte Stadt in 

Deutschland und größte Stadt in Hessen. Sie ist Zentrum des Ballungsraums Rhein-Main und zugleich 

eine der wichtigsten europäischen Finanz- und Handelsmetropolen. 

Aufgrund der zentralen Lage in Deutschland und der sehr guten infrastrukturellen Ausstattung ist 

Frankfurt eine wichtige nationale und internationale Verkehrsdrehscheibe im Luft-, Schienen- und 

Straßenverkehr. 

Im regionalen Schienenverkehr wird Frankfurt von Regionalexpress- und Regionalbahnlinien bedient. 

Die engere Rhein-Main-Region ist über ein S-Bahn-Netz angebunden. U-Bahnen, Straßenbahnen und 

Busse sorgen darüber hinaus für Verbindungen und Erschließung innerhalb des Stadtgebiets. 

1.6.2. Stadtentwicklung 

Insgesamt weist der RegFNP 2011 244 ha neue Wohnbauflächen, 51 ha Mischflächen und 192 ha 

gewerbliche Bauflächen aus.4 Der Schwerpunkt im Bereich der Wohnbauflächen befindet sich nörd-

lich des Mains, meist außerhalb der dicht besiedelten Innenbereiche. (Die südlichen/südöstlichen 

Stadtteile liegen teilweise oder vollständig im Siedlungsbeschränkungsgebiet des Flughafens.) 

Für die Gewerbeflächenentwicklung gibt es im RegFNP vier große Entwicklungsbereiche bzw. Reser-

veflächen in Praunheim (ca. 31 ha), Sossenheim Nordost (ca. 45 ha), Rödelheim (26 ha) und im In-

dustriepark Höchst südlich des Mains (ca. 70 ha). Weitere bedeutende Entwicklungsflächen sind nach 

ŘŜƴ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ wŜƎCbt Řŀǎ α9ǳǊƻǇŀǾƛŜǊǘŜƭά Ƴƛǘ CƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ Řŀǎ ²ƻƘƴŜƴ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘŜƴ όŎŀΦ ор 

ha Wohnbaufläche und 25 ha gemischte Baufläche) sowie der Riedberg mit weiteren rund 38 ha 

Wohnbaufläche und ca. 36 ha α{ƻƴŘŜǊōŀǳŦƭŅŎƘŜ - IƻŎƘǎŎƘǳƭŜκCƻǊǎŎƘǳƴƎάΦ 

Bereits heute besteht in der Stadt Wohnungsmangel: Die Wohnungsversorgungsquote (Wohnungen 

je Haushalte) lag 2018 nur bei 96,3%. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030+ geht von ei-

nem Bedarf von zusätzlich 90.000 Wohnungen bis 2030 aus.5 

Aufgrund dieser Problematik und der weiter zu erwartenden dynamischen Bevölkerungsentwicklung 

sieht der aktuelle WEP von 2015 die Entwicklung von Wohnbauland im Stadtgebiet für knapp 23.000 

                                                           
4  Mit Stand Oktober 2019 sind davon noch 129 ha Wohnbauflächen, 5 ha gemischte Bauflächen und 124 ha gewerbliche 

Bauflächen unbebaut (Quelle: Stadtplanungsamt). 
5  Quelle: Stadtplanungsamt 
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Wohneinheiten vor. Kleinere Wohnbauflächen sollen möglichst im Einzugsbereich von bereits vor-

handenen Haltestellen des ÖPNV entstehen. Größere Baugebiete brauchen eine gute und neue 

ÖPNV-Erschließung, bei entsprechenden Nachfragepotenzialen möglichst mit einem Schienenver-

kehrsmittel. Der integrierten Siedlungs- und ÖPNV-Planung kommt eine hohe Bedeutung zu, dabei 

sollte möglichst bestehende Schieneninfrastruktur berücksichtigt bzw. erweitert werden. 

1.6.3. Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerung in Frankfurt am Main wächst seit 15 Jahren, wobei insbesondere seit 2010 eine star-

ke Bevölkerungszunahme zu verzeichnen ist (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Einwohner/innen in Frankfurt seit 2000 

 
Eigene Darstellung nach Angaben unter www.frankfurt.de 

 

Für die künftige Entwicklung der Frankfurter Bevölkerung ist nach den Prognosen des Amtes für Sta-

tistik und Wahlen davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2030 810.000 Einwohnerinnen und Einwoh-

ner in Frankfurt leben werden. Diese Zahl ist auch in der VDRM6 verankert. 

Bezogen auf die Entwicklung des ÖPNV bedeutet das, dass mit dem Bevölkerungszuwachs auch ein 

erhebliches neues Fahrgastpotenzial einhergeht. Die Alterung der Gesellschaft spielt in Frankfurt 

zwar nicht in gleichem Maße eine Rolle wie in vielen anderen Städten; gleichwohl wächst auch hier 

                                                           
6  VDRM ς Verkehrsdatenbasis Rhein-Main des Landes Hessen 
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die ältere Bevölkerung. Die Anforderungen an die barrierefreie Nutzbarkeit des ÖPNV steigen dem-

entsprechend. 

1.6.4. Berufs- und Ausbildungsverkehr 

Rund 310.000 Einwohner/innen Frankfurts sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt7, wobei es in 

Frankfurt aktuell fast 600.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gibt, was eine hohe Anzahl 

von Einpendlern mit sich bringt. (Hinzu kommen Selbständige, Beamte und Personen in anderen, in 

der Arbeitsagentur-Statistik nicht erfassten Beschäftigungsverhältnissen; als Faustwert gilt, dass ihre 

Anzahl etwa einem Viertel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entspricht.) 

Angesichts der wirtschaftlichen Stärke und Bedeutung der Stadt und der gesamten Region werden 

die Beschäftigtenzahlen weiter wachsen. Die VDRM geht für das Jahr 2030 gegenüber 2015 von einer 

Steigerung um knapp 106.000 Arbeitsplätze allein in Frankfurt aus. Wie in vielen Metropolregionen 

lässt sich auch im Ballungsraum Rhein-Main die Tendenz feststellen, dass die Erwerbstätigen wieder 

vermehrt in die Städte zu ihren Arbeitsorten ziehen. Wie die Prognosen im Entwurf des RNVP 2020 ς 

2030 zeigen, nimmt der regionale Pendlerverkehr dennoch weiter zu. Dies ist u.a. auf die Konzentra-

tion von Arbeitsplätzen in den Ballungszentren und die steigenden Immobilienpreise zurück zu füh-

ren. 

Mehr als die Hälfte der 362.500 Einpendler kommen aus den Nachbarkreisen und mehr als Dreivier-

tel aus der Metropolregion (siehe Abbildung 2). 

                                                           
7  Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Regionalreport über Beschäftigte; Agentur für Arbeit Frankfurt, Frankfurt a. M., 

Dezember 2018 
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Abbildung 2: Sozialversicherungspflichtige Einpendler aus der Metropolregion in Frankfurt 2017 

 
Quelle: Stau- und Pendlerstudie 2018 der IHK Frankfurt am Main nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 2017 

 

Mit insgesamt über 68.000 Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen, über 27.000 Schüler/innen 

an berufsbildenden Schulen sowie über 66.000 Studierenden ist Ausbildung ein wichtiges Struktur-

merkmal der Verkehrsnachfrage in Frankfurt. 

Die insgesamt rund 200 allgemein- und berufsbildenden Schulen sind im gesamten Stadtgebiet ver-

teilt. Dabei führt die zunehmende Profil- und Schwerpunktbildung an den allgemeinbildenden Schu-

len zunehmend dazu, dass Schüler/innen nicht mehr (zu Fuß oder mit dem Fahrrad) die nächstgele-

gene Schule besuchen, sondern die Schule, die ihnen am geeignetsten erscheint und dafür teilweise 

lange Strecken mit dem ÖPNV zurücklegen. 

Es wird erwartet, dass bis 2023 die Zahl der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen um 14% an-

steigt8. Angesichts der prognostizierten Altersentwicklung der Bevölkerung einerseits und der immer 

noch zunehmenden Bedeutung der Ausbildung andererseits ist davon auszugehen, dass die Zahl der 

Auszubildenden und Studierenden und damit auch deren Verkehrsnachfrage weiter ansteigt. 

                                                           
8  Integrierter Schulentwicklungsplan der Stadt Frankfurt am Main; 2017-2023 



Einleitung und Rahmenbedingungen 

 

 

Bürokooperation plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung ς Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
ς Ingenieurbüro Helmert  
  19 

 

 

1.6.5. Mobilitätsverhalten und Kundenzufriedenheit 

Zum Alltags-Mobilitätsverhalten der Frankfurter Bevölkerung geben die regelmäßig durchgeführten 

IŀǳǎƘŀƭǘǎōŜŦǊŀƎǳƴƎŜƴ αaƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ όaƛ5ύά ǳƴŘ α{ȅǎǘŜƳ ǊŜǇǊŅǎŜƴǘŀǘƛǾŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎōŜŦǊŀπ

ƎǳƴƎŜƴ ό{Ǌ±ύά !ǳǎƪǳƴŦǘΦ !ǳǎ ŘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŜǊƘŜōǳƴƎŜƴ ŘŜǊ aƛ5 нлмт, SrV 2003, 2008, 2013 und 

20189 werden im vorliegenden NVP Daten verwendet. 

CŜǊƴŜǊ ǎǘŜƘŜƴ 5ŀǘŜƴ ŘŜǎ αYǳƴŘŜƴōŀǊƻƳŜǘŜǊǎά ŦǸǊ ŘƛŜ WŀƘǊŜ нллн ōƛǎ нлму ŦǸǊ ŘƛŜ !ǎǇŜƪǘŜ !ƴƎŜōƻǘΣ 

Fahrzeuge, Tarif, Kundenbeziehung, Sicherheit, Haltestellen und Stationen bereit. Außerdem liegen 

subjektive und objektive Qualitätsmessungen im Busbereich sowie zusätzlich subjektive Qualitäts-

messungen für den Bereich Schiene vor. 

Mit 521 Kfz je 1.000 Einwohnern/innen ist die Motorisierung der Frankfurter Haushalte im Vergleich 

zum Durchschnitt aller Großstädte ab 500.000 Einwohnern/innen mit 480 Kfz je 1.000 Einwoh-

nern/innen vergleichsweise hoch. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von fast 700 Kfz je 1.000 

Einwohnern/innen ist diese aber recht gering. Bei der Entwicklung der Motorisierung im Zeitverlauf 

ist festzustellen, dass die Anzahl der zugelassenen Kfz je Einwohner nach leichten Zunahmen zu Be-

ginn des Jahrtausends seit nunmehr über zehn Jahren stagniert.10 

Im Städtevergleich der MiD 2017 nimmt Frankfurt mit einem ÖPNV-Anteil von 24% im Gesamtver-

kehr der Bevölkerung einen Spitzenplatz ein. Umgekehrt ist der MIV-Anteil mit 29% der geringste 

aller erhobenen Städte. Problematisch ist jedoch der hohe MIV-Anteil von ca. 80% bei den ein- und 

auspendelnden Verkehren. 

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des Modal Splits im Zeitraum von 2003 bis 2018 gemäß SrV 2018 

der Frankfurter im Binnenverkehr. Im Betrachtungszeitraum sind vor allem deutliche Umschichtun-

gen vom Motorisierten Individualverkehr (MIV) und Fußverkehr hin zum Radverkehr und ÖPNV fest-

zustellen. Der Radverkehr hat seinen Anteil gegenüber 2003 mehr als verdoppelt, während der ÖPNV 

bis 2013 nur leicht gestiegen und 2018 sogar wieder etwas zurückgegangen ist. Somit ist der Radver-

kehrsanteil jetzt höher als der des ÖPNV. 

                                                           
9  MiD und SrV haben unterschiedliche Erhebungsmethodiken, sind also nicht 1:1 miteinander vergleichbar. 
10  Vergleich Strukturdaten deutscher Großstädte unter www.frankfurt.de 
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Abbildung 3: Entwicklung des wegebezogenen Modal Splits in Frankfurt (alle Wochentage) 

 

Quelle: SrV von 2003, 2008, 2013 und 2018 

 

Aus Abbildung 4 sind die Wegezwecke der Frankfurter Bevölkerung zu ersehen. Die bedeutendste 

Rolle nimmt der Freizeitverkehr mit knapp einem Drittel aller Wege ein, gefolgt vom Einkaufsverkehr. 

Abbildung 4: Wegezwecke der Frankfurter Bevölkerung 

 
Quelle: MiD Frankfurt am Main 2017 
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1.7. Analysen und Prognosen 

Bestandsanalysen, die ς nachfrageunabhängig ς das Fahrplanangebot beschreiben, erfolgten in der 

Regel auf Basis des Fahrplanstandes 2018. 

Für die Bewertung der Standards und die Prognose der Maßnahmenwirkungen wurde ein EDV-

gestütztes Verkehrsmodell verwendet, welches auf den Nachfragedaten der sogenannten Verkehrs-

daten-Basis-Rhein-Main (VDRM) basiert. Es dient zur Kenntnis, dass für den vorliegenden NVP das 

Bezugsjahr 2015 und das Prognosejahr 2025 (Zielhorizont) gewählt wurde. Im Modell enthalten sind 

alle Linien des Regionalverkehrs und benachbarter Gebietskörperschaften, die mindestens eine Sta-

tion/Haltestelle auf Frankfurter Stadtgebiet haben, sowie alle lokalen Linien (U-Bahn, Straßenbahn 

und Bus). 

VDRM 

Die VDRM wird von Hessen Mobil bereitgestellt und enthält u.a. MIV-Fahr- und Parksuchzeiten und 

Nachfragedaten für die Verkehrsträger ÖPNV und MIV. Es stehen hierbei Analysedaten für das Jahr 

2014/2015 und Prognosedaten für das Jahr 2030 zur Verfügung. Die Nachfrage wird dabei als Fahr-

tenmatrix zwischen sogenannten Verkehrszellen abgebildet, die ganz Deutschland umfassen. Die 

Verkehrszellen sind außerhalb Hessens sehr groß, in Hessen feinteiliger (mindestens Kreisebene), im 

Rhein-Main-Gebiet noch kleiner und im Frankfurt am detailliertesten zugeschnitten (mindestens 

Wahlbezirke). Dennoch ist die VDRM eher als Regionalmodell konzipiert, weshalb für den vorliegen-

den NVP die größeren der insgesamt 242 Frankfurter Verkehrszellen noch feiner in sogenannte Un-

terzellen eingeteilt wurden (Stadtmodell), um so Neubaugebiete besser abbilden zu können und ge-

nauere Kalibrierungsergebnisse zu erzielen. Das Verkehrsmodell umfasst somit insgesamt 623 Zellen 

und Unterzellen. Die Nachfrage in der VDRM wird mittels Verkehrserzeugungs- und Verteilungsmo-

dellen u.a. an Hand von Strukturdaten (Einwohnern, Arbeitsplätzen, Schulstandorten, Studienplät-

zen, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten) generiert. 

Kalibrierung Analyse 2015 

Da in der VDRM die ÖPNV-Nachfrage nicht kalibriert ist, war zunächst eine Kalibrierung des für den 

NVP verwendeten Modells erforderlich. Mit einer Kalibrierung soll eine möglichst weitgehende 

Übereinstimmung der mit dem Modell simulierten Ergebnisse mit tatsächlich ermittelten Fahrgast-

zahlen erreicht werden. Die Kalibrierung erfolgte auf Basis der Fahrplandaten 2015 und in erster Linie 

an Hand der RMV-Verbunderhebung 2015 sowie ergänzend der sogenannten KONTI-Zählungen11. 

                                                           
11  traffiQ ŦǸƘǊǘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αYhb¢Lά ƳŜƘǊŦŀŎƘ ǇǊƻ WŀƘǊ vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘǎŜǊƘŜōǳƴƎŜƴ ŀƴ ƳŜƘǊ ŀƭǎ рл aŜǎǎπ

ǎǘŜƭƭŜƴ ŘǳǊŎƘΦ CǸǊ ŘƛŜ WŀƘǊŜ нллп ōƛǎ нлму ǎǘŀƴŘŜƴ ƘƛŜǊȊǳ ǳƳŦŀƴƎǊŜƛŎƘŜ 5ŀǘŜƴ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎΦ όαYhb¢Lά ǎǘŜƘǘ ŦǸǊ αƪƻƴǘƛπ

nuierliche Verkehrszählung an ausgewählten Haltestellen des Frankfurter ÖPNV für die Zwecke der Angebots- und Ka-

ǇŀȊƛǘŅǘǎǇƭŀƴǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ǘǊŀŦŦƛvάΦύ 
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Darüber hinaus wurden die Ergebnisse aus den Schwerbehinderten-Erhebungen des Jahres 2014 und 

2016 sowie die verhaltensbezogenen Daten (z.B. Fahrten je Einwohner und Tag) aus der SrV 2013 

herangezogen. 

Im Zuge des Kalibrierungsverfahrens wurde mit Hilfe der RMV-Erhebung 201512 an Hand der Aggre-

gation von Haltestellen- auf Zellebene eine eigene ÖPNV-Matrix erschaffen und das Modell an Hand 

der oben genannten Datengrundlagen sowie unter Hinzuziehung der RMV-Erhebung 2010 mit einer 

zufriedenstellenden Genauigkeit kalibriert. 

Basisprognose 2025 

Angebotsseitig wurde an Hand der aktuellen Planungsstände abgeschätzt, welche Maßnahmen bis 

zum Zielhorizont 2025 bzw. in den Jahren danach (bis 2030) realisiert sein werden (vergl. 5.2), wie 

beispielsweise die U5-Verlängerungen in das Europaviertel und zum Frankfurter Berg oder die Regio-

naltangente West. Auf Basis der Fahrplandaten 2018 (Bus) und 2019 (Straßen- und U-Bahn) wurden 

dann Modellfahrpläne für das Jahr 2025 erstellt. Regionale Netz- und Fahrplanänderungen wurden 

vom RMV übernommen oder mit diesem abgestimmt. 

Nachfrageseitig wurden als Basis für die Prognose die Strukturdaten, die daraus resultierenden Ver-

kehrsmengen (inkl. der Wirkung der Maßnahmen der Basisprognose) und deren Verteilung sowie die 

VDRM 2030 verwendet und damit die ÖPNV-Matrix der Analyse hochgerechnet. Allerdings gab es 

Differenzen zwischen den in der VDRM hinterlegten Frankfurter Neubaugebieten und den Neubau-

gebieten der WEP 2011 und 2015. Obwohl die VDRM den Zeitraum bis 2030 abdecken soll und der 

WEP 2015 Wohnbaulandprognosen bis 2025 enthält, fehlten in der VDRM einzelne Baugebiete aus 

den beiden WEPs. An anderen Stellen waren Wohngebiete falschen Zellen zugeordnet oder einige 

Verkehrszellen wiesen falsche Arbeitsplatzmengen auf. Die genannten sowie weitere Abweichungen 

wurden in der für den NVP verwendeten Prognosematrix korrigiert. Zusätzliche Einwohner außerhalb 

der Baugebiete sind in der Prognose des Amtes für Statistik der Stadt Frankfurt gleichmäßig auf alle 

Stadtteile und somit in der VDRM gleichmäßig auf alle Verkehrszellen verteilt (Nachverdichtung von 

einzelnen Wohnbauten). Es dient zur Kenntnis, dass Nachverdichtungen einen erheblichen Anteil an 

der Einwohnerprognose haben. Dieser liegt ς in Abhängigkeit von den später realisierten Einwohnern 

der Wohnbaugebiete ς zwischen 15% und 35%. Insgesamt wurde im NVP ς auf der sicheren Seite 

                                                           
12  Zunächst war unklar, ob die RMV-Erhebung 2015 für die Erstellung einer gesonderten ÖPNV-Matrix und zur Kalibrierung 

des Verkehrsmodells verwendet werden kann. Der grundsätzliche Vorteil der RMV-Erhebungen ist, dass hier die gesam-

ten Fahrketten mit Quell-, Ziel- und Umsteigehaltestellen sowie zusätzliche soziografische Daten erfasst werden und 

somit im Gegensatz zu den KONTI-Zählungen Daten für alle Linien an allen Querschnitten vorliegen. Durch ein gegen-

über der RMV-Erhebung 2010 geändertes Erhebungsverfahren (Platzgruppen) ist es jedoch bei den Schienenverkehren 

der Erhebung 2015 zu Fahrgastrückgängen gekommen, die im Vergleich mit KONTI- und Schwerbehindertenzählungen 

nicht der Realität steigender Fahrgastzahlen entsprechen. Durch ein aufwändiges und komplexes Verfahren, Kontroller-

hebungen und in Zusammenarbeit zwischen RMV, dem mit der Erhebung 2015 beauftragten Büro, einem Gutachter 

und traffiQ wurde dann letztendlich die Verwendung von Korrekturfaktoren festgelegt. Mit diesen Faktoren lässt sich 

nunmehr eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit den gezählten Werten erzielen, wodurch die RMV-Erhebung für 

verkehrsplanerische Zwecke und somit auch für die Kalibrierung des Analysefalls verwenden werden kann. 
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liegend ς die auch mit dem Land Hessen abgestimmte, für das Jahr 2030 prognostizierte Einwohner-

zahl von ca. 810.000 Einwohnern beibehalten und auf eine dementsprechende aufwändige Reduzie-

rung der ÖPNV-Matrix für das Jahr 2025 verzichtet. Gemäß der Einwohnerprognose des Amtes für 

Statistik beträgt der Einwohnerzuwachs zwischen den Jahren 202513 und 2030 nur noch 2%. 

Im Kartenteil des Anlagenbandes findet sich eine Übersicht über die in der Basisprognose berücksich-

tigten neuen Wohnbaugebiete, für die jeweils ein Vollausbau unterstellt wurde. Nicht im NVP aufge-

nommen wurden die WEP-Wohngebiete Nieder-Eschbach Nord, Nördlich Straßburger Straße, Grün-

zug Unterliederbach, Zeilsheim Süd und Sindlingen Süd. Nur teilweise ς mit den Bauplänen B-858, B-

880 und B-914 ς berücksicƘǘƛƎǘ ƛǎǘ Řŀǎ .ŀǳƎŜōƛŜǘ αǎǘŀŘǘǊŅǳƳƭƛŎƘŜ ±ŜǊŦƭŜŎƘǘǳƴƎ .ƻǊƴƘŜƛƳ - {ŜŎƪōŀŎƘά 

(Quelle: Stadtplanungsamt - Stand Juni 2018). 

Zusätzlich zum WEP wurden noch die geplante Bebauung des Römerhofgeländes, die zusätzliche 

Wohnbebauung auf dem Rebstockgelände sowie die Wohnbebauung des ehemaligen Busdepots in 

Höchst in die NVP-Basisprognose aufgenommen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der NVP-Basisprognose waren die Flächenanmeldungen für die Neuauf-

stellung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans (u.a. neuer Stadtteil an der 

A5 im Nordwesten Frankfurts) noch nicht hinreichend konkretisiert und sind daher im NVP nicht be-

rücksichtigt. 

                                                           
13  Prognose für 2025: 793.644 Einwohner 
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2. Ziele und Planungsabsichten 

2.1. Ziele für die Weiterentwicklung des ÖPNV in Frankfurt am Main 

Mit dem neuen NVP wird das Ziel einen bestmöglichen ÖPNV anzubieten verfolgt. Der Frankfurter 

ÖPNV soll attraktiv, schnell und zuverlässig sein. 

Daneben gilt es den ÖPNV-Anteil am Modal Split möglichst weiter zu erhöhen und vor allem ausrei-

chende ÖPNV-Kapazitäten für die wachsende Stadt zu schaffen. Darüber hinaus soll der Frankfurter 

ÖPNV sicher, umweltfreundlich und barrierefrei sein, wobei der Barrierefreiheit ein eigenes Kapitel in 

diesem NVP gewidmet wird. Außerdem müssen im ÖPNV Qualitätsverbesserungen erreicht werden: 

Hier sollen eine höhere Verlässlichkeit (einschließlich verbesserter Pünktlichkeit bzw. Anschlusssi-

cherheit) und die Fahrgastinformation in den nächsten Jahren im Mittelpunkt stehen. 

Bei der Verfolgung aller genannten Ziele muss immer auch die Wirtschaftlichkeit im Fokus bleiben: 

Der ÖPNV muss möglichst wirtschaftlich gestaltet sein, wobei Wirtschaftlichkeit vor allem im ge-

samtwirtschaftlichen Sinne als Verhältnis des ÖPNV-Nutzens zu den Kosten des ÖPNV zu sehen ist. 

Der Nutzen des ÖPNV ist vielfältig: Entlastung des Straßenverkehrs mit weniger Staus und Unfällen, 

Reduktion klimaschädlicher Emissionen, Erreichbarkeit der Arbeitsplatz-und Einkaufsstandorte in der 

Stadt, um hier nur die wichtigsten Kriterien zu nennen. 

2.2. Zielgruppen 

Im Sinne eines sozial nachhaltigen Mobilitätsangebots soll sich die Gestaltung des ÖPNV an den Mo-

bilitätsbedürfnissen der (potenziellen) Fahrgäste orientieren. 

Auf Grundlage einer umfassenden Literaturstudie und der Auswertung statistischer Quellen werden 

elf relevante Zielgruppen nach verschiedenen Kriterien beschrieben, wie z. B. soziodemografischen 

und Mobilitäts-Kenngrößen, typische Räume und Zeiten der Mobilität sowie Anforderungen und 

Erwartungen an den ÖPNV: 

¶ Gender, hier im Sinne geschlechtsspezifischer Anforderungen von Frauen und Mädchen. 

¶ Mobilitätseingeschränkte im Sinne von Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten 

oder aufgrund anderer Umstände (Mitführen von Gepäck, Kinderwagen etc.) in ihrer Bewe-

gungsfreiheit eingeschränkt sind. 

¶ Migranten im Sinne von Personen, die in Deutschland leben, aber nur über unzulängliche 

Deutschkenntnisse verfügen. 

¶ Berufstätige und Pendler als Personen mit stark habitualisierten arbeitstäglichen Wegen zwi-

schen Wohn- und Arbeitsort. 

¶ Freizeit- und Gelegenheitsnutzer. 
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¶ ÖPNV-Unkundige, die den ÖPNV aus unterschiedlichen Gründen nie oder nur selten nutzen. 

¶ Besucher (aus dem In- und Ausland), die nur einen oder wenige Tage in Frankfurt verbringen. 

¶ Fahrgäste, die größere Einrichtungen im Sinne von Institutionen, die ein nennenswertes Ver-

kehrsaufkommen von Beschäftigten, Kunden und Besuchern mit sich bringen, besuchen. 

¶ Kinder und Jugendliche. 

¶ Eltern in der Familienphase, die sich vorwiegend um kleine Kinder kümmern oder Personen, 

die sich um ältere Familienangehörige kümmern. 

¶ Ältere Menschen. 

Diese ZielgrǳǇǇŜƴ ǎƛƴŘ ƴƛŎƘǘ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴάΣ ŘƛŜ ½ƛŜƭƎǊǳǇǇŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŘǳǊŎƘ ǘȅǇƛǎŎƘŜ ό[ŜōŜƴǎ-) Situati-

onen beschrieben, von denen mehrere zugleich auf ein und dieselbe Person zutreffen können. 

Bei Planungen im ÖPNV soll die Wirkung von Maßnahmen auf die verschiedenen Zielgruppen beach-

tet werden. Es soll bei Bedarf beleuchtet werden, welche Zielgruppen von einer geplanten Maßnah-

me betroffen sind, für wen eine geplante Maßnahme von Vorteil ist und für wen ggf. Nachteile ent-

stehen. Zu beachten ist, dass sich die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen 

widersprechen können. Hier ist unter Berücksichtigung der Situation sorgfältig abzuwägen. 

2.3. Umweltwirkungen 

2.3.1. Ausgangslage 

Die negativen Umweltauswirkungen des Verkehrs sind seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema bei 

der Gestaltung der Mobilitäts- und Verkehrssysteme. Der ÖPNV berührt auf zwei verschiedenen Ebe-

ƴŜƴ Řŀǎ ¢ƘŜƳŀ α¦ƳǿŜƭǘǿƛǊƪǳƴƎŜƴάΥ 

¶ Der ÖPNV ist eine Alternative zum umweltschädlicheren MIV. 

¶ Der ÖPNV verursacht durch Emissionen selbst auch negative Umwelteffekte. 

Daraus resultieren ganz allgemein die beiden Strategien, möglichst große Marktanteile vom MIV zu 

gewinnen und den ÖPNV so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. 

Relevante Umweltmedien und -dimensionen sind: 

¶ Lärm 

Dauerbelastungen mit Lärm erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

¶ Luftqualität 

Vor allem die lokal wirksamen Schadstoffe Feinstaub (PM 10) und Stickstoffdioxid (NO2) tra-

gen zu Atemwegserkrankungen bei und begünstigen die Entstehung von Krebserkrankungen. 
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¶ Klima 

Treibhausgase wie CO2 führen zur Veränderung des globalen Klimas mit derzeit noch unab-

sehbaren Folgen. 

¶ Ressourcenverbrauch 

Fossile Treibstoffe, die aktuell für über 90% des Verkehrs in Deutschland Verwendung finden, 

sind in ihrer Verfügbarkeit endlich. 

¶ Flächenverbrauch und Bodenversiegelung 

Verkehrsflächen nehmen natürliche Flächen in Anspruch und haben negative Auswirkungen 

auf natürliche Prozesse (z. B. Wasserkreislauf). 

Umweltwirkungen und Umweltnutzen des ÖPNV im Vergleich der Verkehrsträger 

Während die nichtmotorisierten Verkehrsarten Zufußgehen und Fahrradfahren in ihrer Umweltbilanz 

immer besser abschneiden als der ÖPNV, ist vor allem der Vergleich mit anderen motorisierten Ver-

kehrsarten von Interesse. 

Abbildung 5: Vergleich der spezifischen CO2-Emissionen im Personenverkehr (bundesdeutsche 

Durchschnittswerte im Bezugsjahr 2017) 

 Auslastung Treibhausgase (g/Pkm)* 

Pkw  1,5 Personen/Pkw 139 

Linienbus (Nahverkehr)  21% 75 

Straßen-, Stadt- und U-Bahn  19% 64 

Eisenbahn-Nahverkehr  27% 60 

Reisebus  60% 32 

Eisenbahn-Fernverkehr  56% 36 

Flugzeug  82% 201** 

* angegeben in CO2-Äquivalenten für Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid (CO2, CH4 und N2O) 

**unter Berücksichtigung aller klimawirksamen Effekte des Flugverkehrs 

Quelle: UBA 2018 

 

Den angegebenen Emissionswerten je Beförderungsleistung liegen bundesweit durchschnittliche 

Auslastungs- bzw. Besetzungsgrade der einzelnen Verkehrsmittel zu Grunde. Sowohl der Linienbus 

als auch die städtischen Schienenverkehrsmittel U-Bahn und Straßenbahn emittieren demzufolge 
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rund halb so viel CO2 wie der Pkw. Auf Frankfurt bezogen weist der kommunale ÖPNV eine positive 

Bilanz von ca. 950.000 Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr auf.14 

2.3.2. Verbesserungspotenziale 

Marktanteile des ÖPNV ausbauen 

Der ÖPNV muss seine Marktanteile am gesamten Verkehrsmarkt zulasten des MIV ausbauen, damit 

die generellen Ziele zum Klimaschutz erreicht und die Grenz- und Richtwerte zum Gesundheits- und 

Umweltschutz eingehalten werden können. 

ÖPNV umweltfreundlich gestalten 

Der ÖPNV muss sich in Zukunft verstärkt so entwickeln, dass die von ihm ausgehenden Umweltbeein-

trächtigungen verringert werden. Die von den Fahrzeugen des ÖPNV ausgehenden Lärm-, Luftschad-

stoff- und Treibhausgasemissionen müssen insbesondere durch den sukzessiven Umstieg auf Busse 

mit alternativen Antriebsformen reduziert werden. 

Bei den U-Bahnen und Straßenbahnen sollen Möglichkeiten geprüft werden, die Rückspeisung oder 

Speicherung von Bremsenergie zu optimieren. 

Bei den U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt soll durch die erneute Nutzung von Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen nach Auslaufen der aktuellen Stromverträge gar kein CO2 mehr emit-

tiert werden. 

Bei Gleisneubauten oder Gleiserneuerungen soll jeweils geprüft werden, ob die Anlage eines Rasen-

gleises möglich ist. 

Umwelteffekte in der Angebotsplanung berücksichtigen 

Bei der Angebotsplanung fehlt bislang die Berücksichtigung der Umwelteffekte bei geplanten Verän-

derungen des ÖPNV-Angebots. Hier sind insbesondere die Emissionen von CO2, NO2 und PM10 und 

der Energieverbrauch im Verhältnis zur (prognostizierten) Nachfrage von Bedeutung. 

2.3.3. Standards, Maßnahmen und Planungsabsichten 

Bei der Entwicklung des ÖPNV müssen neben den einschlägigen technischen Regelwerken, die un-

mittelbar für den ÖPNV gelten (z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Abgasnormen), folgende extern 

gesetzten Ziele und gesetzlichen Vorgaben beachtet werden: 

                                                           
14  Wenn die ÖPNV-Fahrten (Bezugsjahr 2018) weitgehend mit dem Pkw zurückgelegt würden, entstünden zusätzlich 1,65 

Mio. Tonnen CO2 , denen ein durch den städtischen ÖPNV (U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse) verursachter CO2 Aus-

stoß (Verbrauch von Strom und Diesel) von 0,7 Mio. Tonnen gegenüber steht. 
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¶ Immissionsgrenzwerte zur Luftqualität, insbesondere für NO2 und PM10 

¶ Selbstverpflichtung der Stadt Frankfurt am Main als Mitglied des Klima-Bündnis zur Reduzie-

rung der Treibhausgas- (THG-)Emissionen alle 5 Jahre um 10%. 

Für die systematische Berücksichtigung der Umwelteffekte bei Änderungen im ÖPNV-Angebot (Ver-

änderungen des Linienweges und/oder bedeutenden Änderungen bei der Taktdichte) soll in Zukunft 

ein einfaches Kennzahlensystem entwickelt werden und zum Einsatz kommen. Es geht dabei um die 

Gegenüberstellung unterschiedlicher Planungsvarianten bzw. von Status quo und Planung. In einer 

transparenten Methodik sollen zugängliche und leicht verfügbare Eingabedaten (CO2 und Energieein-

satz bzw. Treibstoffverbrauch) verwendet werden. 

Folgende Grunddaten sind für das Kennzahlensystem erforderlich: 

¶ Durchschnittliche Emissionswerte je Fahrzeugkilometer für CO2 (differenziert nach Fahrzeug-

typen). 

¶ Durchschnittlicher Energieverbrauch je Fahrzeugkilometer (differenziert nach Fahrzeugty-

pen). 

¶ Die Grunddaten sind regelmäßig ς z. B. wenn neue Fahrzeuge zum Einsatz kommen ς auf Ak-

tualität zu prüfen und ggf. zu modifizieren. 

Als Projektdaten (individuell verschieden je nach Planungsvorhaben) sind erforderlich: 

¶ Fahrzeugkilometer bzw. Änderung der Fahrzeugkilometer (sowohl bei geplanten Linienwegs-

änderungen als auch bei Angebots- bzw.- Taktänderungen). 

¶ Berücksichtigung des eingesetzten Fahrzeugtyps. 

Grund- und Projektdaten sind in Relation zu den zu erwartenden Änderungen der Nachfrage zu set-

zen, d. h. es erfolgt eine Abschätzung der Änderung der Fahrgastnachfrage bei Umsetzung der vorge-

sehenen Maßnahme. Abschließend werden Personenkilometer ÖPNV und Personenkilometer MIV 

verglichen und die CO2-Einsparungen des ÖPNV gegenüber dem MIV errechnet. Das ermittelte Er-

gebnis soll bei der Entscheidung über die Umsetzung der geplanten ÖPNV-Maßnahme berücksichtigt 

werden. 

Vor dem Hintergrund der Debatte zu Dieselfahrverboten aufgrund der Überschreitung der NOx-

Grenzwerte wird für eine Reduktion der Emissionen durch den ÖPNV eine Umstellung des Busver-

kehrs auf alternative Antriebe angestrebt (vergl. Kapitel 6.4.3). 

Weitere mögliche umweltrelevante Maßnahmen sind die Einführung von Zufahrtbeschränkungen 

oder eine Ausweitung des Parkraummanagements, die eine Verlagerung des Verkehrs vom MIV auf 

die Verkehrsträger des Umweltverbunds bewirken können. 
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Kosten und Nutzen 

Einführend wurde dargestellt, dass aus der Beachtung der Umweltbelange für den ÖPNV zwei Strate-

gien erwachsen: Möglichst große Marktanteile vom MIV zu gewinnen und den ÖPNV selbst so um-

weltfreundlich wie möglich zu gestalten. 

Aus der erstgenannten Strategie können unter Umständen Mehrkosten entstehen. Eine Verschie-

bung des Modal Split zugunsten des ÖPNV kann auch auf einzelnen Linien eine Ausweitung des An-

gebotes und damit zusätzliche Aufwendungen bedeuten. 

Aus der zweiten Strategie können gegebenenfalls Einsparungen erwachsen: Fahrzeuge des ÖPNV 

sind nicht per se umweltfreundlich. Sie werden es ς im Vergleich zum Pkw ς erst ab einem bestimm-

ten Besetzungsgrad. Bei Linien oder einzelnen -abschnitten, die dauerhaft schlecht besetzt sind, soll-

te nicht zuletzt auch aus der Umweltbetrachtung heraus überprüft werden, ob hier eine Reduzierung 

des (Über-)Angebotes angemessen ist (vergl. Kapitel 3.4.2). Zur zweiten Strategie gehört im Busbe-

reich auch der Einsatz von alternativen Antriebsformen (vergl. Kapitel 6.4.3), der wiederum mit hö-

heren Anschaffungskosten für die Fahrzeuge verbunden ist. 

2.4. Finanzierung des ÖPNV 

Das ÖPNV-Angebot ist ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt Frankfurt am Main. Das anhaltende 

Wachstum der Stadt erfordert einen attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV. Die Nutzeneffekte des 

ÖPNV beschränken sich nicht nur auf die Fahrgäste (Nutzer). Darüber hinaus können sieben Gruppen 

unterschieden werden, die zusätzlich von einem leistungsfähigen ÖPNV profitieren: 

ω die Stadt durch die aufgrund zusätzlicher Einwohner/innen generierten Steuermehreinnahmen, 

ω die Frankfurter Bürger/innen durch geringere Mobilitätskosten im Vergleich zum MIV (z.B. güns-

tige ÖPNV-Zeitkarten statt hoher laufender Kosten für einen eigenen Pkw), 

ω die Wirtschaft durch ein größeres Potenzial verfügbarer Arbeitskräfte durch Einpendler/innen, 

ω der Frankfurter Tourismus durch Mehreinnahmen durch Tagestouristen/innen aus dem Umland 

(Shopping, Kultur), 

ω der Einzelhandel und die Gastronomie durch höhere Umsätze, 

ω die Immobilienbesitzer/innen durch vergleichsweise hohe Mieten bei einer guten ÖPNV-

Anbindung, 

ω die Allgemeinheit durch eine Entlastung des Straßenverkehrs und durch die Reduktion schädli-

cher Emissionen aufgrund von Verkehrsverlagerungseffekten vom MIV zum ÖPNV. 

2.4.1. Ausgangslage 

Die Erbringung des ÖPNV in der Stadt Frankfurt verursacht Kosten in Höhe von etwa 382 Mio. Euro 

pro Jahr (2017). Rund 57% der Kosten werden durch die Fahrgeldeinnahmen gedeckt. 
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Die übrigen 43% der Kosten werden entweder direkt über öffentliche Zuschüsse oder indirekt über 

die Verlustübernahme der VGF über den Querverbund der Stadtwerke Frankfurt Holding finanziert. 

Die öffentlichen Mittel speisen sich aus Regionalisierungsmitteln, Mitteln des kommunalen Finanz-

ausgleichs, originären Landesmitteln, die vom Land über den RMV an traffiQ fließen, sowie aus dem 

Haushalt der Stadt Frankfurt. 

2.4.2. Verbesserungspotenziale 

Steigende Kosten für den ÖPNV auf der einen Seite (Ausweitung des Angebotes aufgrund steigender 

CŀƘǊƎŀǎǘƴŀŎƘŦǊŀƎŜ ǳƴŘ αƴƻǊƳŀƭŜά YƻǎǘŜƴǎǘŜƛƎŜǊǳƴƎŜƴ ȊΦ.Φ ŀǳŦƎǊund von Tariferhöhungen beim 

Fahrpersonal) und sinkende Einnahmen auf der anderen Seite (Bestrebungen der Stadt Frankfurt, die 

Ticketpreise stabil zu halten bzw. Preissenkungen vorzunehmen) werden mittelfristig den öffentli-

chen Zuschussbedarf für den ÖPNV weiter wachsen lassen. Vor diesem Hintergrund ist bei Planungen 

im ÖPNV immer sehr genau abzuwägen, welche ÖPNV-Maßnahmen unter Nutzenaspekten am er-

folgversprechendsten sind und wie diese finanziert werden sollen. 

Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten für die Finanzierung: 

ω Finanzierung durch Nachfrage- und/oder Tarifsteigerungen, 

ω Finanzierung durch Dritte (Nutznießerfinanzierung), 

ω zusätzliche öffentliche Zuschüsse, 

ω Kostensenkungen, d.h. Einsparungen an anderer Stelle im ÖPNV-Angebot. 

2.4.3. Standards, Maßnahmen und Planungsabsichten 

Finanzierung sicherstellen 

Die Stadt Frankfurt am Main wird ς wie bereits in der Vergangenheit ς die Balance zwischen einem 

möglichst preiswerten Ticketangebot, öffentlichen Zuschüssen und einem analog zur wachsenden 

Stadt weiter wachsenden ÖPNV-Angebot halten. Da die Nutzerfinanzierung über Fahrgeldeinnahmen 

im Markt nur begrenzt gesteigert werden kann, der ÖPNV auch unter Umweltaspekten stärker ge-

nutzt und weiten Bevölkerungskreisen die Nutzung sozialverträglich angeboten werden soll, werden 

u.a. auch neue Finanzierungsformen beleuchtet. 

Nutznießerfinanzierung 

Neben den Fahrgästen, die für die Beförderungsleistung im ÖPNV bezahlen und durch die Fahrt ei-

nen direkten Nutzen haben, profitieren vom ÖPNV-Angebot auch weitere Personengruppen indirekt. 

Dazu gehören beispielsweise Arbeitgeber, Autofahrer, Unternehmen, Immobilieneigentümer, Einzel-

handel und Veranstalter, Hotelliers etc. Der indirekte Nutzen muss, um für eine Nutznießerfinanzie-

rung herangezogen werden zu können, messbar und der Personengruppe zurechenbar sein. Die fi-
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nanzielle Belastung von Nutznießern bedarf einer rechtlichen Legitimation durch ein Gesetz, eine 

Satzung oder Verordnung. 

Auf ihre Eignung untersucht worden sind 20 neue Finanzierungsinstrumente, die auf ihre ökonomi-

sche Wirksamkeit, die Lenkungswirkung hin zum ÖPNV, die Akzeptanz in der Bevölkerung, die recht-

liche und praktische Umsetzbarkeit und die ökologisch nachhaltige Wirkung untersucht worden sind. 

Herauskristallisiert haben sich ς auch unter Würdigung bisheriger Erfahrungen im In- und Ausland ς 

für Frankfurt mehrere unter diesen Aspekten weiter zu diskutierende Maßnahmen. Der politische 

Prozess hat hierzu gerade erst begonnen und soll fortgesetzt werden. Abstimmungsprozesse auch 

innerhalb der Verkehrsverbünde und mit dem Land Hessen werden eingeleitet. 

RMV-Tarif strategisch weiterentwickeln 

In den Gremien des RMV soll darauf hingewirkt werden, dass der RMV-Tarif strategisch weiterentwi-

ckelt wird (siehe Kapitel 2.5.3). 

2.5. Tarif 

2.5.1. Ausgangslage 

Das Stadtgebiet Frankfurt ist Teil des Verkehrsgebietes des RMV und stellt eine eigene Tarifzone dar 

(RMV-Tarifgebiet 50). 

Es gilt, dass für die Fahrt bis zum Ziel nur eine Fahrkarte benötigt wird, die für alle Verkehrsmittel und 

unabhängig von der Anzahl der erforderlichen Umsteigevorgänge gilt. Fahrpreise, Sortiment und 

Tarifbestimmungen werden beim RMV unter Beteiligung der lokalen Nahverkehrsorganisationen 

aufgestellt und im RMV-Aufsichtsrat beschlossen, wobei die Stadt Frankfurt nur eine von insgesamt 

27 Stimmen hat. Die notwendige Tarifgenehmigung wird durch den RMV beim zuständigen Regie-

rungspräsidium eingeholt. Der Verbundtarif ist damit für alle Verbundpartner bindend. 

Maßnahmen außerhalb des im RMV beschlossenen Tarifs sind durch den jeweiligen Partner vor Ort 

zu finanzieren, wie das in Frankfurt aktuell beispielsweise durch die Bezuschussungen von ÖPNV-

Tickets im Rahmen der FrankfurtPass-Regelung geschieht. 

2.5.2. Verbesserungspotenziale 

5ŀǎ ¢ŀǊƛŦǎȅǎǘŜƳ ǿƛǊŘ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ŀƭǎ αǳƴƎŜǊŜŎƘǘά ǿŀƘǊƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ¢ŀǊƛŦȊƻƴŜƴ ŅƘƴƭƛŎƘŜ 

9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎŜƴ ǳΦ¦Φ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘ ōŜǇǊŜƛǎǘ ǎƛƴŘΦ 5ŜǊ αwa±-{ƳŀǊǘǘŀǊƛŦάΣ der seit 2016 getes-

tet wird und dessen Ergebnisse noch auszuwerten sind, weist den Weg hin zu einem Preisgefüge, in 

dem grundsätzlich die zurückgelegte Entfernung eine größere Rolle spielt. Außerdem wird bei 

RMVsmart getestet, wie Kunden auf temporäre Preisabsenkungen am Wochenende oder zu be-

stimmten Tageszeiten reagieren. 



Ziele und Planungsabsichten 

 

 

Bürokooperation plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung ς Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
ς Ingenieurbüro Helmert  
  32 

 

 

Ein weiterer Schritt sind die 2018 eingeführten Zwischenpreisstufen, deren weiterer Ausbau geprüft 

werden soll. 

2.5.3. Standards und Planungsabsichten 

Als Partner im RMV wird die Stadt Frankfurt am Main die Einführung des elektronischen Fahrgeld-

managements (eTicket) vorantreiben und den Tarif strategisch weiterentwickeln. 

Die Stadt Frankfurt am Main strebt an, im RMV darauf hin zu arbeiten, die Ticketpreise nur sehr mo-

derat zu erhöhen. Ob darüber hinaus für das Frankfurter Tarifgebiet für einzelne Ticketarten im Ge-

samtsortiment ein vergünstigter Abgabepreis (analog beispielsweise zur Preissenkung des Einzelfahr-

scheins ab dem 1.1.2018) möglich ist, ist von der Haushaltslage der Stadt abhängig und von Fall zu 

Fall und von Jahr zu Jahr neu zu entscheiden. 

RMV-Tarif strategisch weiterentwickeln 

In den Gremien des RMV soll darauf hingewirkt werden, dass folgende strategische Themen mehr 

Berücksichtigung finden: 

ω Vereinheitlichung der Kombiticketvarianten und Überprüfung ihrer Ergiebigkeit, 

ω Fokus auf zielgruppenspezifische und nachhaltige Kundenbindung, 

ω Steigerung des Marktanteils für Job-Tickets und für das RMV-Firmen-Ticket, 

ω Anreize schaffen zur Nutzung des ÖPNV in der Freizeit, 

ω Vereinfachung von Tarifen, 

ω gerechtere Tarife, 

ω Nutzung der Chancen der tariflichen Gestaltungsmöglichkeiten im eTicketing. 
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3. Produkte und Standards 

3.1. Verkehrsträger des ÖV in Frankfurt 2020 

Regionaler Schienenverkehr und S-Bahn (SPNV) 

Ein wichtiges Grundgerüst im ÖPNV-Angebot in der Stadt Frankfurt am Main ist der SPNV. Dieser 

verbindet die Rhein-Main-Region mit zahlreichen Zielen im Stadtgebiet. Im regionalen Schienenver-

kehr wird Frankfurt von ca. 20 Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien bedient, die überwiegend 

am Hauptbahnhof beginnen bzw. enden. Die engere Rhein-Main-Region ist über ein S-Bahn-Netz mit 

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ƴŜǳƴ [ƛƴƛŜƴ ŀƴƎŜōǳƴŘŜƴΣ Ǿƻƴ ŘŜƴŜƴ ŀŎƘǘ ŘƛŜ CǊŀƴƪŦǳǊǘŜǊ LƴƴŜƴǎǘŀŘǘ ǸōŜǊ ŘŜƴ α/ƛǘȅ-

¢ǳƴƴŜƭά ŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 5ƛŜ ƴŜǳƴ {-Bahn-Linien verkehren im 15- bzw. 30-Minuten-Takt. 

Zuständige Aufgabenträgerorganisation für den SPNV ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). 

U-Bahn 

Das U-Bahn-Netz in Frankfurt garantiert schnelle Verbindungen zwischen den einzelnen Stadtteilen 

und der Innenstadt sowie weiteren aufkommensstarken Zielen im Stadtgebiet sowie darüber hinaus 

nach Oberursel und Bad Homburg-Gonzenheim. In der Frankfurter Innenstadt verkehren die Linien 

gebündelt auf drei Stammstrecken in einem dichten Taktangebot mit hohen Fahrzeugkapazitäten. 

Die U-Bahn-Linien verkehren je nach Aufkommen im 5- bis 15-Minuten-Takt. 

Auf einzelnen Relationen fehlen im U-Bahn-Netz wichtige Lückenschlüsse bzw. Verknüpfungen zu 

nahegelegenen Umsteigepunkten zum weiteren S- und U-Bahn-Netz (z. B. zwischen Ginnheim und 

Bockenheim oder die Verknüpfung am Bahnhof Bad Homburg). Ferner ist aktuell eine Erweiterung 

des U-Bahn-Netzes im Europaviertel im Bau. Auf einigen Streckenabschnitten ς insbesondere auf der 

Linie U4 ς sind die Kapazitätsgrenzen vor allem in den Hauptverkehrszeiten fast erreicht. 

Straßenbahn 

Die Straßenbahn übernimmt die Verbindung der Stadtteile untereinander und bindet diejenigen 

Stadtbereiche auch an die Innenstadt an, die nicht mit der S- oder U-Bahn erreicht werden können. 

Als Ergänzung zum S- und U-Bahn-Netz verkehrt die Straßenbahn in der Regel im 10-Minuten-Takt, 

auf gemeinsam bedienten Abschnitten (z. B. Altstadt, Mainzer Landstraße) auch mit einem dichteren 

Angebot. Die Straßenbahn mit ihrem wesentlichen dichteren Haltestellennetz dient auch der Feiner-

schließung. 

Auf einigen Straßenbahnabschnitten (z.B. auf der Mainzer Landstraße) ist die Kapazität abschnitts-

weise bereits fast erschöpft. Im Bereich des Hauptbahnhofes lässt der derzeitige Ausbauzustand eine 

Kapazitätserweiterung nicht zu. Die Verknüpfung der Straßenbahn-Linien untereinander sowie zum 

S- und U-Bahn-Netz ist verbesserungsfähig. Da die Straßenbahn häufig nicht auf eigenem Bahnköper 
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verkehrt, ist sie Störungen im Straßenverkehr besonders ausgesetzt. Darunter leidet die Pünktlichkeit 

des Straßenbahn-Verkehrs. 

Bus 

Die lokalen Buslinien übernehmen die Feinerschließung in den einzelnen Stadtteilen, haben aber 

auch auf Relationen ohne Schienenverkehr Verbindungsfunktion zur Innenstadt. Dadurch ist im Bus-

verkehr ein sehr heterogenes Angebot vorhanden. Es ist Aufgabe dieses NVP, die Verständlichkeit 

des Liniennetzes und die Unterscheidung nach Verkehrsfunktion zu verbessern. Es verkehren unter 

der Woche 10 Nachtbuslinien in Frankfurt und runden somit das ÖPNV-Angebot in den Nachtstunden 

ab. In Frankfurt sind unterschiedliche Fahrzeuggrößen im Einsatz, wobei der Standardlinienbus das 

Regelfahrzeug ist. Auf einigen Linien, insbesondere auf Erschließungslinien, werden auch Midi- und 

Minibusse eingesetzt. Der Anteil der Gelenkbusse an der Fahrzeugflotte beträgt rund 20%. 

Auch im Busverkehr gibt es nur an wenigen Stellen eigene Fahrspuren, auf denen der Bus weitge-

hend störungsfrei vom Individualverkehr verkehren kann. 

Des Weiteren verkehren auf verschiedenen Relationen im Stadtgebiet Regionalbus-Linien des RMV 

(E12, 251, 253, 551, 653, 751, n61, n65, n71, n72 und n96) und lokale Buslinien benachbarter Aufga-

benträger (MKK-23, MKK-25, OF-50, OF-52, OF-64, GG-67, GG-72, GG-73, OF-103, 804, 810, 837, 

AIR,). Sie dienen der Anbindung benachbarter Städte und Gemeinden an die Stadt Frankfurt am Main 

und zum Flughafen (bzw. umgekehrt). 

Da es bislang nur wenige tangentiale Relationen in der Region gibt, die mit SPNV-Angeboten befah-

ren werden können, werden vom RMV seit 2015 Expressbus-Linien eingerichtet. Auf Frankfurter 

Stadtgebiet verkehren bereits die Expressbus-Linien X17, X19, X57 und X97. 

Inter- und multimodale Angebote 

Neben dem klassischen ÖPNV-Angebot gewinnen ergänzende Mobilitätsangebote und deren Schnitt-

stellen immer mehr an Bedeutung. In Frankfurt bestehen an verschiedenen Standorten bereits Mög-

lichkeiten der Verknüpfung des Fahrradverkehrs (Bike + Ride) und des Pkw-Verkehrs (Park + Ride) mit 

dem ÖPNV. 

3.2. Netzkategorien und Verknüpfungspunkte 

3.2.1. Definition von Netzkategorien 

Das Schienennetz (S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn) weist sogenannte Stammstrecken mit hoher 

Nachfrage auf, auf denen mehrere Linien aus den Außenbereichen kommend gebündelt in Richtung 

Frankfurter Innenstadt geführt werden. Daher ist eine Differenzierung des Schienennetzes in Netzka-

tegorien sinnvoll. Für die Stadt Frankfurt am Main wird deshalb im Schienennetz zwischen linienun-

abhängigen Haupt- und Nebenachsen unterschieden. 
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Die Hauptachsen sind wie folgt definiert: 

Hauptachse S-Bahn: 

¶ Innenstadttunnel zwischen Hauptbahnhof und Ostendstraße 

Hauptachsen U-Bahn: 

¶ A-Strecke zwischen Südbahnhof und Heddernheim 

¶ B-Strecke zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof 

¶ C-Strecke zwischen Industriehof und Zoo 

Hauptachsen Straßenbahn: 

¶ Mönchhofstraße bis Ostendstraße 

¶ Varrentrappstraße bis Niederräder Landstraße 

¶ Stresemannallee/Gartenstraße bis Lokalbahnhof 

¶ Rohrbachstraße/Friedberger Landstraße bis Konstablerwache 

In Abbildung 6 ist die Netzhierarchie im Schienennetz für die Stadt Frankfurt am Main dargestellt. In 

Tabelle 5 werden die Standards für das Taktangebot im Regelfall auf den Hauptachsen definiert. 
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Abbildung 6: Netzhierarchisierung 

 

 

3.2.2. Verknüpfungspunkte 

Die wichtigsten Verknüpfungspunkte in Frankfurt sind Bockenheimer Warte, Galluswarte, Haupt-

bahnhof, Hauptwache, Höchst Bahnhof, Industriehof, Konstablerwache, Südbahnhof, Weißer Stein 

und Willy-Brandt-Platz. An diesen zehn Umsteigepunkten werden fast 70% aller Umsteigevorgänge 

abgewickelt. 

In Frankfurt gibt es eine Vielzahl von Verknüpfungspunkten zwischen dem lokalen und dem regiona-

len Verkehr, die im Anlagenband zusammengestellt sind. 

3.3. Definition von Produkten 

Während das U-Bahn- und Straßenbahn-Netz klar definierte Funktionen erfüllen und mit einem eige-

nen Netzplan kommuniziert werden, ist dies beim Busverkehr, der das Schienennetz funktional er-

gänzt, nicht so. Das Busangebot übernimmt auf unterschiedlichen Relationen und in unterschiedli-

chen städtischen Bereichen verschiedene Aufgaben. Hierzu gehören u.a. die Verkehrsfunktionen im 

Quartier, innerhalb des Stadtteils, zu benachbarten Städten und Stadtteilen sowie in der Fläche. Die 
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damit verbundenen Aufgaben sind somit Verbindungs-, Erschließungs-, Ergänzungs-, Zubringer-, 

Sammler- und Verteilerfunktion. 

3.3.1. Produkte im Busverkehr 

Derzeit existiert im Busverkehr mit Ausnahme des Nachtbusverkehrs keine transparente und ver-

marktungsaffine Differenzierung des Angebotes. Verschiedene Linien übernehmen unterschiedliche 

Funktionen wie zum Beispiel auf einem Abschnitt Erschließungsaufgaben und Zubringer zur S-Bahn 

und auf einem anderen Abschnitt eine schnelle Verbindungsfunktion. 

Mit einer Differenzierung des Busangebotes in fünf Produkte, die sich hinsichtlich Verkehrsfunktion, 

Reisegeschwindigkeit, Fahrtenangebot (Takt) und Bedienungszeitraum unterscheiden, wird die 

Grundlage für eine transparente und vermarktbare Liniennetzgestaltung gelegt. Die in Tabelle 1 auf-

geführten Produkte sind im Busverkehr in Frankfurt vorgesehen. Die Premium-Produkte Expressbus 

und Metrobus werden auch unter diesem Namen vermarktet und voraussichtlich im Dezember 2020 

eingeführt (vergl. Kapitel 5 und Anlagenband). Bei den Produkten Stadtbus, Quartierbus und Zusatz-

bus handelt es sich eher um Produktbezeichnungen als Instrument der Planung und weniger um für 

das Marketing verwendbare Produktbezeichnungen. Im Anlagenband befindet sich die Zuordnung 

der einzelnen Linien zu den Produkten bezogen auf das Vorschlagsnetz 2025. 
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Tabelle 1: Qualifizierte Produkte im Busverkehr 

 Produkt Funktion 

P
re

m
iu

m
-P

ro
d

u
kt

 

Expressbus 

όα{ŎƘƴŜƭƭ ȊǳƳ ½ƛŜƭάύ 

ω Auf wichtigen tangentialen und radialen Routen 

ω Bedienung im 30-Minuten-Takt tagsüber 

ω Anbindung wichtiger Verkehrsknoten (z.B. Flughafen, U-Bahnen) mit 

kürzeren Fahrzeiten teilweise durch Konzentration auf wichtigste Halte-

stellen 

ω Ergänzung des Schnellbahnnetzes 

ω Schnellstraßennutzung und begradigte Linienführung 

ω bǳƳƳŜǊƛŜǊǳƴƎ ƛƳƳŜǊ Ƴƛǘ α·ά ōŜƎƛƴƴŜƴŘ 

Metrobus 

όαhŦǘ ȊǳƳ ½ƛŜƭάύ 

ω Auf wichtigen stadtteilverbindenden Linien mit hoher Nachfrage 

ω Mindestangebot HVZ und NVZ: 10-Minuten-Takt 

ω Bedienungszeitraum: 24 Stunden 

ω Teilweise als Straßenbahnvorlaufbetrieb 

ω Konsequente LSA-Bevorrechtigung 

ω Einrichtung von Busspuren 

ω Einsatz von Gelenkbussen (wo möglich und sinnvoll) 

ω bǳƳƳŜǊƛŜǊǳƴƎ ƛƳƳŜǊ Ƴƛǘ αaά ōŜƎƛƴƴŜƴŘ 

 

Stadtbus 

όαYƭŀǎǎƛǎŎƘ ȊǳƳ ½ƛŜƭάύ 

ω Verbindet Stadtteile 

ω Übernimmt lokale Erschließungsaufgaben 

ω Fahrtenangebot in der HVZ vom 5- bis 30-Minuten-Takt, in der NVZ vom 

15- bzw. 30-Minuten-Takt (nachfrageorientierter Fahrplan) 

ω Bedienungszeitraum in der Regel von 4 bis 1 Uhr 

ω Nachfrageorientierte Fahrzeuggrößen 

ω Kann keinem anderen Produkt zugeordnet werden 

Quartierbus 

όαbŀƘ ȊǳƳ ½ƛŜƭάύ 

ω Zubringerfunktion zu Schienensystemen und zur Feinerschließung von 

Wohngebieten 

ω Optimierte Linienführung und weitgehende Funktionsentmischung im 

übrigen Busnetz 

ω Ausrichtung auf ein oder zwei stadtteilwichtige Ziele, lokaler Fokus 

ω Fahrtenangebot mindestens im durchgehenden 30-Minuten-Takt und in 

der Regel an allen Tagen 

ω Ggf. angepasstes, kleines Fahrzeug 

Zusatzbus 

όαbŀŎƘ .ŜŘŀǊŦ ȊǳƳ ½ƛŜƭάύ 

ω Ergänzendes Angebot je nach Anforderung in einem Verkehrsgebiet 

ω Fahrtangebot unterschiedlich, auch Taktlücken möglich 

ω Eingeschränkte Bedienungszeiten, teilweise auch nur saisonaler Verkehr 

ω Weitgehende Funktionsentmischung im übrigen Busnetz 
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3.3.2. Produkt Nachtverkehr 

Das Nachtangebot ǿƛǊŘ ŀƭǎ αbŀŎƘǘǾŜǊƪŜƘǊ CǊŀƴƪŦǳǊǘwƘŜƛƴaŀƛƴά ƎŜǎƻƴŘŜǊǘ ǾŜǊƳŀǊƪǘŜǘΦ 9ǎ ǿƛǊŘ Ȋǿƛπ

schen Nächten an Wochenenden und unter der Woche unterschieden. 

Wochenendnächte 

In den vergangenen Jahren war im Nachtbus-Netz an Wochenenden eine immer weiter steigende 

Nachfrage zu beobachten. Auch eine linien- und abschnittsweise Verdopplung des Angebots auf ei-

nen 15-Minuten-Takt reichte nicht aus, um die vorhandene Nachfrage qualitätsgerecht zu befriedi-

gen. Auf einigen Relationen konnte das bisherige Nachtnetz aufgrund von Umweg- oder Ringfahrten 

keine attraktiven Reisezeiten bieten. 

Daher wurde zum Dezember 2018 ein neues Wochenend-Netz eingeführt (mit einer kleineren Vor-

stufe bereits ab Dezember 2017). Im Interesse eines einheitlichen Verkehrsangebots über den ge-

samten Tag sind ausgewählte Tageslinien jetzt durchgehend, also auch nachts im Einsatz. Erstmals 

sind auch vier U-Bahn-Linien und vier Straßenbahn-Linien im Nachtverkehr unterwegs. So können auf 

den wichtigsten Strecken Fahrzeuge mit großer Kapazität und kurzen Reisezeiten eingesetzt werden. 

Ergänzt wird dieses Netz durch 15 Tagesbuslinien, die jetzt ebenfalls nachts Einsatz sind. Auch das S-

Bahn-Netz verkehrt seit 2017 bzw. 2018 auch in den Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen. 

In den Wochenendnächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag sowie in den Nächten vor Feierta-

gen verkehrt ein deutlich ausgeweitetes Angebot. In diesen Nächten verkehren die S-Bahn-Linien S1 

bis S8, die U-Bahn-Linien U4, U5, U7 und U8 (über Riedberg bis Nieder-Eschbach), die Straßenbahn-

Linien 11, 12, 16 und 18 sowie die Buslinien 28, 29, 36, 39, 43, 46, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63 und 

72 (weitgehend) auf ihren auch im Tagesverkehr bedienten Linienwegen. Hinzu kommen noch die 

regionalen Nachtbuslinien n61, n65, n71, n72 und n96. 

Nächte unter der Woche 

Im Frankfurter Stadtgebiet verkehren derzeit in den Nächten unter der Woche (Sonntag/Montag bis 

Donnerstag/Freitag) die S-Bahn-Linie S8 und die Buslinie 58 auf ihren auch im Tagesverkehr bedien-

ten Linienwegen. Hinzu kommen die Nachtbuslinien n1, n2, n3, n5, n7, n8, n41, n62, n63, n71 und 

n72, die mit veränderten Linienwegen als die korrespondierenden Linien im Tagesverkehr fahren. 

Ab Dezember 2020 soll das erfolgreiche Netz des Wochend-bŀŎƘǘǾŜǊƪŜƘǊǎ ŀǳŎƘ ƛƴ ŘŜƴ bŅŎƘǘŜƴ αǳƴπ

ǘŜǊ ŘŜǊ ²ƻŎƘŜά ŀƴƎŜōƻǘen werden. Aufgrund der deutlich geringeren Nachfrage sollen jedoch zu-

nächst auf allen Relationen Busse eingesetzt werden. Diese sollen, so gut es das Straßennetz zulässt, 

den gleichen Weg wie die entsprechenden U-Bahnen und Straßenbahnen befahren. Bei entspre-

chend hoher Nachfrage ist zu prüfen, ob auch unter der Woche U- und Straßenbahnen verkehren, 

wobei zu beachten ist, dass nachts regelmäßig Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Schie-

nennetz durchgeführt werden müssen. 
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3.4. Nachfrage und Angebot 

3.4.1. Merkmale der Fahrgastnachfrage 

Der ÖPNV erreicht in Frankfurt im (werktäglichen) Mobilitätsgeschehen der Frankfurter Bevölkerung 

über alle Verkehrsarten einen Modal-Split-Anteil von 24% (MiD 2017) bzw. 21,3% (SrV 2018). Der 

Marktanteil liegt damit im oberen Niveau deutscher Metropolen. In Frankfurt liegen die im Kunden-

barometer 2013 (TNS Infratest 2013) ermittelten Werte der Zufriedenheit mit den Kern-Merkmalen 

des ÖPNV-Angebotes (Takt, Anschlüsse, Liniennetz) im Vergleich zu anderen beteiligten Verkehrsor-

ganisationen im oberen bzw. im mittleren Bereich. 

Die Fahrgastzahlen sind zwischen 2008 und 2018 um knapp 30% gestiegen (siehe Abbildung 7).15 

Abbildung 7: Entwicklung der umsteigebereinigten Fahrgastzahlen in Mio. Fahrgästen pro Jahr 

 

Quelle: traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH 

 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die in Frankfurt ein- und aussteigenden Fahrgäste pro Werktag, 

aufgeschlüsselt nach den einzelnen Betriebszweigen. Eine Aufschlüsselung nach den einzelnen U-

Bahn- und Straßenbahn-Linien befindet sich im Anlagenband. 

                                                           
15  Zum Vergleich: Im selben Zeitraum ist das Leistungsangebot (Nutzwagenkilometer) lediglich um gut 14% gestiegen. 
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Tabelle 2: Linienbeförderungsfälle nach Betriebszweigen 

Betriebszweig Linienbeförderungsfälle pro Werktag 

S-Bahn nicht bekannt 

Regionalbahn nicht bekannt 

U-Bahn 470.100 

Straßenbahn 219.500 

städtische Busse 202.800 

Regionalbusse und Busse anderer LNO nicht bekannt 

Daten: eigene Auswertung aus den Daten der SBE-Erhebung 2016 

3.4.2. Standards Verkehrszeiten und Auslastung 

Definition der Verkehrszeitfenster 

Die Zeitfenster der Verkehrszeiten berücksichtigen 

¶ die charakteristischen Nutzerstrukturen (z. B. Berufs-, Schüler-, Ausbildungs-, Versorgungs-, 

Freizeitverkehr) für bestimmte Zeitabschnitte, 

¶ die Ladenöffnungszeiten sowie 

¶ die zeitliche Verteilung der Verkehrsnachfrage im ÖPNV. 

Der Definition der Verkehrszeitfenster liegt eine Verallgemeinerung der Verkehrssituation im gesam-

ten Stadtgebiet zugrunde. Aus den Verkehrszeitfenstern ist nicht automatisch die Anforderung ab-

leitbar, dass alle Linien zu den jeweiligen Zeiten in einer bestimmten Taktdichte zwingend betrieben 

werden müssen. Abweichungen kann es je nach Funktion einer Linie (z. B. bei Gewerbestandorten 

mit Schichtbetrieb, Kliniken, Freizeitstandorten, Ladenöffnungszeiten) bzw. nach Linienabschnitten 

mit unterschiedlichem Nachfragepotenzial geben. 

Tabelle 3 zeigt die unterschiedlichen Verkehrszeiten und die Vorgaben für ein Taktangebot im Regel-

fall für die einzelnen Verkehrsmittel und Netzkategorien. 
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Tabelle 3: Verkehrszeitfenster (Regelfall) 

Verkehrstag Verkehrszeit Abkürzung Verkehrszeitfenster 

Montag-Freitag 

Nachtverkehrszeit NaVZ 01:00 ς 04:00 Uhr 

Schwachverkehrszeit SVZ I 04:00 ς 06:30 Uhr 

Hauptverkehrszeit HVZ I 06:30 ς 09:30 Uhr 

Normalverkehrszeit NVZ I 09:30 ς 15:00 Uhr 

Hauptverkehrszeit HVZ II 15:00 ς 19:00 Uhr 

Normalverkehrszeit NVZ II 19:00 ς 21:00 Uhr 

Schwachverkehrszeit SVZ II 21:00 ς 01:00 Uhr 

Samstag 

Nachtverkehrszeit NaVZ 01:00 ς 04:00 Uhr 

Schwachverkehrszeit SVZ I 04:00 ς 09:00 Uhr 

Normalverkehrszeit NVZ 09:00 ς 21:00 Uhr 

Schwachverkehrszeit SVZ II 21:00 ς 01:00 Uhr 

Sonn-/Feiertag 

Nachtverkehrszeit NaVZ 01:00 ς 04:00 Uhr 

Schwachverkehrszeit SVZ I 04:00 ς 11:00 Uhr 

Normalverkehrszeit NVZ 11:00 ς 21:00 Uhr 

Schwachverkehrszeit SVZ II 21:00 ς 01:00 Uhr 

 

Auslastung des Platzangebotes 

Die Auslastung des Platzangebotes ist ein Merkmal der Beförderungsqualität. Sie wird in Abhängig-

keit von der Verkehrszeit mit Grenzwerten der Fahrzeugbesetzung ermittelt. 
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Tabelle 4Υ DǊŜƴȊǿŜǊǘŜ αhōŜǊŜ !ǳǎƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǎ tƭŀǘȊŀƴƎŜōƻǘŜǎά όƴŀŎƘ ±5± нллмύ 

Verkehrszeit Grenzwert der Auslastung des Platzangebotes (Sitz- und Stehplätze, Stehplätze 

dabei berechnet mit 4 Fahrgäste pro m²) am höchstbelasteten Querschnitt der 

Linie 

HVZ 80% (Mittelwerte über 20-Minuten-Spitze) 

65% (Mittelwerte über die Spitzenstunde) 

NVZ 50% (Mittelwerte über eine Stunde)16 

im Schülerverkehr 65% (Mittelwert über die Spitzenstunde) 

SVZ /  NaVZ jedem Fahrgast soll möglichst ein Sitzplatz zur Verfügung stehen16 

 

In der HVZ, wenn viele Menschen unterwegs sind, akzeptieren die Fahrgäste auch volle Busse und 

Bahnen des ÖPNV. In diesen Zeiten können (und müssen) den Fahrgästen auch Stehplätze zugemutet 

ǿŜǊŘŜƴΦ CǸǊ ŘƛŜ αƻōŜǊŜ !ǳǎƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǎ tƭŀǘȊŀƴƎŜōƻǘŜǎά ƛǎǘ Ŝƛƴ DǊŜƴȊǿŜǊǘ Ǿƻƴ ср҈ ŀƭǎ aƛǘǘŜƭǿŜǊǘ 

über eine Stunde anzusetzen. 

Die NVZ zeigt im Vergleich zur HVZ eine spürbar geringere Frequentierung des ÖPNV. Die Fahrgäste 

erwarten deshalb ein besseres (Sitz-)Platzangebot und sind nicht bereit, genauso volle Busse und 

.ŀƘƴŜƴ ǿƛŜ ƛƴ ŘŜǊ I±½ Ȋǳ ŀƪȊŜǇǘƛŜǊŜƴΦ 5ŜǊ DǊŜƴȊǿŜǊǘ ŦǸǊ ŘƛŜ αƻōŜǊŜ !ǳǎƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǎ tƭŀǘȊŀƴƎŜōƻǘŜǎά 

liegt hier nur noch bei 50% als Mittelwert über eine Stunde. 

Die SVZ ist geprägt vom sehr frühen oder sehr späten Berufsverkehr (Schichtdienst) und vor allem 

vom Freizeitverkehr (ausgehen, feiern, von Besuchen zurückkommen, usw.). Die Fahrgäste möchten 

zu diesen Zeiten im Bus oder in der Bahn nicht stehen. Bei der Bemessung des Platzangebotes in der 

SVZ ist deshalb für jeden Fahrgast möglichst ein Sitzplatz vorzusehen. 

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Angebote im ÖPNV, die nicht in befriedigender Weise 

nachgefragt werden. Ein Prüfbedarf hinsichtlich einer Unterauslastung eines Angebotes ist vor allem 

gegeben, wenn mindestens drei Fahrten hintereinander oder alle Fahrten innerhalb einer Stunde 

eine regelmäßige Auslastung am stärksten belasteten Querschnitt von unter 

¶ 15 Fahrgästen im U-Bahn-Verkehr (1 Wagen) bzw. im Straßenbahn-Verkehr und 

¶ 5 Fahrgästen im Bus-Verkehr17 

aufweisen. In diesen Fällen sind mögliche Handlungsoptionen wie Taktdehnungen oder Anpassung 

des Bedienungszeitraums von Linienabschnitten zu prüfen. 

                                                           
16  Ausnahme Veranstaltungsverkehre 
17  in der Branche üblicher Orientierungswert zur Bewertung der Erforderlichkeit einer Linienfahrt unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten 
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3.4.3. Standards für das Taktangebot und die Verbindungsqualität 

Ziel ist ein vertaktetes Fahrplanangebot mit tagesdurchgängig möglichst einheitlichen Ankunfts- bzw. 

Abfahrtsminuten zu jeder Stunde. Damit wird den Fahrgästen die Merkbarkeit der Fahrpläne und der 

Verkehrsmittel erleichtert. 

Als Regelfall der Bedienungshäufigkeit wird das Taktangebot zu den definierten Verkehrszeiten sowie 

differenziert nach Verkehrsmitteln und (bei den Schienenangeboten) nach den Netzkategorien 

Haupt- und Nebenachsen gemäß Tabelle 5 und Abbildung 6 festgesetzt. 

Tabelle 5: Taktangebot für den Regelfall 

Verkehrsmittel Netzkategorien Taktangebot für den Regelfall 

HVZ NVZ SVZ NaVZ18 

S-Bahn19 
Hauptachse 5 5 7,5 10 

Nebenachse 15 15 30 60 

U-Bahn 
Hauptachse 5 5 15 30 

Nebenachse 10/15 10/15 15/30 30/- 

Straßenbahn 
Hauptachse 5 5/7,5* 15 30 

Nebenachse 10 10/15* 15/30 30/- 

Verkehrsmittel Produkt Taktangebot für den Regelfall 

HVZ NVZ SVZ NaVZ 

Bus 

Expressbus 30 30 30/- -- 

Metrobus 10 10/15* 15 30 

Stadtbus 10/15/30 15/30 30 30/60/- 

Quartierbus 15/30 15/30 30/- -- 

Zusatzbus Nach Verkehrsbedürfnis 

*  NVZ an Sonntagen 

 

Die Standards zum Taktangebot gelten als erfüllt, wenn für die jeweiligen Netzkategorien im Schie-

nenverkehr bzw. Produkte im Busverkehr die angegebenen Taktangebote zu mindestens 95% erfüllt 

werden. 

                                                           
18  Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nachfrage auf den einzelnen Relationen wird in den Nachtverkehrszeiten 

Sonntag bis Donnerstag statt einem U-Bahn- bzw. Straßenbahnbetrieb ein Angebot im Busverkehr gefahren. Auf den S-

Bahn-Linien mit Ausnahme der S8 ist in diesen Nächten kein Verkehr. 
19  Hinweis: Die Bedienungsstandards für die S-Bahn werden im RNVP festgelegt. 
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Grundkriterium der Verbindungsqualität ist die Anbindung jeder Haltestelle und Linie an einen Ver-

knüpfungspunkt mit dem übergeordneten Netz. Jede Bus-Linie ist daher mindestens mit einem 

Schienenverkehrsmittel zu verknüpfen und jede Straßenbahn-Linie mindestens mit einer U-Bahn- 

oder S-Bahn-Linie. Auf weitergehende Anforderungen an die Verbindungsqualität z.B. auf der Basis 

von Referenzhaltestellen, Stadtteilen oder Verkehrszellen wird wegen der schlechten Vergleichbar-

keit bzw. Überprüfbarkeit in der Praxis verzichtet. 

Grundsätzlich sollen Umsteigenotwendigkeiten möglichst reduziert oder in ihrer verkehrlichen, be-

trieblichen und infrastrukturellen Ausgestaltung optimiert werden, um eine attraktive Erreichbarkeit 

mit dem ÖPNV zu ermöglichen. 

3.4.4. Bewertung der Standards 

Neue Angebote und Linien (vergl. Kapitel 5) werden grundsätzlich so konzipiert, dass die Anforderun-

gen an die Auslastung, die Bedienungszeiträume, das Taktangebot und die Verbindungsqualität er-

füllt werden. 

Bewertung der Fahrgastnachfrage 

Die Fahrgastnachfrage wird durch kontinuierliche Querschnittszählungen überprüft. Treten dabei 

jeweils mehrfach Überlastungen auf, wird mit einer Ausweitung des Leistungsangebotes durch länge-

re Züge bzw. größere Fahrzeuge, durch einzelne Verstärkerfahrten oder Taktverdichtungen reagiert. 

In Kapitel 5.3 ist zum einen dargestellt, dass es durch die wachsende Stadt zu Überlastungen kommt 

und zum anderen, wie diese beispielsweise durch Taktverdichtungen behoben werden. 

Bewertung der Bedienungszeiträume 

Die Standards für die Bedienungszeiträume sind für alle Linien erfüllt. 

Bewertung des Taktangebotes und der Verbindungsqualität 

Es gibt derzeit nur vereinzelt Linien oder Linienabschnitte, auf denen das Taktangebot nicht die An-

forderungen gemäß Kapitel 3.4.3 erfüllt. Die Standards für das Taktangebot werden mit Einführung 

des Nachtverkehrs (vergl. Kapitel 3.3.2) und der Maßnahmen (vergl. Kapitel 5) für alle Linien erfüllt. 

Alle Linien weisen einen Verknüpfungspunkt mit einem übergeordneten Netz auf, das Kriterium ist 

somit erfüllt. 
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3.5. Linienbündelung 

3.5.1. Grundlagen der Linienbündelung 

Unter deƳ .ŜƎǊƛŦŦ α[ƛƴƛŜƴōǸƴŘŜƭǳƴƎά ǿƛǊŘ ƎŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘ ŘƛŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎŜƴŘŜ 9ǊǘŜƛƭǳƴƎ 

einer Genehmigung für mehrere Linien verstanden. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sieht 

diese Zusammenfassung als eine besondere Form der Genehmigungserteilung vor. 

aƛǘ ŘŜǊ [ƛƴƛŜƴōǸƴŘŜƭǳƴƎ ǎƻƭƭŜƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ αǾŜǊōǳƴŘŜƴŜ ±ŜǊƪŜƘǊŜά ƎŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘ Ȋǳπ

sammengeführt werden und eine gesamtwirtschaftliche Wirksamkeit ermöglichen (Ausgleich zwi-

schen ertragsstarken und ertragsschwachen Linien). Dadurch kann das Herausbrechen ertragsstarker 

[ƛƴƛŜƴ όαwƻǎƛƴŜƴǇƛŎƪŜǊŜƛάύ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ǎ ǿƛǊŘ Ŝƛƴ ŘŜƴ ǀǊǘƭƛŎƘŜƴ DŜƎŜōŜƴƘŜƛǘŜƴ ŀƴƎŜƳŜǎǎŜπ

nes ÖPNV-!ƴƎŜōƻǘ όYǊƛǘŜǊƛǳƳ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎōŜŘƛŜƴǳƴƎάύ Ȋǳ ŘŜƴ ƎŜǊƛƴƎǎǘŜƴ YƻǎǘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 

!ƭƭƎŜƳŜƛƴƘŜƛǘ όYǊƛǘŜǊƛǳƳ αǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎάύ ǎƛŎƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 

Voraussetzungen für die Linienbündelung sind nach dem Verständnis des PBefG: 

¶ die Integration der Nahverkehrsbedienung, 

¶ die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsdurchführung sowie 

¶ das öffentliche Verkehrsinteresse für die erforderliche Bedienung. 

3.5.2. Linienbündelung in Frankfurt am Main 

Die im Anlagenband enthaltenden Beschreibungen der Linienbündel, der Linienverläufe und des Leis-

tungsangebotes Schiene und Bus geben den Stand zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wieder. 

Der Aufgabenträger behält sich ausdrücklich vor, weiterhin Änderungen im Liniennetz beim Leis-

tungsangebot und ς im Hinblick auf die anstehenden Neuvergaben ς auch beim Bündelzuschnitt vor-

zunehmen. 

Linienbündelung für den lokalen Schienenverkehr 

Alle Leistungen im kommunalen Schienenverkehr (U-Bahn und Straßenbahn) sind in einem Linien-

bündel vereint. Für die Bildung eines Gesamtlinienbündels sprachen und sprechen nach wie vor 

nachfrageseitige Verflechtungen zwischen der Straßenbahn und der U-Bahn. 

Weiterhin sind folgende betriebliche Kriterien von Bedeutung: 

¶ Bei nur einem Betreiber kann das Fahrpersonal ggf. wechselweise auf der Straßenbahn oder 

auf der U-Bahn eingesetzt werden. Dadurch ist eine flexible Dienstzuteilung möglich. 

¶ Auch beim technischen Instandhaltungspersonal sind entsprechende Synergieeffekte bei Be-

triebsdurchführung durch nur einen Betreiber generierbar. 

¶ Vorhandene betriebliche Einrichtungen des Straßenbahn- und U-Bahn-Betriebs können beim 

.ŜǘǊƛŜō αŀǳǎ ŜƛƴŜǊ IŀƴŘά ƪƻǎǘŜƴƎǸƴǎǘƛƎ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ .ei einem Betrieb durch 
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zwei Betreiber müssten diese Einrichtungen entweder mehrfach vorgehalten oder durch 

aufwendige Verträge abgesichert wechselseitig bereitgestellt werden. 

¶ Jeweils innerhalb der Verkehrssysteme Straßenbahn und U-Bahn können Schienenfahrzeuge 

linienübergreifend eingesetzt werden; auf Nachfragespitzen kann dementsprechend flexibel 

reagiert werden. 

¶ Straßenbahnen und U-.ŀƘƴŜƴ ŦŀƭƭŜƴ ƎƭŜƛŎƘŜǊƳŀǖŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜ α±ŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ǸōŜǊ ŘŜƴ .ŀǳ 

ǳƴŘ .ŜǘǊƛŜō ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴōŀƘƴŜƴά ό{ǘǊŀǖŜƴōŀƘƴ .ŀǳ- und Betriebsordnung BOStrab). Die 

notwendigen Regelungen und Anweisungen sollten in jedem Fall einheitlich für Straßenbahn 

und U-Bahn durch einen Betriebsleiter BOStrab getroffen werden. Dies ist nur durch einen 

ungeteilten Betrieb sämtlicher Schienenverkehrsleistungen möglich. 

¶ Mit der Bündelung wird weiterhin der administrative Aufwand des Aufgabenträgers zur 

Durchführung der Direktvergabe minimiert. 

Linienbündelung für den lokalen Busverkehr 

In der 1. Fortschreibung des Nahverkehrsplans der Stadt Frankfurt am Main (2005/06) wurde die 

[ƛƴƛŜƴōǸƴŘŜƭǳƴƎ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜǘǊƛŜōǎȊǿŜƛƎ α.ǳǎά Ƴƛǘ ŦǸƴŦ ƭŜƛǎǘǳƴƎǎƳŅǖƛƎ ƴŀƘŜȊǳ ƎƭŜƛŎƘ ƎǊƻǖŜƴ [ƛƴƛŜƴπ

bündeln festgelegt. Die Teilnetze (Linienbündel) wurden zum damaligen Zeitpunkt im Hinblick auf die 

vorgesehenen Ausschreibungsverfahren nach betrieblichen und wettbewerblichen Kriterien festge-

legt. Im Laufe der Zeit bis heute (Stand Ende 2019) wurden Teilnetze aus betrieblicher und funktiona-

ler Sicht sinnvoll neu geordnet und optimiert. Auch in Hinblick auf die Wettbewerbssituation bzw. die 

Entscheidung der Stadt Frankfurt am Main, Busbündel auch wieder in Direktvergabe an die In-der-

City-Bus GmbH zu geben, mussten sinnvolle Anpassungen vorgenommen werden. 

Das Linienbündelungskonzept für den Busverkehr beinhaltet nunmehr aktuell sieben Linienbündel, 

ab Fahrplanwechsel Dezember 2020 vorübergehend acht Bündel (zusätzlich Bündel G) und ab De-

zember 2021 wieder nur noch sieben Linienbündel (Auflösung Bündel F). Mit Ausnahme der auf Basis 

der eingesetzten Fahrzeugtypen gebildeten Bündel G (Midibusse) und H (Kleinbusse) entsprechen 

diese Linienbündel im Stadtgebiet abgrenzbaren Verkehrsräumen (s.u.). 

Für die aktuelle Festlegung von Linienbündeln und deren Größe wurden folgende Kriterien herange-

zogen: 

¶ Verkehrsintegration (einheitlicher Marktauftritt des ÖPNV hinsichtlich abgestimmter Fahr-

pläne und Tarife sowie einer einheitlichen Fahrgastinformation), 

¶ Verkehrsverflechtungen (komplexe Nachfragebeziehungen im Teilnetz), 

¶ wirtschaftliche Verflechtungen (Ausgleich zwischen ertragsreichen und -schwächeren Linien) 

sowie 

¶ betriebliche Optimierungspotenziale (z.B. Übergang von Personal in der Pausengestaltung an 

Verknüpfungspunkten, Vorhaltung der Betriebsreserve). 
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3.6. Erschließungsqualität im ÖPNV ς Zugänglichkeit, Einzugsgebiete und Wege 

3.6.1. Ausgangslage 

Die zu einer Haltestelle zurückzulegende Entfernung ist für viele Menschen ein entscheidender Fak-

tor bei der Verkehrsmittelwahl. Bei Entfernungen von mehr als 250 m zu einer Haltestelle nimmt die 

Bereitschaft, den ÖPNV zu nutzen, bereits allmählich ab, dies gilt insbesondere für den Bus. Mit der 

Nutzung von S- und U-Bahn-Verkehren werden hingegen (auch durch die geringere Zahl der Zugangs-

stellen) schnellere Reisezeiten verbunden. Damit steigt auch die Bereitschaft, zu den S-Bahn- und U-

Bahn-Stationen längere Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Daher kann bei der Er-

schließungswirkung ein differenzierter Qualitätsstandard angelegt werden. Die Einzugsbereiche von 

Haltestellen und Stationen werden vereinfacht durch Radien um die Haltestelle ermittelt. 

3.6.2. Verbesserungspotenziale 

Berücksichtigung der gesamten Reisekette 

Die gesamte Reisekette, d. h. die Qualität des Weges zur Haltestelle, beim Umsteigen und von der 

Haltestelle zum Ziel und der insgesamt erforderliche Zeitaufwand sollen zukünftig verstärkt in den 

Fokus der Betrachtung rücken. 

Einzugsradien 

Hier wird zwischen dem Standardwert und geringeren Einzugsradien im Zentrum unterschieden. Eine 

besondere Betrachtung bezüglich der Einzugsradien sollen die Stadtteilzentren genießen: Der Zent-

rumswert wird auch auf diese Raumtypen angewandt. Fahrgäste, die dort Besorgungen erledigen, 

sind auf vergleichsweise geringe Haltestellenabstände angewiesen. 

3.6.3. Standards, Maßnahmen und Planungsabsichten 

Integrierte Betrachtungsweise 

Eine Verbesserung der Qualität der Wege im Vor- und Nachlauf der eigentlichen ÖPNV-Fahrt kann 

nur durch die integrierte Betrachtungsweise aller Planungsbeteiligten verbessert werden. Bei zukünf-

tigen Planungs- oder Baumaßnahmen im Umfeld von Haltestellen oder Stationen sollen ς  weiter wie 

bisher ς von allen beteiligten Ämtern und Gesellschaften der Stadt Frankfurt die Belange der Fahr-

gäste, d.h. Kriterien der Zugänglichkeit, berücksichtigt werden. Dies umfasst auch die Barrierefreiheit, 

denn eine vollständige Barrierefreiheit im Umfeld der Haltestelle ist nicht nur im Interesse der in 

ihrer Mobilität eingeschränkten Fahrgäste, sondern erhöht die Attraktivität des ÖPNV für alle Kun-

den/innen. 
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Wo es erforderlich ist, sollen im direkten Fußwegekorridor (unter Anwendung der einschlägigen 

Richtlinien und Empfehlungen) Querungsstellen angelegt werden. Lichtsignalanlagen sollen mit einer 

Anforderungstaste für Fußgänger ausgestattet werden, wobei die Belange der ÖPNV-Beschleunigung 

in der Regel zu berücksichtigen sind. 

Weitere wichtige Kriterien der Zugänglichkeit werden im Anlagenband dargestellt. Zu beachten ist, 

dass die Zuständigkeiten hierfür oft nicht im Regelungsbereich des NVP liegen. 

Einzugsradien 

Es wird grundsätzlich an der Verwendung von Radien festgehalten und zwischen Standard und Zent-

rumswert unterschieden. Die höhere Bedeutung der Schienenverkehrsmittel findet Berücksichtigung. 

9ƛƴ α½ŜƴǘǊǳƳǎǿŜǊǘάΣ ŘŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ CǊŀƴƪŦǳǊǘŜǊ {ǘŀŘǘǘŜƛƭȊŜƴǘǊŜƴ gemäß Einzelhandels- und Zentrenkon-

zept 2011 (siehe Kartenteil des Anlagenbandes) gilt, kommt neu dazu. 

Tabelle 6: Standards der Erschließungsqualität20 

Verkehrsmittel Einzugsradien an Stationen und Haltestellen 

Standardwert α½ŜƴǘǊǳƳǎǿŜǊǘά 

S-Bahn 500 m 350 m 

U-Bahn 500 m 350 m 

Straßenbahn 400 m 250 m 

Bus 400 m 250 m 

 

Bewertung der Erschließungsqualität 

Die Bewertung der ÖPNV-Erschließungsqualität erfolgt anhand von Kartendarstellungen. Die Karten 

beinhalten die Anwendung der Einzugsradien, wie sie in Tabelle 6 dargestellt sind. Dabei werden alle 

Einzugsradien miteinander verschnitten, so dass Defizite erkennbar werden. 

Die räumliche Erschließungsqualität des ÖPNV in der Stadt Frankfurt ist grundsätzlich als sehr gut zu 

bewerten. Demnach liegen nur sehr wenige Gebiete außerhalb der definierten Haltestelleneinzugs-

bereiche. Kleinere Erschließungslücken konzentrieren sich weitgehend auf einwohnerschwache  

Ortsteile und Siedlungsplätze außerhalb der geschlossenen Bebauung. 

Erschließungslücken bestehen nach derzeitigem Stand (Fahrplan 2020) in 

¶ Ginnheim (Fuchshohl), 

                                                           
20  Für die Definition der maximalen Haltestelleneinzugsbereiche wird auf die Empfehlungen des Verbandes Deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV) zurückgegriffen. 
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¶ Griesheim (An der Zingelswiese), 

¶ Rödelheim (Breidensteiner Weg) und 

¶ Seckbach (Hofhausstraße). 

Diese finden sich in einer Übersichtskarte im Kartenteil des Anlagenbandes und werden zudem im 

Anlagenband im Detail betrachtet. Dort wird eine qualitative planerische Einschätzung hinsichtlich 

Betroffenheit und Handlungsbedarf vorgenommen. Die Bewertung ist abhängig von den Parametern 

Distanz zur nächsten Haltestelle, Art der Bebauung und der Betroffenheit (geschätzte Anzahl der 

Wohneinheiten). Es werden nur die Bereiche mit erkennbarem Handlungsbedarf dargestellt. Dies gilt 

gleichermaßen für die Erschließung geplanter Neubaugebiete. 

5ƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ α½ŜƴǘǊǳƳǎǿŜǊǘŜǎά ŀǳŦ ŘƛŜ {ǘŀŘǘǘŜilzentren der Stadt Frankfurt führt lediglich am 

Flughafen und entlang der Hanauer Landstraße zu Erschließungslücken (vergl. Übersichtskarte im 

Kartenteil des Anlagenbandes). Am Flughafen sind allerdings nur Parkflächen und nicht öffentliche 

Bereiche betroffen. Die Erschließungslücke im Bereich südlich der gemäß Zentrenkonzept als dezent-

rale Agglomeration bezeichneten Hanauer Landstraße wird durch die Verlängerung der Linie 31 

(vergl. Kapitel 5.4.5) geschlossen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass auch in den Stadtteil-

zentren eine gute Zugänglichkeit zum ÖPNV besteht. 

Betrachtung von Wohnbaulandflächen 

Die Wohnbaupotentiale des Wohnbaulandentwicklungsprogramms WEP 2015 (siehe Kartenteil des 

Anlagenbandes) werden betrachtet und mit den Einzugsradien des aktuellen Netzes (Stand Fahrplan 

2020) verschnitten. Bekannte Änderungen in den Baugebieten des WEP sind berücksichtigt (Stand 

01.07.2018). Hierzu gehören die Bebauung des Römerhofgeländes, die Nachverdichtung Rebstock 

sowie die Bebauung des Geländes des ehemaligen Busdepots Höchst. Nicht berücksichtigt ist das 

große Neubaugebiet westlich und östlich der A5. 

In der Übersichtskarte im Kartenteil des Anlagenbandes finden sich die Erschließungsdefizite neuer 

Wohnbauflächen. In Anlagenband wird im Detail dargestellt, ob und mit welchen Maßnahmen diese 

Erschließungslücken geschlossen werden. Wohngebiete, die hier nicht explizit genannt sind, weisen 

keine Erschließungsmängel auf. 

3.7. Innovative Produkte 

3.7.1. On-Demand-Verkehre 

Wie in vielen großen Städten ist auch in Frankfurt der ÖPNV bereits sehr dicht und gut ausgebaut, 

dennoch gibt es vereinzelt kleinere Schwächen durch Angebots- und Netzlücken. Dies betrifft vor-

nehmlich städtische Randgebiete, jedoch ist auch in der Innenstadt eine Verbesserung des ÖPNV- 

Angebots möglich. 
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Neue Formen bedarfsorientierter Verkehre ς On-Demand-Verkehre ς können unter Umständen Mo-

bilitätsangebote darstellen, die das ÖPNV-Angebot grundsätzlich ergänzen und besonders in Stadttei-

len mit Erschließungslücken zur Verbesserung des ÖPNV-!ƴƎŜōƻǘǎ ōŜƛǘǊŀƎŜƴΦ .Ŝƛ ŘŜƴ αhƴ- Demand-

±ŜǊƪŜƘǊŜƴά ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ ōŜŘŀǊŦǎŀōƘŅƴƎƛƎŜ {ŀƳƳŜƭōŜŦǀǊŘŜǊǳƴƎŜƴΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ŘƛŜ .ŜŦǀǊŘŜπ

rungswünsche in Echtzeit über Smartphone-!ƴǿŜƴŘǳƴƎŜƴ όα!ǇǇάύ ǳƴŘ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ǇŜǊ ¢ŜƭŜŦƻƴ ŀƴ ǾŜǊπ

fügbare Fahrzeuge vermittelt werden. Fahrtwünsche mit ähnlicher oder sich überlagernder Strecke 

werden auf ein Fahrzeug gebündelt (Ridepooling). Die Fahrten finden grundsätzlich nur auf konkrete 

Nachfrage statt (On-Demand), wodurch für diese Angebotsform keine festen Fahrpläne bestehen. 

Typisch ist die Abwicklung des Bezahlvorgangs über die App (Registrierung mit Kreditkarte). Die Fahr-

gäste werden in kleinen Fahrzeugen zu ihrem Ziel befördert (Pkw mit bis zu acht Fahrgastplätzen). 

5ŜǊ 9ƛƴǎŀǘȊ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǊ αǾƛǊǘǳŜƭƭŜǊ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴά ƛǎǘ ŘŀōŜƛ ŜƛƴŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ǿŜƭŎƘŜ ¦ƳǿŜƎŜ ǾŜǊǊƛƴπ

gern und den Fahrgastwechsel beschleunigen kann. 

Das geltende Genehmigungsrecht des PBefG kennt On-Demand-Verkehre derzeit nicht.21 Die im 

PBefG festgelegten Verkehrsarten sind der Verkehr mit Straßenbahnen, der Verkehr mit Bussen, der 

Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie der Gelegenheitsverkehr in seiner jeweiligen Form (Verkehr 

mit Taxen, Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen, Verkehr mit Mietomnibussen und mit Mietwagen). 

On-Demand-Verkehre weisen Merkmale sehr verschiedener Verkehrsformen auf, was dazu führt, 

dass sie momentan noch nicht regulär eine Genehmigung erlangen können. Je nach konkreter Aus-

prägung des On-Demand-Verkehrs ist derzeit nur ausnahmsweise eine Genehmigung auf Basis der 

sogenannten Experimentierklausel (§ 2 Abs. 7 PBefG) für eine Höchstdauer von vier Jahren möglich. 

Aus der Praxis sind auch Genehmigungen als linienverkehrsähnlicher Verkehr bekannt (§ 2 Abs. 6 

PBefG iΦ ±Φ ƳΦ Ϡ пнt.ŜŦDύΦ 

Kommerzielle On-Demand-Verkehre 

Die Erwartungen, die insbesondere die kommerziell orientierten Anbieter der App-Technologien bzw. 

die Anbieter App-gesteuerter Fahrzeugflotten mit On-Demand-Verkehren verbinden, sind sehr hoch. 

aƛǘ ŘŜƳ ±ŜǊǎǇǊŜŎƘŜƴ ŘŜǎ αtƻƻƭƛƴƎǎά ǳƴŘ ŘŜǊ ƘƛŜǊƳƛǘ ƎƭŜƛŎƘǎŀƳ ǾŜǊƳŜƛƴǘƭƛŎƘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘ ǾŜǊōǳƴŘŜπ

nen Verminderung des Autoverkehrs sowie der Bedarfsorientierung scheinen On-Demand-Verkehre 

die prädestinierte Lösung bestehender städtischer und ländlicher Verkehrs- bzw. Mobilitätsprobleme 

zu sein. In vielen Großstädten rund um den Globus gehört Pooling von privaten App-Fahrdiensten 

bereits fest zum Verkehrsangebot. Allerdings beschränken sich diese meist auf die stark verdichteten 

Gebiete der Kernstädte, da dort die höchsten Poolingraten erreicht werden können und somit ein 

eigenwirtschaftlicher Betrieb noch am ehesten möglich ist. Jedoch ist auch in diesen Gebieten ein 

wirtschaftlicher bzw. kostendeckender Betrieb nur schwer zu realisieren. Basierend auf diesen Erfah-

rungen ist auch für zukünftige Angebote von privaten Anbietern nur mit einem Auftreten in den In-

                                                           
21  Eine Novellierung des PBefG hinsichtlich αOn-Demand Verkehrenά ist derzeit in Arbeit. Ein konkreter Zeitpunkt, ab wann 

das novellierte PBefG gelten wird, liegt aktuell noch nicht vor. 
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nenstädten zu rechnen. In den städtischen Randgebieten sowie im ländlichen Raum ist die Hürde der 

Wirtschaftlichkeit für die Angebote nach allen bislang vorliegenden Erfahrungen und Berechnungen 

noch viel höher. Hier können gemeinwirtschaftliche bzw. in den ÖPNV integrierte Angebote anset-

zen, welche keine Gewinnerzielungsabsicht haben. 

Das größte Risiko in der Bewertung von On-Demand-Verkehren liegt in einer Überschätzung ihres 

Entlastungspotentials des Straßenverkehrs, während gleichzeitig die verkehrlichen Mehrbelastungen 

ς sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum ς unterschätzt werden können. Die bereits gut 

dokumentierten Erfahrungen internationaler On-Demand-Modelle zeigen die Gefahr, dass eigenwirt-

schaftliche On-Demand-Verkehre einen Effizienzrückgang für andere Verkehrssysteme bedeuten 

können. Sie können eine wirtschaftliche Existenzbedrohung für das Taxigewerbe darstellen und auch 

im klassischen ÖPNV zu finanziellen Nachteilen und Einbußen im Modal-Split-Anteil führen. Zusätz-

lich können aufgrund dieser Veränderungen in den Verkehrssystemen auch allgemeine Nachteile 

hinsichtlich Gesundheit, Klima, Sicherheit und Umwelt hervorgerufen werden. Die systembedingten 

beträchtlichen Leerfahrten von On-Demand-Verkehren (ähnlich wie beim Taxiverkehr) gehen ς auch 

bei der Unterstellung hoher Poolingraten ς mit dem Risiko einher, dass die Systeme die Straßen, wel-

che sich in Städten ohnehin häufig an der Kapazitätsgrenze befinden, überlasten. Hinzu kommt, dass 

ein zusätzliches Risiko darin besteht, dass die Nachfrage zu großen Teilen von städtischen Verkehrs-

trägern, welche die Straßen weit weniger belasten, abgezogen werden. Daraus resultiert, dass eine 

αbƛŎƘǘōŜŀŎƘǘǳƴƎά ŘƛŜǎŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊŜ ōŜƛ ŘŜǊ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ mtb±-Rahmenplans keine Option ist. 

Vielmehr sollte es ein erklärtes Ziel sein, diese Verkehre in einem Gesamtkonzept zu berücksichtigen 

und Leitlinien zu definieren, unter denen eine solche Integration erfolgen soll. 

Integrierte On-Demand-Verkehre 

On-Demand-Verkehre bieten die Chance, für bestimmte Personengruppen die Mobilitätsalternativen 

Ȋǳ ŜǊǿŜƛǘŜǊƴ όαaŜƘǊ ŀƴ aƻōƛƭƛǘŅǘάύΦ ½ǳǊ ōŜǎǘƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƎŜǿƛƴƴŜ ǎǘellt die 

vollumfängliche Integration des Systems in den lokalen ÖPNV die beste Lösung dar. Dadurch können 

sich der On-Demand-Verkehr und die traditionellen ÖPNV-Formen gegenseitig optimal ergänzen und 

somit ein verbessertes Angebot für die Fahrgäste bieten. On-Demand-Verkehr kann dabei besonders 

als Zu- bzw. Abbringer für den klassischen ÖPNV einen Beitrag zu einem besseren Mobilitätsangebot 

liefern, indem er die Fahrgastverteilung auf der ersten und letzten Meile übernimmt. Auf diese Art 

können Haltestellen ς insbesondere zentrale Umsteigepunkte, die bereits eine gute ÖPNV-

Verknüpfung aufweisen ς ihren Einzugsbereich und das Fahrgastpotenzial erweitern. 

Als weitere Einsatzmöglichkeit bietet sich On-Demand-Verkehr als Alternative zum klassischen Li-

nienverkehr an. Bei schwacher Verkehrsnachfrage ς welche sowohl räumlich als auch zeitlich bedingt 

sein kann ς und damit verbundener Unwirtschaftlichkeit von Linienverkehren, stellt ein bedarfsorien-

tiertes Angebot mit kleineren Gefäßgrößen eine weitere Bedienoption dar. Ziel kann hierbei eine 

bessere räumliche Erschließung sowie eine Verringerung des Verkehrsaufwandes sein. Die daraus 

resultierenden Veränderungen können sich positiv auf Umwelt- und Klimaschutz auswirken. Hinzu 
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kommt eine Attraktivitätssteigerung des gesamten ÖPNV, da durch den teilweisen Wegfall von star-

ren Fahrplänen und Linienwegen der Zugang zum System erleichtert wird. 

Die Angebotsmerkmale von On-Demand-Verkehren richten sich in diesen Fällen nicht primär nach 

den ursprünglich kommerziell orientierten Geschäftsmodellen, sondern ihre Ausgestaltung orientiert 

ǎƛŎƘ ŀƴ ŘŜƳ ½ƛŜƭ ŘŜǊ DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴ ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘ όȊΦ .Φ .ŀǊǊƛŜǊŜŦǊŜƛƘŜƛǘΣ 

parallele Buchungsmöglichkeit per Telefon, Beförderungsgarantie, Möglichkeit der Vorbuchung, Ori-

entierung an Ankunftszeiten zur Sicherung von Anschlüssen etc.) sowie der Steigerung der Attraktivi-

tät des ÖPNV-Angebots. 

In Randgebieten von Großstädten besteht jedoch das Risiko der Fehleinschätzung hinsichtlich der 

zusätzlich verursachten Kosten durch die Einführung von On-Demand-Verkehren als ergänzende Mo-

bilitätsoption. Je nach Einsatzgebiet und Angebotsausgestaltung können Bündelungspotenziale ge-

ring ausfallen, während der Anteil der Leerkilometer deutlich über den Werten im Innenstadtbereich 

liegt. Bei On-Demand-Verkehren, die nicht nur systemisch, sondern auch tariflich in den ÖPNV inte-

griert sind, wird ein Zuschussbedarf in jedem Fall gegeben sein. Damit dieser nicht zu hoch ausfällt, 

gilt es die wirtschaftlichen Vorteile eines in den ÖPNV integrierten On-Demand-Verkehrs gegenüber 

einem klassischen Linienverkehr zu überprüfen. 

Schlussfolgerungen für den ÖPNV in Frankfurt am Main 

On-Demand-Verkehre sind angesichts der bestehenden Risiken und Chancen zielgerichtet mit den 

bestehenden ÖPNV-Angeboten zu verknüpfen. Auf diese Weise können Angebotsverbesserungen 

und eine Erweiterung des bestehenden Netzes realisiert werden, wobei per Monitoring zu überprü-

fen ist, ob die angestrebten Angebotsverbesserungen erreicht werden und ob dies zu wirtschaftlich 

tragbaren Bedingungen erfolgt. Abzusichern ist, dass sie allgemein zugänglich sind, indem die Fahr-

zeuge mindestens in einer Teilflotte barrierefrei sind, neben der Buchung per App möglichst auch 

alternative Zugangsmöglichkeiten (z.B. per Telefon) bestehen und das Angebot in das bestehende 

Tarifsystem integriert wird. Kommerzielle On-Demand-Verkehre sind somit letztendlich zu vermei-

den. 

Generell gilt für den ÖPNV in Frankfurt am Main, dass für On-Demand-Verkehre folgende Bedingun-

gen erfüllt sein müssen, um ein stadtverträgliches Verkehrsangebot darstellen zu können: 

ω On-Demand-Verkehre leisten einen Beitrag für die Verringerung des motorisierten Verkehrs-

aufwands, indem die Fahrzeugkilometer reduziert werden. Eine geeignete Kennziffer für die Be-

stimmung, ob On-Demand-Verkehre einen Beitrag zur Erhöhung der Effizienz des Verkehrssys-

tems leisten, ist das Verhältnis von Verkehrsleistung und Fahrzeugkilometer = Anzahl der er-

brachten Personenkilometer je Anzahl der Gesamtfahrzeugkilometer (also inklusive aller einher-

gehenden Leerkilometer). Zusätzlicher Verkehrsaufwand, der im Zusammenhang mit der Schlie-

ßung von Bedienungslücken für Zeiten und Relationen entsteht, für die ansonsten kein angemes-

senes ÖPNV-Angebot zur Verfügung steht, ist mit dieser Zielerreichung vereinbar. 
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ω On-Demand-Verkehre tragen dazu bei, dass verkehrsspezifische Klima- und Umweltschutzziele 

besser erreicht werden (insbesondere durch den Einsatz lokal emissionsfreier Fahrzeuge). 

ω On-Demand-Verkehre tragen dazu bei, dass die Zahl der Unfälle reduziert wird. 

ω On-Demand-Verkehre stärken den Umweltverbund (ÖPNV und Aktivverkehr = Rad- und Fuß- 

verkehr), indem sie Zu- oder Abbringerfunktionen insbesondere für den ÖPNV übernehmen, die 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes nicht behindern und keinen unerwünschten Parallelver-

kehr darstellen. 

Die Bewertung, ob On-Demand-Verkehre ein stadtverträgliches Verkehrsangebot im aufgezeigten 

Sinn darstellen, ist durch ein geeignetes Monitoring zu ermöglichen. 

3.7.2. Seilbahnen 

Grundsätzlich eignen sich Seilschwebebahnen am besten, um vergleichsweise kurze Distanzen von 

einem bis drei Kilometer zu überbrücken, besonders, wenn die Trasse über Hindernisse wie große 

Gleisanlagen, Flüsse oder auf Berge hinaufführt. Die traditionell im ÖPNV eingesetzten Verkehrsmit-

tel müssen genau bei solchen Hindernissen auf der Strecke entweder Umwege fahren oder es bedarf 

großer baulicher Maßnahmen. Seilbahnen hingegen schweben einfach über die Hindernisse hinweg 

und die Bauzeit für die benötigte Infrastruktur ist vergleichsweise kurz. Nachfrageseitig sind sie dann 

geeignet, wenn eine kontinuierlich hohe Nachfrage bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung besteht. 

Für große Distanzen und stark geballtes Fahrgastaufkommen eignen sich Seilbahnen jedoch weniger 

bis gar nicht. Somit sind sie kein kompletter Ersatz für die traditionellen öffentlichen Verkehrsmittel, 

sondern sind nur in speziellen Fällen eine geeignete Alternative. Besonders die geringe Maximalge-

schwindigkeit von 25 km/h kann einen Schwachpunkt darstellen. Aus Sicht der Verkehrsplanung ist 

die Integration dieses in jeder Hinsicht neuen Verkehrsmittels in das aktuelle Verkehrssystem eine 

Herausforderung. 

Für einen möglichen zukünftigen Seilbahneinsatz in Frankfurt wurden bereits verschiedene Trassen 

einer ersten Prüfung unterzogen. Dabei hat sich eine Seilbahnverbindung zwischen der geplanten 

Mehrzweckhalle bei Offenbach-Kaiserlei und der U- und Straßenbahn-Sǘŀǘƛƻƴ α9ƛǎǎǇƻǊǘƘŀƭπ

ƭŜκCŜǎǘǇƭŀǘȊά Ƴƛǘ ½ǿƛǎŎƘŜƴƘŀƭǘ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴōŀƘƴ-HŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜ αwƛŜŘŜǊƘǀŦŜά ŀƭǎ ±ŀǊƛŀƴǘŜ ƘŜǊŀǳǎƎŜπ

stellt, für welche eine vertiefte Untersuchung am sinnvollsten erscheint. Auf diese Weise könnte der 

stark überlastete Abschnitt der A661 zwischen Kaiserleikreisel und Ratsweg entlastet werden und bei 

Veranstaltungen an einem der beiden Endpunkte ebenfalls für eine teilweise Entlastung sorgen. Zu-

dem werden bei dieser Streckenführung mehrere ÖPNV-Stationen miteinander verbunden, wodurch 

das Netz gestärkt wird. Genauere Untersuchen und Analysen dazu werden noch durchgeführt. 
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4. ÖPNV-Angebot am Flughafen / Airport City 

Der Flughafen (bzw. die Airport City22) nimmt innerhalb der Stadt Frankfurt am Main und damit auch 

in der Anbindung mit dem ÖPNV in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein: 

¶ Der Flughafen stellt den mit Abstand größten singulären Verkehrserzeuger der Stadt Frank-

furt und der Region dar. 

¶ Zeiten und Strukturen der Verkehrsnachfrage werden von den Abläufen am Flughafen be-

stimmt. 

¶ Die Fahrgäste sind teilweise ortsfremd und haben erhöhte Anforderungen an Orientierung 

und Information. 

¶ Der Flughafen wies in der Vergangenheit eine hohe Entwicklungsdynamik auf und wird diese 

den Prognosen zufolge fortsetzen. 

¶ Der Flughafen hat eine herausragende Bedeutung auch für die gesamte Region, so dass die 

ÖPNV-Anbindung zusätzlich auch auf regionaler Ebene weiter verbessert werden sollte. 

Da der NVP nur für die lokalen Verkehre unmittelbar gilt, konzentriert sich dieses Kapitel auf die 

Verkehre zwischen dem Flughafen und dem Frankfurter Stadtgebiet. 

4.1. Ausgangslage 

Verkehrsnachfrage 

5ƛŜ bŀŎƘŦǊŀƎŜ ƴŀŎƘ αƭŀƴŘǎŜƛǘƛƎŜƴά ±ŜǊƪŜƘǊǎŀƴōƛƴŘǳƴƎŜƴ ǾŜǊǘŜƛƭǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ .Ŝǎchäftigte, Passagiere 

und Kunden/Besucher (sowie an der Verkehrsdrehscheibe Flughafen umsteigenden Fahrgästen zur 

Bahn oder zum Fernbus). Tabelle 7 gibt die maßgebenden Nachfragegruppen für die Jahre 2017 

(Status quo) und 2030 (Prognose)23 sowie die Anzahl der Personenfahrten pro durchschnittlichem 

Bemessungstag wieder. 

                                                           
22  Unter dem Begriff Airport City werden zusätzlich die weiteren Entwicklungsflächen im Umfeld des Flughafens subsum-

miert, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Flughafenbetrieb stehen, wie bspw. Gateway Gardens. 
23  Die Prognosezahlen sind in dem für diesen NVP verwendeten Verkehrsmodell hinterlegt. 
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Tabelle 7: Anzahl Personenfahrten pro durchschnittlichem Bemessungstag nach Zielgruppen am 
Flughafen 

 Personenfahrten (Mio/Jahr) 

Zielgruppe 2017 2030 (Prognose) 

Passagiere 27 41 

Beschäftigte 36 4424 

Begleiter 13 (13)25 

Kunden und Besucher 9 12 

Verkehrsdrehscheibe 3 (3)25 

Summe 88 113 

Quelle: Fraport AG 05/2018 (Aktualisierung Datengrundlagen zum landseitigen Verkehr am Standort Frankfurt am Main); 

Werte gerundet 

 

Tabelle 8: Abgeleiteter ÖV-Anteil 2017 am Flughafen 

 Abgeleiteter ÖV-Anteil 2017 am Gesamtverkehr 

Zielgruppe relativ Personenfahrten im ÖV (Mio/Jahr) 

Passagiere 28% 8 

Beschäftigte 31% 11 

Begleiter 7% 1 

Kunden und Besucher 14% 1 

Verkehrsdrehscheibe 53% 2 

 

ÖPNV-Anteil am 

Gesamtverkehrsaufkommen: 25% 
Summe: 23 

Quelle: Fraport AG 05/2018 (Aktualisierung Datengrundlagen zum landseitigen Verkehr am Standort Frankfurt am Main) 

 

Die Beschäftigten und die Passagiere erzeugen nahezu gleichauf den größten Teil des Verkehrs. Mit 

einem Modal Split von jeweils ca. 30% ist ihr ÖPNV-Anteil vergleichsweise hoch und verdeutlicht 

einerseits die Notwendigkeit und andererseits das Potenzial einer attraktiven ÖPNV-Anbindung des 

Flughafens. 

                                                           
24  Berechnung der Personenfahrten hier aus Anzahl der Beschäftigten multipliziert mit durchschnittlichen Arbeitstagen 

pro Jahr und angenommener Hin- und Rückfahrt pro Arbeitstag. 
25  Für Begleiter und Verkehrsdrehscheibe wurden die Werte von 2017 berücksichtigt. 
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Tabelle 9: Aufteilung der Fluggäste auf die Terminals (Originäraufkommen Check-in Landseite) 

Bereich 2005 2017 2030 

Terminal 1 18,3 Mio. 18,7 Mio. 20,4 Mio. 

Terminal 2 6,3 Mio. 8,6 Mio. 3,1 Mio. 

Terminal 3 - - 17,8 Mio. 

Summe 24,6 Mio. 27,3 Mio. 41,3 Mio. 

Quelle: Fraport AG 05/2018 (Aktualisierung Datengrundlagen zum landseitigen Verkehr am Standort Frankfurt am Main); 

Werte gerundet 

 

Tabelle 10: Aufteilung der Beschäftigten und Besucher/Kunden auf die einzelnen Bereiche 

Bereich 2017 2030 

Terminal 1 35.800 38.600 

Terminal 2 15.300 14.000 

Terminal 3 - 11.500 

LH Basis Ost 21.500 27.100 

LH Basis West 3.900 3.100 

CCN 5.100 6.100 

CCS 11.100 13.500 

Gateway Gardens 5.00026 18.000 

Summe 94.600 115.800 

Quelle: Fraport AG 05/2018 (Aktualisierung Datengrundlagen zum landseitigen Verkehr am Standort Frankfurt am Main); 

Werte gerundet 

 

Innerhalb der Airport City können acht räumliche Teilbereiche als Quellen und Ziele des Verkehrs 

unterschieden werden. Die wichtigsten Bereiche (Passagierverkehr und Beschäftigte) sind die 

Terminals 1 und 2 im Norden des Areals. Im Südosten entsteht mit dem Terminal 3 ein weiteres 

wichtiges Ziel auf dem Gelände, was zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen und ÖPNV-Nachfrage 

(vergl. Summe Tabelle 9 und Summe Tabelle 10) und zu räumlichen Veränderungen des Verkehrsauf-

kommens führen wird (vergl. Veränderungen 2017 zu 2030). Besonders deutlich wird dies an der 

Verlagerung der Fluggäste zwischen Terminal 2 und Terminal 3 (vergl. Tabelle 9). 

Weitere unmittelbare Flughafen-Betriebsbereiche ohne Passagierbezug sind die Cargo City Nord 

(CCN), die Cargo City Süd (CCS) sowie die Lufthansa-Basen West und Ost. Schließlich ist Gateway 

Gardens als im Ausbau befindliches Büroquartier unmittelbar nordöstlich des engeren Flughafen-

                                                           
26  vergl. https://www.gateway-gardens.de/fileadmin/assets/img/downloads/presse/ 

Pressemappe_Gateway_Gardens_31.5.2017.pdf 
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areals zu nennen. Hier sind derzeit (Stand Ende 2018) etwa 5.000 Personen beschäftigt. Hochge-

rechnet an Hand der Verkehrserzeugungsfaktoren in der übrigen Airport City resultieren daraus 

aktuell rund 8.000 Personenfahrten pro Tag. Langfristig sollen es bis zu 18.000 Beschäftigte in 

Gateway Gardens sein, womit ein entsprechendes Wachstum der Personenfahrten einhergeht. 

Möglichst viele dieser Fahrten sollen zukünftig über den Umweltverbund abgedeckt werden. 

Für die Ausgestaltung des Busangebotes ist insbesondere die Nachfrage der Beschäftigten an den 

zentralen Flughafenbereichen von Interesse. Charakteristisch für den Flughafen ist ein hoher Anteil 

von Schichtbeschäftigen. Auf der Lufthansa-Basis dominiert zudem das fliegende Personal. Beide 

Gruppen haben relativ geringe tägliche Anwesenheitsquoten und vor allem unübliche An- und 

Abreisezeiten. Der Betrieb am Flughafen läuft fast durchgehend. Auch die ÖPNV-Erreichbarkeit sollte 

demzufolge möglichst durchgehend gewährleistet sein. 

ÖPNV-Erschließung der Airport City 

Die Anbindung des Flughafens an den öffentlichen Verkehr erfolgt vor allem durch den Fernverkehr 

der Deutschen Bahn über den Fernbahnhof und durch Nahverkehrszüge und S-Bahnen über den 

Regionalbahnhof am Terminal 1. Für die Anbindung des Flughafens an Frankfurt (vor allem zum 

Hauptbahnhof und in die Innenstadt) übernehmen die S-Bahn-Linien S8 und S9 eine wichtige Rolle. 

Darüber hinaus verbinden Expressbuslinien des RMV den Main-Taunus-Kreis und den Kreis 

hŦŦŜƴōŀŎƘ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ α!ƛǊƭƛƴŜǊά ŘƛŜ {ǘŀŘǘ 5ŀǊƳǎǘŀŘǘ Ƴƛǘ ŘŜƳ CƭǳƎƘŀŦŜƴΦ ²ŜƛǘŜǊŜ .ǳǎǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴ 

bestehen zu den Frankfurter Stadtteilen Höchst, Niederrad, Sachsenhausen (Südbahnhof) und 

Schwanheim sowie zu den benachbarten Gemeinden Rüsselsheim, Kelsterbach, Raunheim, 

Mörfelden-Walldorf, Neu-Isenburg und Dreieich. 

Wichtigste Ein- und Ausstiegshaltestelle bzw. Verknüpfungspunkt am Flughafen ist der Busbahnhof 

am Terminal 1 gefolgt von der Haltestelle am Terminal 2. Hier halten mehreren Bus- und 

Expressbuslinien, die sowohl aus der Stadt Frankfurt als auch aus den umliegenden Landkreisen 

kommen. Gateway Gardens verfügt seit Dezember 2019 über einen S-Bahn-Anschluss und wird 

darüber hinaus ebenfalls von mehreren Bus- und Expressbuslinien bedient. 

Auf den Zufahrtswegen zur Airport City kommt es regelmäßig zu Störungen aufgrund des hohen 

Verkehrsaufkommens im Individualverkehr sowie durch unkundige Besucher und Gäste des 

Flughafens, die die Einfahrten zu den für den Individualverkehr gesperrten Bereichen blockieren. Von 

Behinderungen betroffen sind insbesondere die Zufahrten zum Terminal 1, praktisch der gesamte 

Hugo-Eckener-Ring, aber auch die Route über den Gehespitz-Kreisel Richtung Neu-Isenburg. 

Großen Planungs- und Handlungsbedarf gab und gibt es für das Terminal 3. Da derzeit nicht 

abzusehen ist, wann der SPNV-Anschluss realisiert wird, ist das neue Terminal bis auf weiteres auf die 

Erschließung mit dem Flughafen-internen People-Transport-System (PTS) und auf die Erschließung 

mit Linienbussen angewiesen. 



ÖPNV-Angebot am Flughafen / Airport City 

 

 

Bürokooperation plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung ς Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
ς Ingenieurbüro Helmert  
  59 

 

 

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird Gateway Gardens von den S-Bahn-Linien S8 und 

S9 bedient. Diese neue S-Bahn-Station und die extrem dynamische Entwicklung der gesamten Airport 

City einschließlich des neuen Terminals 3 hat die grundlegende Überplanung der bisherigen ÖPNV-

Erschließung erforderlich gemacht. 

4.2. Maßnahmen und Planungsabsichten 

Im Rahmen eines Projektes zur Erarbeitung des ÖPNV-Masterplans Frankfurt AirportCity (ab 2016) 

wurden verschiedene Handlungserfordernisse für den Ausbau des Netzes und der Infrastruktur 

formuliert und teilweise bereits umgesetzt, die nachfolgend ς soweit sie das Frankfurter Stadtgebiet 

bzw. lokale Buslinien betreffen ς zusammengefasst dargestellt sind: 

¶ Neuer Busbahnhof am Terminal 1 (Baumaßnahme Fraport): 

Im Zuge der Baumaßnahme für ein (zusätzliches) Public Transport System (PTS) vom Terminal 

1 zum neuen Terminal 3 wird der Busbahnhof am Terminal 1 geringfügig nach Osten ver-

schoben, was die Situation für Linienbusse am Terminal 1 vorübergehend verschlechtern 

wird, aber die Chance auf einen besser an die Belange der Linienbusse angepassten Bus-

bahnhof eröffnet. Der neue Busbahnhof wird barrierefrei gestaltet und in Zukunft mehr Bus-

sen einen Halt am Flughafen ermöglichen. Im Rahmen des Neubaus des Busbahnhofs werden 

die Bussteige mit DFI-Anzeigen ausgestattet, die besonders ortsfremden Fahrgästen zugute-

kommen werden. 

¶ Expressbusse: 

Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2020 verkehren die lokalen Expressbus-Linien X58 (Höchst 

ς Terminal 1), X61 (Südbahnhof ς Gateway Gardens ς Terminal 1) und X77 (Südbahnhof ς 

Gateway Gardens ς Terminal 3 ς CCS). Die Linien X61 und X77 bieten auf dem gemeinsamen 

Streckenabschnitt zwischen Südbahnhof und Gateway Gardens einen 15-Minuten-Takt an. 

Die Linie X58 verkehrt im 30-Minuten-Takt. 

¶ Bus-Abfahrt aus Gateway Gardens auf die B 43 (Baumaßnahme Grundstücksgesellschaft Ga-

teway Gardens): 

Voraussichtlich im Jahr 2021 wird eine direkte Busauffahrt von Gateway Gardens auf die B 43 

Richtung Osten realisiert. Damit entfällt für die Busse in Zukunft der große Umweg über die 

Unterschweinstiege. 

¶ Ausbau der Bushaltestellen in Gateway Gardens (Baumaßnahme Grundstücksgesellschaft 

Gateway Gardens): 

Die Buslinien bedienen nicht nur die neue S-Bahn-Station, sondern auch weitere Haltestellen 

in Gateway Gardens. Dazu werden barrierefreie Bushaltestellen gebaut. Die Bushaltestel-

lepositionen an der S-Bahn-Station werden mit DFIs ausgestattet. 

¶ Neue Bushaltestelle am Terminal 2 (Baumaßnahme Fraport): 

Die Bushaltestelle am Terminal 2 ist derzeit nur umwegig und mit vergleichsweise hohen 
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Zeitverlusten zu erreichen. Im Rahmen der Verbesserung der (ÖPNV-)Erreichbarkeit des 

Flughafens wird die Bushaltestelle auf den Hugo-Eckener-Ring (östlich des Knotens zur Kapi-

tän-Lehmann-Straße) verlegt und somit eine umwegfreie Anfahrt des Terminals 2 sicherge-

stellt. 

¶ Ausbau der Bushaltestellen in der CCS (Baumaßnahme Fraport): 

Da im Zuge des Baus des Terminals 3 auch die ÖPNV-Erschließung der CCS verbessert werden 

kann und soll, werden die bislang nur als Fraport-interne Personalbushaltestellen verwende-

ten Haltestellen nach den geltenden Standards zu Linienbushaltestellen umgebaut. 

¶ Geplante Zufahrt zum Terminal 3 über LSG-Tunnel und Ellis Road (Baumaßnahme Fraport 

und Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens): 

Ein neuer Tunnel unter der BAB A 3 und der B 43 von Gateway Gardens zum Flughafengelän-

de und die Öffnung der Ellis Road (für den ÖPNV) auf dem Gelände ermöglichen in Zukunft 

eine umwegfreie Linienführung von Gateway Gardens zur neuen Bushaltestelle am Terminal 

2 und zum neuen Terminal 3. 

¶ Provisorische Busanfahrt Terminal 3, Flugsteig G (Baumaßnahme Fraport): 

Der Flugsteig G soll 2021 in Betrieb gehen. Um von Beginn an auch eine ÖPNV-Erschließung 

anbieten zu können, wird es unmittelbar am Flugsteig G provisorische Bushaltepositionen 

geben. 

¶ Neuer Busbahnhof am Terminal 3 (an PTS-Station) (Baumaßnahme Fraport): 

Für das neue Terminal 3 wird direkt vor dem Eingang zum Terminalgebäude und unter der 

neuen PTS-Station ein Busbahnhof entstehen. Die Verkehrsführung im Bereich des Terminals 

3 wird so gestaltet, dass sich für die an- und abfahrenden Linienbusse nur möglichst geringe 

Umwege ergeben. 

Zudem ist seitens des RMV die schrittweise Einrichtung weiterer Expressbus-Linien in den nächsten 

Jahren geplant, die den Flughafen direkt mit den umliegenden Landkreisen und Städten verbinden. 
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5. Maßnahmenkonzeption 

5.1. Grundsätzliche Vorbemerkungen 

In der Maßnahmenkonzeption werden die Maßnahmen für die Weiterentwicklung des ÖPNV-

Angebotes dargestellt. Dabei ist grundsätzlich zu entscheiden zwischen Maßnahmen, die in diesem 

NVP bereits als realisiert angenommen worden sind (Basisprognose), Maßnahmen, die aus der wach-

senden Stadt resultieren und Maßnahmen, deren verkehrliche Wirkungen mit dem Verkehrsmodell 

im Rahmen des NVP untersucht und zur Umsetzung empfohlen werden. Hinzu kommen Maßnah-

men, die gesondert z.B. in der anstehenden Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans (GVP) unter-

sucht werden sollen. Auf Grund des Prognosejahres 2025 und der langen, über 2025 hinausgehenden 

Planungs- und Bauzeiten für Schienenprojekte werden im NVP vorrangig Busmaßnahmen und zusätz-

lich eine Maßnahme im Schienenbereich untersucht. Dennoch sind auf Grund von Überlegungen der 

strategischen Weiterentwicklung des Schienennetzes weitere U-Bahn- und Straßenbahn-

Maßnahmen im NVP enthalten und in sog. Perspektivnetzen zusammengefasst (vergl. Kapitel 5.7). 

5.2. Maßnahmen der Basisprognose 

Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen der Basisprognose werden für die Berechnung der Wir-

kungen mit dem Verkehrsmodell als Bestand (Fahrplanjahr 2020) bzw. als bereits umgesetzt (Zielho-

rizont 2025) vorausgesetzt.27 

5.2.1. Bereits umgesetzte Maßnahmen 

Gegenüber der Analyse 2015 wurden bzw. werden bis zum Fahrplanjahr 2020 u. a. bereits folgende 

wichtige Maßnahmen umgesetzt: 

¶ Inbetriebnahme der S-Bahn-Station Gateway Gardens 

¶ Verlängerung der Regionalexpresslinien RE4/RE14 von Mainz über Frankfurt-Höchst zum 

Frankfurter Hauptbahnhof 

¶ Einführung der regionalen Expressbuslinien X17, X19, X57 und X97 

¶ Einführung von Nachtverkehr auf Straßen- und U-Bahn-Linien 

¶ Linienästetausch der U-Bahn-Linien U6 und U7:  

U6 verkehrt vom Ostbahnhof nach Hausen, U7 von Enkheim zur Heerstraße 

¶ Einrichtung der Straßenbahn-Haltestelle Karmeliterkloster in der Altstadt (Linien 11, 12 und 

14) 

                                                           
27  Nicht alle Maßnahmen haben Relevanz für die Berechnungen im Verkehrsmodell. Weiterhin werden einige der genann-

ten Maßnahmen erst nach dem Zielhorizont zwischen 2025 und 2030 realisiert werden. 
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¶ Führung der Straßenbahn-Linie 14 bis Mönchhofstraße 

¶ Verlängerung aller Fahrten der Straßenbahn-Linie 21 bis Nied 

¶ Führung der Straßenbahn-Linien 18 und 19 nach Louisa 

¶ 10-Minuten-Takt an Samstagen auf den Linien 12, 17 und 18 

¶ Einrichtung der Quartierbuslinie 84 in Niederrad 

¶ Linie 56: Verlängerung des Linienwegs nach Rödelheim Bahnhof und Durchbindung auf die 

Linie 67 

¶ Linie 32: Verdichtung des Fahrplanangebotes in der NVZ 

¶ Verstärkter Gelenkbuseinsatz z.B. auf Linie 34. 

5.2.2. Maßnahmen im SPNV, im Regionalbusverkehr und auf Buslinien anderer Aufgaben-

träger 

Aufgabenträgerorganisation für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den regionalen Bus-

verkehr ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Nachrichtlich werden hier Maßnahmen im SPNV und 

regionalen Busverkehr (sowie Maßnahmen im lokalen Busverkehr anderer Aufgabenträger) darge-

stellt, die unmittelbar Auswirkungen auf Maßnahmen der Verkehrsmittel in der Stadt Frankfurt am 

Main haben, für die die Stadt Aufgabenträger ist. 

Maßnahme  

Basisprognose  

B-R1 

Maßnahmen im regionalen SPNV-Angebot 2021 bis 2025 (Zielhorizont) 

Planungsansatz: 

Im regionalen SPNV-Angebot ist in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Aufgabenträgern die Umset-

zung folgender Angebotsmaßnahmen vorgesehen: 

¶ Einführung der Regionaltangente West (RTW) mit der Linienführung Bad Homburg / Bad 

Soden / Gewerbegebiet Heerstraße ς Höchst ς Flughafen ς Neu-Isenburg Birkengewann / 

Dreieich-Buchschlag im 15-/30-Min.-Takt 

¶ Wegfall S-Bahn-Verstärker S8 zwischen Hauptbahnhof (hoch) und Kelsterbach 

¶ Rücknahme der Streckenführung der Linien S3 und S4 nach Frankfurt Süd, Führung der S6 

nach Darmstadt 

¶ Verdichtung Bedienungsangebot S6 auf weitgehend durchgängigen 15-Min.-Takt zwischen 

Bad Vilbel und Frankfurt Süd 

¶ Verlängerung der Streckenführung der Linie S5 bis Usingen im 30-Min.-Takt 

¶ Rücknahme der Streckenführung der Linie RB15 auf den Abschnitt Brandoberndorf ς Usin-

gen (mit Ausnahme der von/ bis Frankfurt Hbf durchgeführten Fahrten) 

¶ Verlängerung der Streckenführung der Linie RB16 bis Bad Homburg im 30-Min.-Takt 

¶ Entfall Bedienung Haltepunkt Höchst Farbwerke auf Linie RB22 
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¶ Verstärkung Linie RB12 zwischen Kelkheim und Höchst in der HVZ auf einen 15-Min.-Takt 

¶ Übernahme des Abschnittes Bad Soden ς Höchst durch die RTW (Flügelzugbetrieb) 

Infrastrukturausbau 

¶ Neubau RTW-Trasse auf Teilabschnitten (inkl. Abschnitt zur Heerstraße) 

¶ Viergleisiger Ausbau Bahnstrecke nach Bad Vilbel 

¶ Zweigleisiger Ausbau Homburger Damm 

Einrichtung Haltepunkte 

¶ Neue Station Gewerbegebiet Heerstraße (RTW) 

¶ Neue Station Eschborn Ost (RTW) 

¶ Neue Station Eschborn Süd (RTW) 

¶ Neue Station Carl-Sonnenschein-Siedlung / Düsseldorfer Straße (RTW) 

¶ Neue Station Dunantsiedlung (RTW) 

¶ Neue Station Sossenheim Bahnhof (RTW) 

¶ Neue Station Höchst Stadtpark (RTW) 

¶ Neue Station Industriepark Ost (RTW) 

¶ Neue Station Industriepark Süd (RTW) 

¶ Neue Station Frankfurt Stadion (RTW) 

¶ Neue Station Mörfelder Landstraße (RTW) 

¶ Neue Station Ginnheim (S6) 

¶ Neue Station Nied Ost (RB12) 

Maßnahmen  

Basisprognose  

B-R2 

Maßnahmen auf regionalen Buslinien und Buslinien anderer Aufgabenträger 

2021 bis 2025 (Zielhorizont) 

Planungsansatz: 

Im regionalen Busangebot sowie bei Buslinien anderer Aufgabenträger ist in Zusammenarbeit mit den jeweils 

zuständigen Aufgabenträgern die Umsetzung folgender Angebotsmaßnahmen vorgesehen: 

¶ Linie X19: Verkürzung des Linienweges auf den Abschnitt Neu-Isenburg ς Obertshausen nach 

Einführung der RTW auf dem Abschnitt Flughafen ς Neu-Isenburg 

¶ Linie X17: Verkürzung des Linienweges auf den Abschnitt Hofheim ς Gateway Gardens nach 

Einführung der RTW auf dem Abschnitt Flughafen ς Neu-Isenburg 

¶ Linie GG-67: Einrichtung einer durchgehenden Verbindung Rüsselsheim ς Mörfelden ς Wall-

dorf ς Flughafen CargoCity Süd ς Terminal 3 ς Neu-Isenburg im 30-Minuten-Takt 

¶ Linie AIR2: neue direkte Buslinie von Darmstadt nach Flughafen Terminal 3 im 60-Minuten-

Takt 

¶ Linie OF-64E: neue direkte Linie von Dreieich-Buchschlag nach Flughafen Terminal 3 

¶ Linie OF-64: Verkürzung des Linienweges auf den Abschnitt Dreieich-Offenthal ς Dreieich-

Buchschlag nach Einführung der RTW auf dem Abschnitt Flughafen ς Dreieich-Buchschlag 
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5.2.3. Maßnahmen im lokalen ÖPNV 

Die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Maßnahmen im lokalen Verkehr sind größtenteils 

als Übersicht in Abbildung 8 und im Anlagenband in Form von Maßnahmenblättern detailliert darge-

stellt. Es dient zur Kenntnis, dass kleinere Maßnahmen wie einzelne Verstärkerfahrten z.B. im Schü-

lerverkehr nicht aufgeführt sind. 

Maßnahmen  

Basisprognose  

Maßnahmen U-Bahn 2021 ς 2025 (Zielhorizont) 

¶ Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 nach Bad Homburg 

¶ Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 in das Europaviertel 

¶ Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 zum Frankfurter Berg 

¶ Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 zum Gewerbegebiet Heerstraße 

¶ Neubau der Station Neuer Jüdischer Friedhof 

¶ Neubau der Station Bonames Ost (Arbeitstitel) 

¶ Verdichtung der U-Bahn-Linie U8 auf 10-Minuten-Takt (HVZ) und Ausdünnung der U-Bahn-

Linie U1 auf 10-Minuten-Takt (HVZ) 

¶ Erweiterung der Abstellanlagen 

¶ Erweiterung Gleisanlagen Station Heddernheim (Anbindung 3. Gleis) 

¶ 750V Fahrstromverstärkung 

¶ Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung an unterirdischen Stationen 

Maßnahmen  

Basisprognose 

Maßnahmen Straßenbahn 2021 ς 2025 (Zielhorizont) 

¶ 10-Minuten-Takt an Samstagen auch auf den Linien 14 und 15 

¶ Neubau der Haltestelle Lyoner Quartier in der Bürostadt Niederrad (Linien 12, 19) 

¶ Viergleisiger Ausbau der Straßenbahn-Haltestelle Hauptbahnhof 

¶ Ausbau Hamburger Allee für Taktverdichtung 

¶ Ausbau der Haltestellen Börneplatz und Galluswarte als Doppelhaltestelle 

¶ Infrastrukturelle Anpassungen für den Einsatz von Langzügen  

(u.a. Lichtsignalanlagen, Fahrstromversorgung, Werkstätten und Haltestellen) 

¶ Erweiterung der Abstellanlagen 

¶ Reaktivierung Betriebshof Eckenheim 

¶ 750V Fahrstromverstärkung 

Maßnahmen  

Basisprognose 

Maßnahmen Bus 2021 ς 2025 (Zielhorizont) 

ω Maßnahmen im Zusammenhang mit der U-Bahn-Verlängerung ins Europaviertel: 

¶ Linie 34: Führung über U-Bahn-Station Europaviertel West 

¶ Linie 46: Entfall des Angebotes aufgrund der Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 in das Euro-
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paviertel 

¶ Linie 50: Führung über U-Bahn-Station Europaviertel West 

¶ Linie 52: Verlängerung über Eppenhainer Straße über Europaviertel West bis Sportanlage 

Rebstock (auch zur Erschließung des Neubaugebietes Römerhof) 

¶ Linie 64: Rücknahme der Linie zum Hauptbahnhof 

 

ω Maßnahmen im Zusammenhang mit der U-Bahn-Verlängerung zum Frankfurter Berg: 

¶ Linie 27: Rücknahme bis Am Neuenberg 

¶ Linien 39: Aufspaltung ab August-Schanz-Str./Dachsberg in zwei Äste alternierend bis Ber-

kersheim Mitte bzw. Gravensteiner-Platz 

¶ Linie 63: Einstellung bis auf Fahrten im Schülerverkehr 

¶ Linie 66: Taktverdichtung zwischen Am Neuenberg und Weißer Stein 

 

ω Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der RTW:28 

¶ Linien 58/X58: Einstellung bis auf Fahrten im Schüler / Nachtverkehr28 29 

¶ Linien 50: Führung über Friedhof Sossenheim und Euckenstraße28 

¶ Linie 51: Aufspaltung ab Höchst Bahnhof in zwei Äste alternierend nach Unterliederbach 

West und Industriepark Höchst Tor Ost28 

¶ Linie 55: Führung über Friedhof Höchst und Windthorststraße 

 

ω Maßnahme im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme S-Bahn-Station Gateway Gardens: 

¶ Linie 61: Führung über Gateway Gardens 

 

ω Einrichtung von Expressbus-Linien (Halt nur an wenigen Haltestellen):29 

¶ Linie X61: zwischen Südbahnhof und Flughafen 

¶ Linie X77: zwischen Südbahnhof, Flughafen Terminal 3 und CargoCitySüd 

 

ω Weitere Maßnahmen im Busnetz: 

¶ Linie 28: Verlängerung der Linie zum Nordwestzentrum (NWZ) und Führung durch das Bau-

ƎŜōƛŜǘ α.ƻƴŀƳŜǎ hǎǘά 

¶ Linie 29: Neuer Linienweg der Linie über Hilgenfeld (Bonameser Straße), Im Uhrig zum NWZ 

¶ Linien 49/59: Aufspaltung der Linie 59 ab Haltestelle Neufeld mit neuem Linienast über 

Römerhof zum Rebstockbad 

¶ Linie 60: Taktverdichtung in der HVZ und Rücknahme bis Heddernheim 

 

                                                           
28  Im Rahmen der Neukonzeption des Linienbündels B (StVV-Beschluss § 53 aus 2021) sind z.T. andere Angebote vorgese-

hen. 
29  Die ebenfalls geplante Linie X58 wird mit Inbetriebnahme der RTW wieder eingestellt. Die Linie X53 Zeilsheim ς Flugha-

fen wurde erst nach Redaktionsschluss konzipiert und ist daher nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 8: Maßnahmen der Basisprognose 

 
 

5.2.4. Maßnahmenwirkung und wachsende Stadt 

Grundsätzlich führen die Maßnahmen der Basisprognose zu einer stärken ÖPNV-Nachfrage, haupt-

sächlich werden die steigenden Fahrgastzahlen jedoch durch die wachsende Stadt generiert. So muss 

beispielsweise auf einer Bus-Linie, die ein Neubaugebiet erschließt, wegen der durch zusätzliche Ein-

wohner gestiegenen Nachfrage der Takt verdichtet werden, damit alle Fahrgäste mitfahren können. 

Ein dichterer Takt wiederum führt dazu, dass die Bus-Linie attraktiver wird und die Nachfrage 

dadurch noch weiter steigt. Eine Trennung dieser Effekte ist für die Basisprognose aber auf Grund der 

hohen Anzahl an Maßnahmen der Basisprognose, der inhomogenen Entwicklung der wachsenden 

Stadt und dem hohen Aufwand für Verkehrsmodellrechnungen nicht abbildbar. 
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Abschätzung von Nutzen und Kosten 

Dargestellt werden kann jedoch (vergl. Tabelle 11) die gesamte Nutzen- und Kostenentwicklung zwi-

schen der Analyse 2015 und der Basisprognose 2025. 

Die Linienleistung wird im Verkehrsmodell ermittelt (pauschale Berechnung Mo-Fr und Hochrech-

nung auf Jahreswerte) und mit Kostensätzen (Grenzkosten in Anlehnung an die standardisierte Be-

wertung, Preisstand 01/2019) multipliziert. 

Nutzenseitig wird die Anzahl der Fahrgäste über das Verkehrsmodell aus der modifizierten VDRM 

2030 abgeschätzt (vergl. Kapitel 1.7). 

Tabelle 11: Vergleich Nutzen- und Kosten: Analyse und Basisprognose (mit Überlastung) 

Maßnahmen Fahrgäste [Mio./a] Betriebskosten [Mio. EUR /a]30 

Analyse 2015 255,1 171,2 

Basisprognose 2025 308,5  180,6 

Delta 2015 ς 2025 53,4 (+21%) 9,4 (+6%) 

 

Dabei ist zu beachten, dass für die Jahre 2015 bis 2020 ein Teil der Maßnahmen bereits umgesetzt 

bzw. beschlossen ist, aber auch der damit verbundene Nutzen (Fahrgaststeigerungen) bereits gene-

riert wurde. Der naheliegende Schluss, zusätzlichen Betriebskosten von 9,4 Mio. Euro in Tabelle 11 

stehen hohe Gewinne von 53,4 Mio. Fahrgästen im Jahr gegenüber, ist falsch. Die zusätzliche Nach-

frage durch die wachsende Stadt führt dazu, dass es zu Überlastungen im Netz kommt. Dies bedeu-

tet, es sind zwingend Maßnahmen notwendig, damit alle Fahrgäste mitfahren können und es nicht zu 

einer Überschreitung des zulässigen Auslastungsgrades kommt (vergl. Kapitel 3.4.2). 

Diese notwendigen Maßnahmen sind in Kapitel 5.3 dargestellt. 

5.3. Maßnahmen wachsende Stadt 

Die durch die wachsende Stadt, die Maßnahmen der Basisprognose und des Vorschlagsnetzes31 ge-

nerierten Fahrgaststeigerungen dürfen nicht dazu führen, dass die zulässigen Grenzwerte zur Auslas-

tung des Platzangebotes überschritten werden (vergl. Kapitel 3.4.2). Nur bis zu dieser Grenze kann 

das ÖPNV-Netz noch zusätzliche Fahrgäste aufnehmen. 

                                                           
30  Grenzkosten inkl. Personalkosten, Wartung, Energie und Fahrzeugabschreibung ohne Infrastruktur und Regiekosten 
31  Bei der Maßnahmenkonzeption auf Grund der wachsenden Stadt wurden auch die Maßnahmen des Vorschlagsnetzes 

Bündel 1 bis 5 (vergl. Kapitel 5.5) bei der Auslastung mit berücksichtigt. Da diese Maßnahmen zusätzliche Fahrgäste ge-

nerieren, liegt dieser Ansatz auf der sicheren Seite. 
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Entscheidend ist dabei die Auslastung zu den Hauptverkehrszeiten, da hier Nachfrage, Takte und 

Fahrzeugbedarf am größten sind. Die Auslastung darf in der Spitzenstunde nicht größer als 65% der 

angebotenen Gesamtplätze sein (vergl. Tabelle 4). 

Da über das Verkehrsmodell keine genaue Auslastung in den Spitzenstunden prognostiziert werden 

kann, erfolgt eine manuelle Überprüfung für die maximalen Querschnitte in Netz. Die Spitzenstun-

denanteile liegen durch die kontinuierlichen Zählungen von traffiQ vor und werden vereinfacht auch 

für die Prognose verwendet. Die Belastung in der Spitzenstunde wird aus den Querschnittswerten 

der mit dem Verkehrsmodell prognostizierten Tagesbelastungen ermittelt. Um eine höhere Genauig-

keit zu erzielen und Modellabweichungen auszugleichen, erfolgt dabei ein Abgleich mittels Korrek-

turfaktoren. Diese Korrekturfaktoren werden an Hand eines Vergleichs zwischen den Modell- und 

Zählwerten der Analyse 2015 generiert (vergl. Kapitel 1.7). 

Nachfolgend wird die Auslastung prognostiziert und überprüft. 

5.3.1. Auslastung 2025 

Im Jahresmittel 

Die im Verkehrsmodell hinterlegten Nachfragedaten entsprechen einem Jahresmittelwert. Zu Über-

lastungen kommt es nur im Busbereich und hier, bedingt durch die neuen Wohnbauentwicklungsge-

biete im Frankfurter Westen, vor allem im Bereich der Höchster Innenstadt. 

Im Herbst 

Im Spätherbst (Ende November/Anfang Dezember) wird die höchste Nachfrage im Jahr erreicht. Zu 

diesem Zeitpunkt sind nur wenige Fahrgäste im Urlaub und witterungsbedingt liegt der Anteil der 

Fahrradfahrer und Fußgänger niedriger als im Frühjahr oder Sommer. Die Dimensionierung des Leis-

tungsangebotes erfolgt daher grundsätzlich an Hand der Herbstzahlen. Die Auslastung ist im Späth-

erbst ca. 20% höher als beim im Verkehrsmodell hinterlegten Jahresmittelwert, so dass diese mit 

dem Faktor 1,2 multipliziert wurden und sodann die Auslastung an den verschiedenen Querschnitten 

überprüft wurde. 

Im Kartenteil des Anlagenbandes sind die überlasteten Abschnitte dargestellt. Es wird deutlich, dass 

die 65%-Grenze in den nächsten Jahren an zahlreichen Querschnitten überschritten wird, weil die 

vorhandenen Kapazitätsreserven aufgezehrt sind. Bei der U-Bahn kommt es u.a. auf der Linie U7 

zwischen Habsburger Allee und Zoo und auf der U2 zwischen Kalbach und Riedwiese zu Überlastun-

ƎŜƴΦ [ŜǘȊǘŜǊŜ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ȊǳƳ .ŀƘƴƘƻŦ .ŀŘ IƻƳōǳǊƎ ǳƴŘ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ .ŀǳƎŜōƛŜǘ α.ƻπ

ƴŀƳŜǎ hǎǘά ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘΦ LƳ {ǘǊŀǖŜƴōŀƘƴōereich treten ς ohne das neue Straßenbahnnetz (vergl. Ka-

pitel 5.4.6) ς Überlastungen im Bereich Mühlberg, Platz der Republik, Galluswarte, Hessendenkmal, 

Ostbahnhof und Niederrad Bahnhof auf. 
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Durch die auf Grund der geringeren Fahrzeuggröße bei gleicher Taktfolge bedingte niedrigere Leis-

tungsfähigkeit gegenüber U- und Straßenbahnen kommt es im Busbereich deutlich häufiger zu Über-

lastungen. Neben den bereits bei der Frühjahrsbelastung auftretenden Überschreitungen in der 

Höchster Innenstadt sind hier die bereits heute stark belasteten Bus-Linien 30, 34, 39, 43, 55 und 60 

zu nennen. Zu Überlastungen kommt es auch auf den Bus-Linien 47, 48, 52 und 59 sowie ς bedingt 

durch die Inbetriebnahme des Terminals 3 ς auf dem Bus-Linien 61, X61 und 62 im Bereich des Flug-

hafens. 

5.3.2. Maßnahmen 

Als Maßnahmen eignen sich grundsätzlich größere Fahrzeuge bzw. längere Züge und Taktverdichtun-

gen. Es ist zu beachten, dass auf Grund der unterschiedlichen Entwicklung der Baugebiete, der jewei-

ligen Netzzustände sowie variierender Fahrgastnachfrage und Spitzenstundenanteile eine genaue 

Prognose für die Hauptverkehrszeiten nicht möglich ist. Noch schwieriger zu prognostizieren ist die 

Belastungssteigerung außerhalb der Hauptverkehrszeiten, es wird jedoch davon ausgegangen, dass 

sich die wachsende Stadt auch auf die Normal- und Schwachverkehrszeiten auswirkt. Es erfolgt daher 

nur eine grobe Konzeption der Maßnahmen. Dabei wird grundsätzlich ς auf der sicheren Seite lie-

gend - unterstellt, dass auch zu den anderen Verkehrszeiten eine Überlastung auftritt, zumal hier 

geringere Auslastungsgrade zulässig sind (vergleiche Kapitel 3.4.2). 

Somit ergibt sich folgender vereinfachter Ansatz: Für die überlastete Linien oder Linienabschnitte 

werden die notwendigen Takte für die Hauptverkehrszeiten berechnet und hieraus der notwendige 

Fahrzeugeinsatz abgeleitet. Für die übrigen Verkehrszeiten wird in den meisten Fällen ς auf der si-

cheren Seite liegend ς angenommen, dass hier das gleiche Maß an Überlastungen auftritt wie zu den 

Hauptverkehrszeiten und daher die notwendige Linienleistung (aus dem Verkehrsmodell) anhand 

mittlerer Kostensätze (Grenzkosten, Preisstand 01/2019) für den Normalwerktag und dann auf den 

Jahreswert hochgerechnet. Beispiel: Eine Linie weist in der HVZ eine Auslastung von 80% auf, liegt 

diese 23% über der zulässigen Auslastungsgrenze von 65%. Dem zur Folge wird nicht nur in der HVZ, 

sondern den ganzen Tag eine um 23% höhere Leistung auf dieser Linie erforderlich. Da aber weitere 

Taktverdichtungen zusätzliche Fahrgäste anziehen, wird, auf der sicheren Seite liegend, in der Regel 

eine pauschale Fahrgaststeigerung von 5% unterstellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die oh-

nehin schon dichten Takte auf den überlasteten Linien bereits sehr attraktiv sind und weitere Leis-

tungssteigerungen nur noch eine geringe Nutzenwirkung haben. Damit es durch die zusätzlichen 

Fahrgastgewinne nicht erneut zu Überlastungen kommt, wurden diese 5% entsprechend mit 8% zu-

sätzlich beim Leistungsangebot berücksichtigt, d.h. für das obige Beispiel ergibt sich eine Leistungs-

steigerung von insgesamt 31%. 

Durch die nachfolgenden Maßnahmen (Tabelle 12, Abbildung 9, Tabelle 13, Abbildung 10) werden 

die prognostizierten Überlastungen vermieden. 
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Tabelle 12: Maßnahmen wachsende Stadt ς Schiene 

Linie Maßnahme 

U-Bahn 

U2 längere Züge; in der HVZ alle Kurse mit 4-Wagen-Zügen 

U7 längere Züge; in der HVZ alle Kurse mit 4-Wagen-Zügen32 

 

Die Überlastungen bei der Straßenbahn werden durch das neukonzipierte Straßenbahnnetz 

vermieden (vergl. Kapitel 5.4.6), weshalb hier keine gesonderten Maßnahmen konzipiert sind. 

                                                           
32  bereits ab Dezember 2020 (Fahrplanjahr 2021); Einsatz von 4-Wagen-Zügen auf 4 von 10 Kursen 
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Abbildung 9: Übersicht Maßnahmen wachsende Stadt ς Schiene 
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Tabelle 13: Maßnahmen wachsende Stadt ς Bus33 

Linie Maßnahme 

30 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 5-Minuten-Takt 

31 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 20-Minuten-Takt 

M32 Taktverdichtung auf dem Abschnitt Westbahnhof ς Nibelungenplatz; in der HVZ auf 

5-Minuten-Takt 

M34 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 5-Minuten-Takt 

37 Einzelne Verstärkerfahrten mit Gelenkbussen 

M39 Taktverdichtung auf dem Abschnitt Kurhessenstraße - Preungesheim; in der HVZ auf 

3,3-Minuten-Takt 

M43 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 3,3-Minuten-Takt 

47 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 7,5-Minuten-Takt 

48 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 7,5-Minuten-Takt 

50 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 7,5-Minuten-Takt 

52 Taktverdichtung auf dem Abschnitt Europaviertel West ς Friedrich-Ebert-Siedlung; 

in der HVZ auf 7,5-Minuten-Takt 

53 Umstellung auf Gelenkbusse 

54 Umstellung Verstärkerfahrten auf Gelenkbusse 

M55 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ im Abschnitt Rödelheim 

Bahnhof ς Dunantring auf 7,5-Minuten-Takt und auf dem Abschnitt Dunantring ς 

Zeilsheim Bahnhof auf 5-Minuten-Takt 

49/59 Taktverdichtung auf dem gemeinsamen Linienweg; in der HVZ auf 7,5-Minuten-Takt 

(Außenäste 15-Minuten-Takt) 

M60 Einzelne Verstärkerfahrten 

61/X61 61: Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 10-Minuten-Takt 

X61: Umstellung auf Gelenkbusse 

62 Taktverdichtung auf dem ganzen Linienweg; in der HVZ auf 20-Minuten-Takt 

 

                                                           
33  Auf vielen Bus-Linien ist der Einsatz von Gelenkbussen nicht möglich (u.a. enge Straßenräume, zu kurze Haltestellen). 
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Abbildung 10: Übersicht Maßnahmen wachsende Stadt ς Bus34 

 

 

                                                           
34  Dargestellt sind die verstärkten Linienabschnitte. 
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5.3.3. Maßnahmenwirkung 

Tabelle 14: Abschätzung zusätzliche Kosten ς Maßnahmen wachsende Stadt ς Schiene 

 Zusätzliche 

Wagen 

(ohne  

Reserve) 

Veränderung 

Kosten Fahr-

plankilometer 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten Fahr-

planzeit 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten Fahr-

zeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

U-Bahn 22 3.155.000 - 2.970.000 6.125.000 

 

Tabelle 15: Abschätzung zusätzliche Kosten ς Maßnahmen wachsende Stadt ς Bus 

 Zusätzliche 

Busse 

(ohne  

Reserve) 

Veränderung 

Kosten Fahr-

plankilometer 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten Fahr-

planzeit 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten Fahr-

zeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

Bus 60 3.628.000 6.245.000 2.664.000 12.537.000 

 

Kurzbewertung 

Während die wachsende Stadt selbst zu hohen Fahrgastzuwächsen führt (vergl. Tabelle 11), bringen 

die notwendigen Maßnahmen zur Überlastung ς bei zusätzlichen hohen Betriebskosten (insgesamt 

18,7 Mio. Euro pro Jahr) ς nur noch wenige zusätzliche Fahrgäste (2,6 Mio. pro Jahr). Dies ist u.a. 

bedingt durch den Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge nur zu den Hauptverkehrszeiten (Sprungkosten), 

denen bei ohnehin schon dichten Takten nur eine geringe Attraktivitätssteigerung gegenübersteht. 

Die konzipierten Maßnahmen und die daraus abgeleiteten Kosten sind letztendlich als Anhaltswerte 

zu verstehen. Die genaue Maßnahmenkonzeption erfolgt dann zu gegebener Zeit jeweils an Hand 

aktueller Zählungen und wird der Stadtverordnetenversammlung gesondert mit den Fahrplanvorla-

gen vorgelegt. 

5.3.4. Weitere Steigerung der Auslastung 

Durch die angedachte Verschärfung der verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt Frankfurt am 

Main ς z. B. verbunden mit möglichen Restriktionen bei der Zufahrt in die Innenstadt aufgrund ver-

schärfter Einfahrtbedingungen in die Umweltzone oder steigenden Kosten für die bewirtschafteten 

Parkplätze, aber auch durch neue Tarifangebote, weitere Steigerungen bei den Arbeitsplätzen (z.B. 

durch den Brexit) und Bevölkerungssteigerungen durch die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete ς 

wird es weitere Fahrgaststeigerungen und dadurch bedingt auch Maßnahmen geben. Diese lassen 
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sich zum heutigen Zeitpunkt aber auf Grund der noch unbekannten Eingangsparameter nicht ab-

schätzen. 

5.4. Maßnahmenbündel und Maßnahmenwirkung 

Im Folgenden werden weitere relevante Maßnahmen entwickelt und bewertet. Diese dienen zum 

Teil zur Aufhebung vorhandener Erschließungslücken bzw. zur Anbindung neuer Baugebiete. Haupt-

sächlich entsprechen sie jedoch dem Ziel, den ÖPNV-Anteil am Modal Split weiter zu erhöhen (vergl. 

Kapitel 2.1). 

Meilensteine sind hier die Umsetzung weiterer Beschleunigungsmaßnahmen sowie die Einführung 

von Metrobus-Linien in zwei Stufen auf den stark nachgefragten Korridoren abseits des Schienennet-

zes. 

Übersicht Maßnahmenbündel 

Folgende Maßnahmenbündel werden im Einzelnen betrachtet: 

Tabelle 16: Übersicht Maßnahmenbündel 

Maßnahmenbündel Titel 

MB-1 Beschleunigungsmaßnahmen 

MB-2 Infrastrukturmaßnahme im U-Bahn-Netz 

MB-3 Metrobusnetz Stufe I 

MB-4 Metrobusnetz Stufe II 

MB-5 Maßnahmen im Busnetz 

MB-6 Neues Straßenbahnnetz 

 

Grundsätze zur Abschätzung der Maßnahmenwirkung ς Vorgehensweise 

Die Maßnahmenwirkungen werden pro Maßnahmenbündel modellhaft abgeschätzt. Auf Grund des 

hohen Aufwandes erfolgt keine Bewertung der einzelnen Maßnahmen des jeweiligen Linienbündels 

(z.B. Prognose für eine einzelne Metrobus-Linie). Aus dem Modell werden die zusätzliche Betriebs-

leistung (Kosten: Fahrplanzeit und Fahrplankilometer) sowie Nachfragezuwächse (Nutzen: zusätzliche 

Linienbeförderungsfälle) gewonnen. Zur Berechnung der Gesamtkosten bzw. Erlöse werden pauscha-

le Kosten- und Erlössätze angesetzt. 

Kosten und Nutzen werden in der Summe jeweils für das gesamte Maßnahmenbündel ausgewiesen. 

Die Anzahl der Fahrzeuge wird modellhaft für die Maßnahmenbündel mittels einer Umlaufbildung für 

die jeweiligen Linien ermittelt. 
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Es ist zu erwarten, dass ein hoher Nutzen (zusätzliche Linienbeförderungsfälle) stärker aus dem The-

menfeld wachsende Stadt erwächst als durch die Maßnahmen, wie sie im ÖPNV vorgesehen sind und 

in der Basisprognose beschrieben wurden. Inwieweit die hohen Zuwächse vom Netz aufgenommen 

werden können, wird im Kapitel 5.3 thematisiert. 

Abschätzung von Nutzen und Kosten 

Die Linienleistung wird im Verkehrsmodell berechnet (pauschale Berechnung gemäß Verkehrsmodell 

Mo-Fr und Hochrechnung auf Jahreswerte). In den einzelnen Maßnahmenbündeln werden in der 

jeweils abschließenden Bewertung die zusätzlichen Linienleistungen tabellarisch zusammengefasst, 

die sich aus der Differenz von Maßnahmenbündeln und Basisprognose ergeben. 

Die Kosten je Maßnahme werden anhand mittlerer Kostensätze (Grenzkosten, Preisstand 2019) be-

rechnet: 

¶ Laufleistungsabhängige Kosten (Fahrplankilometer; ohne Ein-/Ausrückfahrten), 

¶ Personalkosten ausschließlich bezogen auf die fahrplanmäßige Einsatzzeit (Fahrplanzeit), 

¶ Fahrzeugkosten (Fahrzeugmehrbedarf modellhaft abgeschätzt ς jährliche Kosten unter Be-

rücksichtigung von Abschreibung und Verzinsung, jedoch ohne Reserve) sowie 

¶ einmalige Kosten für die Infrastruktur. 

Die Prognoserechnung zur Ermittlung des Nutzens durch neue Fahrgäste wird im Verkehrsmodell mit 

dem Modal-Split-Verfahren der Standardisierten Bewertung durchgeführt. Grundlage sind relations-

bezogene Veränderungen insbesondere hinsichtlich Reisezeit, Bedienungshäufigkeit und Umsteige-

häufigkeit. Die prognostizierten Fahrgastgewinne (Neuverkehre) setzen sich aus vom MIV verlagerten 

und induzierten (d.h. komplett neuen) Fahrten zusammen. Daraus werden die zusätzlichen Fahrgeld-

erlöse mittels eines durchschnittlichen Erlössatzes pro neue ÖV-Fahrt berechnet. Auf Grund des ho-

hen Aufwandes erfolgt keine Berechnung des volkswirtschaftlichen Nutzens (z.B. geringere Unfallkos-

ten oder geringerer Schadstoffausstoß), welcher durch die Verlagerung vom MIV zum ÖV generiert 

wird. 

Die dargestellten Kosten und Erlöse sind modellhaft abgeschätzte Werte, wobei das Modell zu einer 

konservativen Prognose der Mehrverkehre tendiert. Die bei der Umsetzung tatsächlich entstehenden 

Kosten und Erlöse sind abhängig vom Umfang der Umsetzung, den Rahmenbedingungen (z.B. der 

Entwicklung der Baugebiete) sowie weiteren betrieblichen und wirtschaftlichen Faktoren. 

5.4.1. Maßnahmenbündel 1 ς Beschleunigungsmaßnahmen 

Vor dem Hintergrund der Analysen und Aussagen zum Themenfeld ÖPNV-Beschleunigung im Kapitel 

6.3 wird die besondere Wirksamkeit von Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV unterstrichen. 

Im Maßnahmenbündel 1 wird die Wirkung der Beschleunigung auf den mit Priorität 1 bewerteten 

Linien untersucht (siehe Kapitel 6.3.3 und Anlagenband): 
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¶ drei Straßenbahn-Linien (bewertet als 1. Priorität), 

¶ 13 Bus-Linien (bewertet als 1. Priorität). 

Eine Tabelle über die möglichen Potenziale und die daraus resultierenden Fahrzeitgewinne findet 

sich im Anlagenband. Der angegebene Beschleunigungseffekt beschreibt die Summe der Fahrtzeitre-

duzierungen für beide Fahrtrichtungen. Die konkreten Maßnahmen müssen noch näher spezifiziert 

werden. 

In der Regel profitieren von einer Beschleunigungsmaßnahme immer mehrere Linien, die teilweise 

nicht zu den genannten Linien gehören. Ferner ist zu beachten, dass einige der genannten Linien 

zwar bereits über eine ÖPNV-Vorrangschaltung an LSA verfügen, aber hier zum einen durchaus noch 

Optimierungsmöglichkeiten bestehen und zum anderen weitere Beschleunigungspotenziale gesehen 

werden wie beispielsweise die Einrichtung von Busspuren (vergl. Kapitel 6.3.3). 
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Maßnahmenbündel 1 

MB1-1 bis MB1-16 

Beschleunigungsmaßnahmen MP 

 

Planungsansatz: 

¶ Beschleunigung der Straßenbahn-Linien 11, 12 und 16 

¶ Beschleunigung der Bus-Linien 29, 30, 32, 3435, 36, 38, 43, 50, 51, 55, 59, 60 und 72 

Linienwege und Bedienungsangebot 

gemäß Basisprognose 

                                                           
35  Bei den Beschleunigungsmaßnahmen auf der Linie 34 sind die Planungen zur Ringstraßenbahn zu berücksichtigen. 
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Notwendige infrastrukturelle Anpassungen 

¶ u.a. Einrichtung von neuen Busspuren und Einbau von ÖPNV-Bevorrechtigungen an LSA (vergl. Kapitel 
6.3.3) 

Maßnahmenwirkung 

Tabelle 17: Abschätzung Veränderung Kosten durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 1 

 Veränderung 

Kosten 

Fahrplankilometer 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten 

Fahrplanzeit 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten 

Fahrzeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

Straßenbahn - -780.000 -184.00036 -964.000 

Bus37 - -2.400.000 -132.000 -2.532.000 

Infrastruktur Kosten für Beschleunigungsmaßnahmen (Grobschätzung): 5.000.000 EUR 

 

Tabelle 18: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 1 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Normalwerktag) 6.500 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 1.950.000 EUR 

 

Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von einmalig rund 5.000.000 Euro für die Umsetzung des Maßnahmenbün-

dels (Infrastruktur) stehen jährliche Erlöse von rund 1.950.000 Euro sowie Einspareffekte von 

3.496.000 Euro pro Jahr durch Zeitgewinne im Betrieb entgegen. Hinzu kommt noch der nicht be-

rechnete volkswirtschaftliche Nutzen. 

Kurzbewertung 

Mit den dargestellten Maßnahmen wird eine Verbesserung der Betriebsqualität und eine Verkürzung 

der Fahrzeiten (Einsparpotenziale in Abhängigkeit der einzelnen Linie von 3 bis 11 Minuten je Um-

lauf) und somit der Reisezeiten für Fahrgäste erreicht. Insbesondere die Beschleunigungsmaßnah-

men in den stark verdichteten bzw. sehr zentralen Gebieten zeigen eine sehr hohe Wirksamkeit auf. 

                                                           
36  bei Ansatz von Langzügen auf der Linie 11 (vergl. Kapitel 5.4.6) 
37  Kostensatz für Dieselbus angenommen 
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Es können durch die Beschleunigungsmaßnahmen auf allen beschleunigten Linien neue Fahrgäste 

gewonnen werden, wobei die Linien 11, 12, 16, 36 und 59 mit im Jahresmittel täglich über 1.000 zu-

sätzlichen Fahrgästen besonders profitieren. Hinzu kommt, dass durch die Beschleunigung ς anders 

als bei Linienverlängerungen und Taktverdichtungen ς auch Einsparungen bei den Betriebskosten 

realisiert werden. 

5.4.2. Maßnahmenbündel 2 ς Infrastrukturmaßnahme im U-Bahn-Netz 

Das Maßnahmenbündel 2 enthält lediglich die Verlängerung der Linie U5 in das geplante Neubauge-

biet Römerhof. Die dazu korrespondierende Anpassung der Linie 52 findet sich im Anlagenband. 

U-Bahn 

Maßnahmenbündel 2 

MB2-1 

Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 zum Römerhof MP 

 

Planungsansatz: 

¶ Verlängerung von Fahrten über Europaviertel West/Wohnpark hinaus zum Römerhof zur Erschließung 
des geplanten Neubaugebietes Römerhof 

¶ Anpassung des Busnetzes im Bereich Römerhof mit Ausrichtung auf die neue U-Bahn-Verbindung 

¶ Anpassung der Bus-Linie 52 (siehe Anlagenband)38 

Linienweg 

(Frankfurter Berg ς) Europaviertel West/Wohnpark ς Römerhof ς Römerhof West 

                                                           
38  Eine mögliche Anpassung der Bus-Linien 34, 49 und 50 wurde nicht berücksichtigt. 
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Bedienungsangebot 

Europaviertel West/Wohnpark ς Römerhof ς Römerhof West (übriger Abschnitt bleibt unverändert) 

 HVZ I HVZ II NVZ I NVZ II SVZ I SVZ II NaVZ 

Montag-Freitag T5/T7,5 T5/T7,5 T5/T7,5 T5/T10 T15/T30 T10/T15 T30* 

Samstag - - T7,5/10  T15/T30 T10/T15 T30 

Sonn-/ Feiertag - - T10  T15/T30 T10/T15 - 

* in den Nächten von Freitag auf Samstag und in den Nächten vor Wochenfeiertagen 

Notwendige infrastrukturelle Anpassungen 

¶ Neubau der Strecke Europaviertel West/Wohnpark ς Römerhof ς Römerhof West mit zwei neuen Sta-
tionen (Arbeitstitel Römerhof und Römerhof West) 

Maßnahmenwirkung 

Tabelle 19: Abschätzung zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 2 

 Veränderung 

Kosten 

Fahrplankilometer 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten 

Fahrplanzeit 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten 

Fahrzeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

U-Bahn 255.000 290.000 405.000 950.000 

Bus39 -50.000 -111.000 -33.000 -194.000 

Infrastruktur Neubau der Strecke Europaviertel West/ Wohnpark ς Römerhof: ca. 33.000.000 

EUR 

 

Tabelle 20: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 2 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Normalwerktag) 1.70040 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 510.000 EUR 

 

                                                           
39  Kostensatz für Dieselbus angenommen 
40  Zum Vergleich: 

NKU U5 Frankfurter Berg: 2.330 zusätzliche ÖV-Fahrten 

NKU Straßenbahn Stresemannallee: 1.150 zusätzliche ÖV-Fahrten 
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Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von jährlich rund 756.000 Euro für die Umsetzung des Maßnahmenbündels 

stehen Erlöse von rund 510.000 Euro entgegen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 246.000 Euro an 

jährlichen Zusatzkosten (ohne Infrastrukturkosten und volkswirtschaftlichen Nutzen). 

Kurzbewertung 

Mit den dargestellten Maßnahmen wird die Anbindung des Römerhofgeländes mit der U-Bahn er-

reicht und gegenüber der Buserschließung in der Basisprognose deutlich verbessert. Hierbei weist die 

U5 gemäß den Berechnungsergebnissen des Verkehrsmodells im Abschnitt zwischen Römerhof und 

Europaviertel West mit täglich ca. 6.500 Fahrgästen (Jahresmittel) im Querschnitt eine ähnliche Be-

lastung auf wie die U5 Verlängerung zum Frankfurter Berg, allerdings bei einem deutlich höheren 

Taktangebot (Führung aller Fahrten der U5 zum Römerhof). Der Gesamtnutzen der Maßnahme muss 

noch durch eine detaillierte NKU nachgewiesen werden, ggf. kann der Abschnitt zum Römerhof ähn-

lich dem Abschnitt zum Frankfurter Berg mit einem reduzierten Angebot bedient werden (Verlänge-

rung jeder zweiten Fahrt vom Europaviertel), indem ein zusätzliches Wendegleis im Europaviertel 

gebaut wird. Ferner sind noch weitere Anpassungen im Busbereich (Entfall der Stichfahrten zur U-

Bahn-Station Europaviertel West auf den Linien 34 und 50) denkbar. 

5.4.3. Maßnahmenbündel 3 ς Metrobusnetz Stufe I 

In diesem Maßnahmenbündel werden das neue Metrobusnetz der Stadt Frankfurt am Main (Umset-

zungsstufe I) und korrespondierende Maßnahmen im übrigen Busnetz dargestellt und deren Wirkun-

gen ermittelt. Eine detaillierte Übersichtskarte findet sich im Kartenteil des Anlagenbandes. 
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Maßnahmenbündel 341 

MB3-1 

Metrobus-Netz Stufe I: 

Profilierung der Linien M32, M34, M36, M43, M55, 

M60 und M72/M73 als Metrobus-Linien und Linien-

wegveränderungen 

MP 

 

Planungsansatz: 

¶ Einrichtung neuer Metrobus-Linien M32, M34, M36, M43, M55, M60 und M72/M73 und Ersatz der 
bisherigen Linien 

¶ Linie M55: Linienwegänderung über Zeilsheim, dafür Linie 54 über Tor Nord und Linie 53 mit reduzier-
tem Angebot 

¶ Linien M72/M73: Linienweg unverändert 

¶ Anpassung der Bus-Linien 53 und 54 (siehe Anlagenband) 

                                                           
41  Umsetzung Metrobusnetz Stufe I bereits ab Dezember 2020 (Jahresfahrplan 2021) 



Maßnahmenkonzeption 

 

 

Bürokooperation plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung ς Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
ς Ingenieurbüro Helmert  
  84 

 

 

Linienweg 

M32: Ostbahnhof/Sonnemannstraße ς Nibelungenplatz ς Deutsche Nationalbibliothek ς Grüneburgpark ς Bo-

ckenheimer Warte ς Westbahnhof 

 

M34: Mönchhofstraße ς Rebstockbad ς Alt-Rödelheim ς Rödelheim Bahnhof ς Kirchplatz ς Deutsche Bundes-

bank ς Wetzlarer Straße ς Usinger Straße ς Bornheim Mitte 

 

M36: Westbahnhof ς Bockenheimer Warte ς Uni Campus Westend ς Bornwiesenweg ς Konstablerwache ς 

Wendelsplatz ς Südstation West ς Hainer Weg 

 

M43: Bornheim Mitte ς Seckbacher Landstraße ς Draisbornstraße ς Kirchgasse ς Haingasse ς Bergen Ost 

 

M55: Friedhof Sindlingen ς Sindlingen Bahnhof ς Neu-Zeilsheim ς Jahrhunderthalle ς Mainberg ς Auerstraße ς 

Dunantring ς Haigerer Straße ς Rödelheim Bahnhof 

 

M60: Rödelheim Bahnhof ς Stadtbahnzentralwerkstatt ς Hofgut ς Am alten Schloß ς Nordwestzentrum ς Hei-

denfeld ς Heddernheim 

 

M72/M73: Nordwestzentrum ς Thomas-Mann-Straße ς Praunheimer Brücke ς Hausen ς Industriehof -ς Park-

weg ς Rödelheim Bahnhof /  ς Kurfürstenplatz ς Westbahnhof 

Bedienungsangebot 

Regelangebot auf allen Linien, dichteres Angebot bei hoher Nachfrage (z. B. Linie M34) 

 HVZ I HVZ II NVZ I NVZ II SVZ I SVZ II NaVZ 

Montag-Freitag T10 T10 T10 T10 T15/T30 T15/T30 T30* 

Samstag - - T10 T30 T15/T30 T30* 

Sonn-/ Feiertag - - T15 T30 T15/T30 T30* 

Linie M72/M73: In der HVZ1 5-Min.-Takt auf dem Abschnitt Nordwestzentrum ς Industriehof und weiter alle 10 

Min. jeweils nach Westbahnhof und Rödelheim Bahnhof; in der NVZ (Montag-Samstag) 10-Min.-Takt auf dem 

Abschnitt Nordwestzentrum ς Industriehof und weiter alle 20 Min. jeweils nach Rödelheim Bahnhof (M72) und 

Westbahnhof (M73), in der NVZ an Sonn-/ Feiertagen und in der SVZ 15-Min.-Takt auf dem Abschnitt Nord-

westzentrum ς Industriehof und weiter alle 30 Min. jeweils zum Rödelheim Bahnhof (M72) und Westbahnhof 

(M73) 

 

Gelenkbuseinsatz auf den Linien M32, M34, M55 und M72/M73 

* 24-Stunden-Betrieb auf allen genannten Metrobus-Linien (außer M73 zwischen Industriehof und Westbahn-

hof) 

Notwendige infrastrukturelle Anpassungen 

¶ Anpassung der Haltestellenbeschilderung 
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Maßnahmenwirkung 

Tabelle 21: Abschätzung zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 3 

 Veränderung 

Kosten 

Fahrplankilometer 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten 

Fahrplanzeit 

[EUR/a] 

Veränderung 

Kosten 

Fahrzeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

Bus42 43 440.000 923.000 165.000 1.528.000 

Infrastruktur Anpassung der Haltestellenbeschilderung: ca. 73.000 EUR 

 

Tabelle 22: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 3 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Normalwerktag)44 2.800 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 840.000 EUR 

 

Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von jährlich rund 1.528.000 Euro für die Umsetzung des Maßnahmenbün-

dels stehen Erlöse von rund 840.000 Euro entgegen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 688.000 Euro an 

jährlichen Zusatzkosten (ohne Infrastrukturkosten und volkswirtschaftlichen Nutzen). 

Kurzbewertung 

Mit der Einführung des Metrobus-Netzes wird auf den Bus-Hauptachsen ein neues Produkt in der 

Stadt Frankfurt am Main eingeführt, das für die Fahrgäste in seinen attraktiven Produktmerkmalen 

der Angebotsqualität und des Betriebszeitfensters transparent vermarktet werden kann. Die Berech-

nung des Verkehrsmodells zeigen auf, dass ein entsprechendes Produkt zu einer deutlichen Ver-

kehrsverlagerung zu Gunsten des ÖPNV im Gesamtsystem führen wird. Die Verlagerungen bzw. die 

Fahrgastzuwächse sind mit Ausnahme der besonders stark profitierenden Linie 55 weitgehend ho-

mogen bzw. über das gesamte Netz verteilt. 

                                                           
42  Kostensatz für Dieselbus angenommen. Bei Umstellung auf E-Bus erhöhen sich die Kosten um ca. 40%. 
43  ohne Kosten für Nachtverkehr 
44  ohne Nutzen des Nachtverkehrs 
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5.4.4. Maßnahmenbündel 4 ς Metrobusnetz Stufe II 

In diesem Maßnahmenbündel werden die II. Umsetzungsstufe des neuen Metrobusnetzes der Stadt 

Frankfurt am Main und korrespondierende Maßnahmen im übrigen Busnetz dargestellt und deren 

Wirkungen ermittelt. Eine detaillierte Übersichtskarte findet sich im Kartenteil des Anlagenbandes. 

Maßnahmenbündel 4 

MB4-1 

Metrobus-Netz Stufe II: 

Profilierung der Linien M32, M34, M39, M51 und M64 

als Metrobus-Linien und Linienwegveränderungen 

MP 
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Planungsansatz: 

¶ Einrichtung neuer Metrobus-Linien M39, M51 und M64 und Ersatz der bisherigen Linien 

¶ Linie M32: Netzerweiterung mit Verlängerung aller Fahrten zum Südbahnhof 

¶ Linie M34: Netzerweiterung mit Verlängerung aller Fahrten nach Griesheim Bahnhof über Mainzer 
Landstraße45 

¶ Linie M39: alternierende Bedienung nach Berkersheim Mitte und Gravensteiner-Platz mit Übernahme 
des Teilastes der Linie 63 

¶ Linie M51: Linienwegänderung in beiden Richtungen über Mainuferstraße (dafür Ausweitung Linie 78 
in der SVZ), Verlängerung von Fahrten von Tor Ost in das Neubaugebiet Silo/Parkstadt (Abdeckung Er-
schließungslücke, siehe Anlagenband), alternierend mit Fahrten nach Unterliederbach46 

¶ Linie M64: Verknüpfung mit den Fahrten der heutigen Linie 37 zu einer durchgehenden Metrobus-
Linie (Verstärkerfahrten zwischen Hbf und Briefzentrum erforderlich) 

Linienweg 

M32: Südbahnhof ς Wendelsplatz ς Osthafenbrücke ς Ostbahnhof/Danziger Platz ς Höhenstraße ς Nibelun-

genplatz ς Deutsche Nationalbibliothek ς Grüneburgpark ς Bockenheimer Warte ς Westbahnhof 

 

M34: Griesheim Bahnhof ς Waldschulstraße ς Mönchhofstraße ς Rebstockbad ς Alt-Rödelheim ς Rödelheim 

Bahnhof ς Kirchplatz ς Deutsche Bundesbank ς Wetzlarer Straße ς Usinger Straße ς Bornheim Mitte45 

 

M39: Markus-Krankenhaus ς Kurhessenstraße ς Karl-von-Drais-Straße ς Ronneburgstraße ς Preungesheim ς 

August-Schanz-Str./Dachsberg ς An den Drei Hohen ς Gundelandstraße ς Gravensteiner-Platz / ς Dachsberg ς 

Berkersheim Mitte 

 

M51: Parkstadt ς/ Unterliederbach West ς Höchst Bahnhof ς Ludwig-Scriba-Straße ς Geisenheimer Straße ς 

Ferdinand-Dirichs-Weg ς Tränkweg ς Heizkraftwerk Niederrad ς Odenwaldstraße ς Trift-/Frauenhofstraße46 

 

M64: Ginnheim Mitte ς Dornbusch ς Bremer Platz ς Taunusanlage ς Hauptbahnhof ς Heilbronner Straße ς 

Halmstraße ς Briefzentrum 

Bedienungsangebot 

Regelangebot auf allen Linien 

 HVZ I HVZ II NVZ I NVZ II SVZ I SVZ II NaVZ 

Montag-Freitag T10 T10 T10 T10 T15/T30 T15/T30 T30* 

Samstag - - T10 T30 T15/T30 T30* 

Sonn-/ Feiertag - - T15 T30 T15/T30 T30* 

 

                                                           
45  Im Rahmen des Jahresfahrplans 2022 (StVV-Beschluss § 145 aus 2021) wird alternativ zur Verlängerung der Linie M34 

von der Mönchhofstraße nach Griesheim Bahnhof eine Verlängerung der Linie 54 von Griesheim Bahnhof zur Leonardo-

da-Vinci-Allee umgesetzt. 
46  Im Rahmen der Neukonzeption des Linienbündels B (StVV-Beschluss § 53 aus 2021) ist eine Bedienung des Linienastes 

in das Neubaugebiet Parkstadt durch die Linie 50 vorgesehen. 
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Linie M39: Zwischen ca. 7.00 und 8.00 Uhr Verstärkerfahrten zum 5-Min.-Takt zwischen Kurhessenstraße und 

Büdinger Straße; in der HVZ und NVZ (Montag-Samstag) auf dem Abschnitt Markus-Krankenhaus ς August-

Schanz-Str./Dachsberg alle 10 Min. und weiter alle 20 Min. jeweils nach Berkersheim Mitte und zum Graven-

steiner-Platz; in der NVZ an Sonn-/ Feiertagen und in der SVZ 15-Min.-Takt auf dem Abschnitt Markus-

Krankenhaus ς August-Schanz-Str./Dachsberg und weiter alle 30 Min. jeweils nach Berkersheim Mitte und Gra-

vensteiner-Platz 

 

* 24-Stunden-Betrieb auf allen genannten Metrobus-Linien (außer Linie M39 zwischen Preungesheim und Gra-

vensteiner-Platz 

Notwendige infrastrukturelle Anpassungen 

¶ neue Wartepositionen: Südbahnhof, Griesheim Bahnhof, Briefzentrum, Parkstadt 

¶ Anpassung der Haltestellenbeschilderung 

 

Maßnahmenwirkung 

Tabelle 23: Abschätzung zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 4 

 Veränderungen 

Kosten 

Fahrplankilometer 

[EUR/a] 

Veränderungen 

Kosten 

Fahrplanzeit 

[EUR/a] 

Veränderungen 

Kosten 

Fahrzeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

Bus47 48 801.000 2.319.000 198.000 3.318.000 

Infrastruktur49 neue Wartepositionen: ca. 22.000 EUR 

Anpassung der Haltestellenbeschilderung: ca. 33.000 EUR 

 

Tabelle 24: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 4 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Normalwerktag)50 2.900 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 870.000 EUR 

 

                                                           
47  Kostensatz für Dieselbus angenommen. Bei Umstellung auf E-Bus erhöhen sich die Kosten um ca. 40%. 
48  ohne Kosten für Nachtverkehr 
49  ohne Kosten für Anpassungen an den Lichtsignalanlagen 
50  ohne Nutzen des Nachtverkehrs 
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Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von jährlich rund 3.318.000 Euro für die Umsetzung des Maßnahmenbün-

dels stehen Erlöse von rund 870.000 Euro entgegen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 2.448.000 Euro 

an jährlichen Zusatzkosten (ohne Infrastrukturkosten und volkswirtschaftlichen Nutzen). 

Kurzbewertung 

Mit der Einführung der Stufe II des Metrobus-Netzes werden weitere Hauptachsen profiliert und 

zusätzliche Verbindungen zum Südbahnhof und zum Bahnhof Griesheim geschaffen. Das Netz der 

Stufe 1 wird konsequent weiterentwickelt und der Metrobus ist für mehr Menschen in Frankfurt 

direkt und vor Ort verfügbar. Im Sinne der Produktprofilierung erfolgt ein konsequenter Ausbau eines 

Busangebots für Räume und Relationen ohne vergleichbares Angebot bei den schienengebundenen 

Verkehrsmitteln. Ferner wird durch die Führung der Bus-Linie M51 in das Neubaugebiet Parkstadt die 

dortige Erschließungslücke aufgehoben (vergl. Anlagenband). 

Analog zum Maßnahmenbündel 3 sind die Verkehrsverlagerungen bzw. die Fahrgastzuwächse dabei 

homogen über das gesamte Netz verteilt. Hervorzuheben sind insbesondere die Fahrgastzuwächse 

im Bereich Schwanheim und Niederrad im Verlauf der Linie M51 und der Linie M34 zwischen 

Mönchhofstraße und Rödelheim Bahnhof. Im Nutzen-Kosten-Vergleich ist die Metrobus Stufe II je-

doch schlechter als die Stufe I. 

5.4.5. Maßnahmenbündel 5 ς Maßnahmen im Busnetz 

In diesem Maßnahmenbündel werden weitere Maßnahmen zur Angebotsverbesserung und Aufhe-

bung von Erschließungslücken im übrigen Busnetz dargestellt und deren Wirkungen ermittelt. Eine 

detaillierte Übersichtskarte findet sich im Kartenteil des Anlagenbandes. 
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Maßnahmenbündel 5 

MB5-1 bis MB5-5 

Maßnahmen im Busnetz 
MP 

 

Planungsansatz51: 

¶ Verlängerung der Linie 25 nach Nieder-Erlenbach Am Mittelpfad und nach Berkersheim Mitte52 

¶ Linienwegsänderung Linie 42 zur besseren Erschließung des Neubaugebiets Leuchte 

¶ Linie 87: Einrichtung einer neuen Quartierbuslinie zwischen Gutleut und Gallus über die Camberger 
Brücke 

                                                           
51  Verlängerung der Linie 25 bis Am Mittelpfad, der Linie 31 bis Hugo-Junkers-Straße sowie voraussichtlich die Einführung 

der Linie 87 bereits ab Dezember 2020 (Jahresfahrplan 2021) 
52  Voraussetzung: Bau einer entsprechenden planfreien Überquerung der Bahntrasse nach Entfall des Bahnüberganges im 

Zuge des 4-gleisigen Ausbaus der S6 
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¶ Verlängerung der Linie 31 bis Hugo-Junkers-Straße (Erschließungslücken) 

¶ Erweiterung Linie 69 nach Eschersheim-Nord (Neubaugebiet) und nach Ginnheim (Erschließungslü-
cken) 

Linienwege und Bedienungsangebote 

¶ Siehe Anlagenband 

Notwendige infrastrukturelle Anpassungen 

¶ Neue Haltestellen: Am Mittelpfad, Westpreußenstraße, Am Mühlgarten, Höhenblick, Am 

Schwalbenschwanz, Haeberlinstraße, Lindenring, Nordöstlich Anne-Frank-Siedlung 1, Nordöstlich 

Anne-Frank-Siedlung 2, Nordöstlich Anne-Frank-Siedlung 3, Dieselstraße, Daimlerstraße Süd, 

Weismüllerstraße Ost, Weismüllerstraße West, Schielestraße, Peter-Behrens-Straße, Hugo-Junkers-

Straße (Bus), Carl-Benz-Straße Nord 

¶ Neue Wartepositionen: Am Mittelpfad, Berkersheim Mitte, Hugo-Junkers-Straße (Bus), Markus-

Krankenhaus 

¶ Anpassung der Haltestellenbeschilderung 

 

Maßnahmenwirkung 

Tabelle 25: Abschätzung zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 5 

 Zusätzliche Kosten 

Fahrplankilometer 

[EUR/a] 

Zusätzliche Kosten 

Fahrplanzeit 

[EUR/a] 

Zusätzliche Kosten 

Fahrzeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

Bus53 118.000 491.500 118.500 728.000 

Infrastruktur54 Neue Haltestellen: 389.000 EUR55 

Neue Wartepositionen: 22.000 EUR 

Anpassung der Haltestellenbeschilderung: ca. 20.000 EUR 

 

                                                           
53  Kostensatz für Dieselbus angenommen. Bei Umstellung auf E-Bus erhöhen sich die Kosten um ca. 40%. 
54  ohne Kosten für Anpassungen an den Lichtsignalanlagen 
55  Kosten für barrierefreien Ausbau nur für die Endstellen Am Mittelpfad und Hugo-Junkers-Straße Bus berücksichtigt. Für 

alle anderen Haltestellen ist zunächst die Einrichtung einfacher Haltestellenstellen angesetzt worden. Ein möglicher bar-

rierefreier Ausbau hängt u.a. von der Anzahl der zukünftigen Ein- und Aussteiger ab (vergl. Kapitel 7.6). 
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Tabelle 26: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 5 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Normalwerktag) 900 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 270.000 EUR 

 

Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von jährlich rund 728.000 Euro für die Umsetzung des Maßnahmenbündels 

stehen Erlöse von rund 270.000 Euro entgegen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 458.000 Euro an 

jährlichen Zusatzkosten (ohne Infrastrukturkosten und volkswirtschaftlichen Nutzen). 

Kurzbewertung 

Im Maßnahmenbündel 5 werden weitere Maßnahmen auf Bus-Linien umgesetzt, die das Angebot 

über Linienwegserweiterungen und -änderungen verbessern. Zudem werden mit den Ausweitungen 

der Linie 69 Řŀǎ bŜǳōŀǳƎŜōƛŜǘ αbƻǊŘǀǎǘƭƛŎƘ !ƴƴŜ-Frank-{ƛŜŘƭǳƴƎά ŜǊǎŎƘƭƻǎǎen und vorhandene Er-

schließungslücken im Bereich Ginnheim aufgehoben. Die Ergebnisse der Berechnung der Maßnah-

men mittels Verkehrsmodell lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

ω Linie 25: Die Verlängerung führt zu ca. 400 Linienbeförderungsfällen pro Tag mehr. Die Maßnah-

me ist aufgrund des erhöhten Fahrzeugbedarfs jedoch relativ kostenintensiv. 

ω Linie 31: Die Verlängerung bewirkt eine Verdopplung der Fahrgastzahlen auf niedrigem Niveau. 

ω Linie 42: Die kleinräumigen Maßnahmen führen zu leichten Fahrgastzuwächsen. 

ω Linie 69: Die Linienwegserweiterungen in Eschersheim-Nord und nach Ginnheim führen mit 

knapp 1.000 zusätzlichen Fahrgästen zu einer Verdreifachung der Nachfrage. 

ω Neue Quartierbuslinie 87: Ähnlich hohe Linienbeförderungsfälle wie die vergleichbare Linie 69 im 

Status quo. 

5.4.6. Maßnahmenbündel 6 ς Neues Straßenbahnnetz56 

Um zum einen die Fahrgastmengen aus der wachsenden Stadt aufnehmen zu können (vergl. Kapitel 

5.3) und um zum anderen neue umsteigefreie Verbindungen zu schaffen und somit das Straßen-

bahnnetz attraktiver zu gestalten, aber auch vor dem Hintergrund des zukünftigem Einsatzes länge-

rer Straßenbahnwagen (vergl. Kapitel 6.4.3), wird das Frankfurter Straßenbahnnetz neu konzipiert. 

Eine detaillierte Übersichtskarte findet sich im Kartenteil des Anlagenbandes. 

                                                           
56  Gemäß M-Bericht B 238 aus 2021 
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Maßnahmenbündel 6 

MB6-1 

Neues Straßenbahnnetz 

(gemäß M-Bericht B 238 aus 2021) 
MP 

 

Planungsansatz: 

¶ Linie 11: unveränderter Linienweg 

¶ Linie 12: Unverändert zwischen Rheinlandstraße und Hugo-Junkers-Straße, weiter bis 
Schießhüttenstraße. Damit neue Direktverbindung zwischen Nordend, Bornheim und Fechenheim 
Schießhüttenstraße. 

¶ Linie 13: Neue Linie in der Relation Industriehof ς Messe ς Hbf ς Heilbronner Straße. Damit neue 
Direktverbindung zwischen Bockenheim West, Messe, Hbf und Gutleutviertel sowie Reaktivierung der 
Straßenbahntrassen in der Mannheimer Straße und in der Schloßstraße für den Regelbetrieb. 
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¶ Linie 14: Verlängerung bis Nied Kirche 

¶ Linie 1557: Unverändert zwischen Haardtwaldplatz und Lokalbahnhof, weiter nordmainisch bis Hugo-
Junkers-Straße. Damit neue Direktverbindung zwischen Sachsenhausen, Hanauer Landstraße und 
Fechenheim. 

¶ Linie 16: Unverändert von Offenbach Stadtgrenze über Südbahnhof und Hbf bis Platz der Republik, 
neu weiter bis nach Höchst Zuckschwerdtstraße statt nach Ginnheim, somit neue Direktverbindung 
zwischen Sachsenhausen, Mainzer Landstraße und Höchst. 

¶ Linien 17 und 18: unveränderter Linienweg 

¶ Linie 19: Neue Linie in der Relation Friedberger Warte ς Konstablerwache ς Lokalbahnhof ς Mühlberg 
ς Offenbach Stadtgrenze. Verstärkt die Linie 18 zwischen Friedberger Warte und Konstablerwache und 
die Linie 16 zwischen Mühlberg und Offenbach Stadtgrenze. Neue Direktverbindungen zwischen 
Oberrad und Konstablerwache sowie Preungesheim. 
Die Linie 19 in heutiger Führung (Schwanheim ς Louisa) entfällt (Verstärkungsfunktion wird durch 
neue Linie 20 übernommen). 

¶ Linie 2058: Neue Linie in der Relation Bürostadt Niederrad ς Hbf ς Messe ς Rebstockbad. Verstärkt die 
Linie 12 zwischen Bürostadt und Hbf und die Linie 17 zwischen Hbf und Rebstockbad. Neue 
Direktverbindungen zwischen Niederrad und City West sowie Rebstock. 

¶ Linie 21: Unverändert zwischen Stadion und Platz der Republik, dann Übernahme des Ginnheimer 
Abschnittes der Linie 16 (über Messe, Bockenheimer Warte bis Ginnheim). Neue Direktverbindungen 
zwischen Niederrad, Bockenheim und Ginnheim. 

Bedienungsangebot 

Regelangebot auf allen Linien (Linien 19 und 20 nur HVZ und NVZ Montag bis Freitag) 

 HVZ I HVZ II NVZ I NVZ II SVZ I SVZ II NaVZ 

Montag-Freitag T10 T10 T10 T10 T15/T30 T15/T30 T30*/- 

Samstag - - T10 T15/T30 T15/T30 T30*/- 

Sonn-/ Feiertag - - T15 T15/T30 T15/T30 T30*/- 

Einsatz von Langzügen auf den Linien 11 und 16 

* auf den Linien 11, 12/18 (Schwanheim ς Konstablerwache ς Gravensteiner-Platz), 16/21 (Offenbach Stadt-

grenze ς Südbahnhof ς Hbf ς DƛƴƴƘŜƛƳύΤ αǳƴǘŜǊ ŘŜǊ ²ƻŎƘŜά ŀƭǎ schienenparallele Nachtbus-Linien. 

Notwendige infrastrukturelle Anpassungen59 

¶ Bau der barrierefreien Endhaltestelle Industriehof mit Wendeanlage 

¶ Bau der Wendeanlagen Bürostadt Niederrad und im Bereich Friedberger Warte 

¶ Wiedereinrichtung der Haltestellen (Wiederinbetriebnahme Kurfürstenplatz und Schönhof, Aufstel-
lung von Fahrkartenautomaten) 

¶ Anpassung der Haltestellenbeschilderung 

                                                           
57  Alternativ: Die Linie 15 bleibt unverändert und die Linie 19 wird bis Fechenheim Hugo-Junkers-Straße verlängert. 
58  Die Liniennummer 20 ist ein Arbeitstitel, sie wird derzeit für die Verstärkungslinie bei Veranstaltungen im Stadion ver-

wendet. 
59  Das neue Straßenbahnnetz kann ς mit Ausnahme der neuen Linie 13 ς auch ohne den Bau der neuen Wendeanlagen für 

die Linien 19 und 20 umgesetzt werden. In diesem Fall würde die Linie 20 am Waldfriedhof Goldstein und die Linie 19 

am Gravensteiner-Platz enden. Für die Linie 13 ist der Bau der Endstelle Industriehof zwingend erforderlich. 
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Die Neukonzeption erfolgt im Wesentlichen nach diesen Aspekten: 

¶ Schaffung zusätzlicher Kapazitäten als Folge der wachsenden Stadt, 

¶ Netzaufbau über die drei großen Kreuzungspunkte Hauptbahnhof, Börneplatz und Südbahn-

hof sowie der diese verbindenden Gleisachsen, 

¶ Orientierung an den Verkehrsströmen: Wer will wohin? Was nutzt den meisten Fahrgästen? 

¶ Orientierung am Bestand: Wer ist von Netzveränderungen betroffen? 

¶ Reaktivierung von Betriebsstrecken, 

¶ Alle Linien tagsüber im 10-Minuten-Takt (einfache Merkbarkeit, gleichmäßigere Netzauslas-

tung), 

¶ Bereitstellung passender Kapazitäten durch Takt und Fahrzeuggröße (Einsatz von Langzügen 

und zusätzlicher Linien dort, wo 10-Minuten-Takt nicht ausreicht), 

¶ Schaffung zusätzlicher Wendemöglichkeiten für eine flexiblere Nutzung des Netzes. 

Maßnahmenwirkung 

Tabelle 27: Abschätzung zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 6 

 Zusätzliche Kosten 

Fahrplankilometer 

[EUR/a] 

Zusätzliche Kosten 

Fahrplanzeit 

[EUR/a] 

Zusätzliche Kosten 

Fahrzeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

Straßenbahn 2.199.000 4.420.000 4.070.000 10.699.000 

Infrastruktur60 neue barrierefreie Endhaltestelle am Industriehof: ca. 5.000.000 EUR61 

neue Wendeanlagen: Bürostadt Niederrad und im Bereich Friedberger Warte:  

ca. 3.400.000 EUR 

Wiedereinrichtung der Haltestellen (Wiederinbetriebnahme Kurfürstenplatz und 

Schönhof, Aufstellung von Fahrkartenautomaten): ca. 500.000 EUR62 

Anpassung der Haltestellenbeschilderung: ca. 70.000 EUR 

 

                                                           
60  ohne Kosten für Anpassungen an den Lichtsignalanlagen 
61  In den Kosten ist eine Fahrsignalanlage enthalten, da aus statischen Gründen für die Breitenbachbrücke ein Begeg-

nungsverbot besteht. 
62  Die Kosten für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen Schönhof und Kurfürstenplatz sind im Kapitel 7.5 enthalten. 

Für die Haltestellen Schönhof und Kurfürstenplatz können zunächst provisorisch die noch vorhandenen Haltestellenan-

lagen genutzt werden. Die Haltestellen Hauptbahnhof Südseite, Hafenstraße und Heilbronner Straße werden bereits 

heute von Ein- und Ausschiebefahrten bedient. Ein barrierefreier Ausbau dieser Haltestellen wird wegen des möglichen 

Baufeldes für den geplanten Fernbahntunnel in der Mannheimer Straße zunächst zurückgestellt. 
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Tabelle 28: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Maßnahmenbündels 663 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Normalwerktag) 8.500 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 2.550.000 EUR 

 

Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von jährlich rund 10,70 Mio. Euro für die Umsetzung des Maßnahmenbün-

dels stehen Erlöse von rund 2,55 Mio. Euro entgegen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 7,76 Mio. Euro 

an jährlichen Zusatzkosten (ohne Kosten Infrastruktur und volkswirtschaftlichen Nutzen). 

Kurzbewertung 

Das neue Straßenbahnnetz führt zu Neuverkehren von über 8.500 Fahrten am Tag, was mehr als der 

Hälfte der Neuverkehre der U-Bahn-Strecke in das Europaviertel entspricht. Die Anzahl der Fahrgäste 

im städtischen ÖPNV steigt um 5,3 Mio. pro Jahr. Bedingt durch das auf vielen Abschnitten verbes-

serte Angebot steigt die Fahrgastnachfrage gegenüber der Basisprognose. Die größten Querschnitts-

steigerungen sind dabei im Jahresmittel mit 7.100 Fahrgästen täglich an der Messe und mit 6.500 auf 

der Ignaz-Bubis-Brücke zu verzeichnen. Die neue Straßenbahn-Linie 13 zwischen Industriehof und 

Gutleut generiert ca. 42% des Gesamtnutzens des neuen Straßenbahnnetzes. Für die gesamte Linie 

13 werden im Jahresdurchschnitt 12.500 Fahrgäste am Tag prognostiziert. Dem gegenüber stehen 

jedoch recht hohe Betriebskosten von über 10 Mio. Euro im Jahr. Diese sind darauf zurück zu führen, 

dass das neukonzipierte Straßenbahnnetz ς anders als die Maßnahmenbündel 1 bis 5 ς auch dazu 

dient, die zusätzlichen Fahrgastmengen der wachsenden Stadt aufzunehmen (vergl. Kapitel 5.3). Dies 

bedingt den Einsatz zweier zusätzlicher Verstärkungslinien (Linien 19 und 20) mit dem entsprechen-

den Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen und Fahrpersonal. 

5.5. Vorschlagsnetz 

Die in den vorgenannten Maßnahmenbündeln 

¶ MB-1 Wirkung von Beschleunigungsmaßnahmen 

¶ MB-2 Infrastrukturmaßnahme im U-Bahn-Netz 

¶ MB-3 Metrobusnetz Stufe I 

¶ MB-4 Metrobusnetz Stufe II 

¶ MB-5 Maßnahmen im Busnetz 

                                                           
63  Gemäß M-Bericht B 238 aus 2021 
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¶ MB-6 Neues Straßenbahnnetz 

dargestellten Maßnahmen werden für die Umsetzung (Vorschlagsnetz) empfohlen. Die Umsetzung 

soll schrittweise bis zum Jahr 2025 erfolgen, wobei für Maßnahmen, die den Bau von Infrastruktur 

voraussetzen (Maßnahmenbündel 1 und 2), von einem längeren Realisierungszeitraum (bis 2030) 

auszugehen ist. Alle Maßnahmen werden der Stadtverordnetenversammlung zu gegebener Zeit ge-

sondert zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Realisierung des Maßnahmenbündels 3 (Metrobusnetz 

Stufe I) und Teile des Maßnahmenbündels 5 (Maßnahmen im Busnetz) sollen bereits ab Dezember 

2020 (Fahrplanjahr 2021) erfolgen. 

Im Kartenteil des Anlagenbandes sind die Belastungen (Tagesquerschnittswerte Normalwerktag im 

Herbst) dargestellt, wie sie sich aus der Umsetzung der Maßnahmenbündel 1 bis 6 ergeben. Zu den in 

den Kapiteln 5.2 und 5.3 dargestellten Fahrgastzuwächsen durch die Basisprognose und die wach-

sende Stadt kommen weitere Fahrgaststeigerungen durch die Angebotsänderungen der Maßnah-

menbündel. Diese treten auf den Linien auf, auf denen Verbesserungen eingeführt werden. Die Stei-

gerungen stammen hierbei aus den neuen ÖPNV-Fahrten, aber auch von Verlagerungen von Linien, 

auf denen keine Maßnahmen durchgeführt werden und die somit entlastet werden. 

Maßnahmenwirkung 

In Tabelle 29 und Tabelle 30 sind die zusätzlichen Kosten und der Nutzen des Vorschlagsnetzes zu-

sammengefasst. 

Tabelle 29: Abschätzung zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Vorschlagsnetzes 

Jahr Zusätzliche 

Fahrzeuge 

(ohne  

Reserve) 

Zusätzliche 

Kosten Fahr-

plankilometer 

[EUR/a] 

Zusätzliche 

Kosten Fahr-

planzeit 

[EUR/a] 

Zusätzliche 

Kosten Fahr-

zeugbedarf 

[EUR/a] 

Summe 

[EUR/a] 

U-Bahn 3 255.000 290.000 405.000 950.000 

Straßenbahn 20 2.199.000 4.420.000 4.070.000 10.699.000 

Bus 11 1.073.000 1.222.500 316.500 2.612.000 

Summe 34 3.527.000 5.152.500 4.133.500 14.261.000 

Kosten Infrastruktur [EUR] 

Kosten Beschleunigung 

Straßenbahn und Bus 

5.000.000 

Infrastruktur  

U-Bahn/Straßenbahn 

41.970.000 

Infrastruktur Bus 559.000 

Summe 47.529.000 
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Tabelle 30: Abschätzung zusätzlicher Erlöse durch Umsetzung des Vorschlagsnetzes 

 Summe 

Abschätzung neuer ÖV-Fahrten (Tag) 23.400 

Abschätzung zusätzlicher Erlöse (Jahr) 7.020.000 EUR 

 

Differenz zwischen Kosten und Erlösen 

Den geschätzten Kosten von jährlich rund 14.261.000 Euro für die Umsetzung der Maßnahmenbün-

del des Vorschlagnetzes stehen Erlöse von rund 7.020.000 Euro entgegen. Daraus ergibt sich ein Sal-

do an jährlichen Zusatzkosten von rund 7.241.000 Euro (ohne Infrastruktur und volkswirtschaftlichen 

Nutzen). 

Kurzbewertung 

Das gute Nutzen-Kosten-±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ƛǎǘ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŀǳŦ ŘƛŜ ²ƛǊƪǳƴƎ ŘŜǎ aŀǖƴŀƘƳŜƴōǸƴŘŜƭǎ м α.Ŝπ

ǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴά ȊǳǊǸŎƪȊǳŦǸƘǊŜƴΦ LƴǎƎŜǎŀƳǘ ȊŜƛƎŜƴ ƧŜŘƻŎƘ ŀƭƭŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴōǸƴŘel hin-

sichtlich ihrer verkehrlichen Wirkungen ein mittleres bis hohes Potenzial, das ÖPNV-Angebot in der 

Stadt Frankfurt am Main nachhaltig zu verbessern, attraktiver zu gestalten und neue Fahrgastpoten-

ziale anzusprechen. 

5.6. Maßnahmenwirkung gesamt 

Tabelle 31 zeigt einen Überblick über die Entwicklung von Nutzen und Kosten. Die Maßnahmen auf 

Grund der wachsenden Stadt bringen bei hohen Betriebskosten ς vor allem bedingt durch den Ein-

satz zusätzliche Fahrzeuge in den Hauptverkehrszeiten ς nur wenig zusätzliche Fahrgäste. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass durch Leistungsmehrungen bei Linien, die ohnehin bereits in dichten 

Takten verkehren, nur noch geringe Fahrgastpotenziale abgeschöpft werden können. Dennoch führt 

die Realisierung der Maßnahmenbündel 1 bis 6 gegenüber der Steigerung der Betriebskosten zu ei-

nem um 2% besseren Ergebnis. 
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Tabelle 31: Vergleich Nutzen und Kosten: Basisprognose, wachsende Stadt und Maßnahmenbündel 

(ohne Überlastung) 

Maßnahmen Fahrgäste [Mio./a] Betriebskosten [Mio. EUR /a]64 

Analyse 2015 255,1 171,2 

Basisprognose 2025 308,5 (+53,4) 180,6 (+9,4) 

Basisprognose inklusive notwendiger 

Maßnahmen wachsende Stadt und 

Maßnahmenbündel 1-6 

324,7 (+16,2) 213,5 (+32,9) 

Delta 2015 ς 2025 + 69,6 (+27%) + 42,3 (+25%) 

 

5.7. Ausblick Perspektivnetze Schiene 

Die Perspektivnetze (ÖPNV-Strategie) für den lokalen Schienenverkehr umfassen den Bau neuer Inf-

rastruktur. Diese Infrastrukturmaßnahmen dienen zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten als Folge 

der wachsenden Stadt, zur Anbindung von Neubaugebieten, zur besseren Anbindung bestehender 

und zum Teil noch nicht schienenerschlossener Siedlungsflächen sowie zur Gestaltung flexiblerer 

Netzstrukturen. Im Folgenden sind zwei mögliche beispielhafte Perspektivnetze (U-Bahn und Stra-

ßenbahn) mit den wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen aufgezeigt. Für die bezeichneten Maßnah-

men sind positive verkehrliche Wirkungen möglich. Diese und weitere Maßnahmen müssen jedoch 

noch weitgehend im Rahmen der Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans der Stadt Frankfurt am 

Main 2030 ς Teil Schiene (GVP) oder in einzelnen Machbarkeitsstudien und anschließend konkreter 

in Nutzen-Kosten-Untersuchungen (NKU) untersucht werden. Ein NKU-Indikator größer 1,065 ist letzt-

endlich entscheidend für die Beantragung von Fördergeldern bei Bund und Land und damit, ob eine 

Maßnahme realisiert werden kann. Über den Planungsstand der Perspektivnetze wird jährlich berich-

tet.66 

Die Maßnahmen des Perspektivnetzes U-Bahn und des Perspektivnetzes Straßenbahn sind in jeweils 

zwei Planungsstufen unterteilt. In der ersten Stufe sind Maßnahmen enthalten, für die derzeit kon-

krete bauliche Vorplanungen erstellt werden, alle anderen Maßnahmen sind in der zweiten Stufe. Die 

Maßnahmen der Stufe 1 sollen bis 2030 realisiert werden. Für die Stufe 2 können derzeit noch keine 

Realisierungszeiträume angegeben werden. Diese hängen von den Ergebnissen der GVP-

Untersuchungen, vom Nutzen-Kosten-Indikator und von der zeitlichen, verkehrsplanerischen und 

finanziellen Umsetzbarkeit ab. Für die Realisierung der Maßnahmen sind ς neben dem Bau der Tras-

sen selber ς noch die Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge sowie ggf. der Bau neuer Betriebshöfe 

notwendig. 

                                                           
64  Grenzkosten inkl. Personalkosten, Wartung, Energie und Fahrzeugabschreibung ohne Infrastruktur und Regiekosten 
65  D.h. der volkswirtschaftliche Nutzen abzüglich der Betriebskosten überwiegt die Baukosten. 
66  Gemäß StVV-Beschluss § 7285 aus 2021 
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5.7.1. Perspektivnetz U-Bahn 

Auf Grund der gegenüber der Straßenbahn deutlich höheren Baukosten67 und vor allem bei Tunnel-

strecken auch deutlich längeren Planungs- und Bauzeiten enthält das Perspektivnetz U-Bahn relativ 

wenige Maßnahmen, die zudem weitgehend oberirdisch verlaufen sollen. Das Perspektivnetz U-Bahn 

ist in Abbildung 11 dargestellt. 

Abbildung 11: Perspektivnetz U-Bahn 

 

                                                           
67  Zum Vergleich Baukosten: Straßenbahn-Haltestelle ca. 1 Mio. Euro / U-Bahn-Station oberirdisch ca. 4 Mio. Euro / 1 km 

Straßenbahn-Strecke 15 bis 20 Mio. Euro / 1 km U-Bahn-Tunnelstrecke ca. 100 Mio. Euro, ggf. höher je nach Stationsan-

zahl, Bauweise- und Bauverfahren 


































































































































































